
Aushang-
pflichtige 
Gesetze 
2026 

Rechtsstand: 23. Januar 2026 





-

Inhalt 

Inhaltsverzeichnis 

Seite 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Arbeitszeitgesetz (ArbZG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 

Mutterschutzgesetz (MuSchG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 

Mutterschutz- und Elternzeitverordnung (MuSchEltZV) . . . . . . . . . . 111 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) (Auszug) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 

Arbeitsgerichtsgesetz (ArbGG) (Auszug) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 

Ladenschlussgesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 

Verordnung über den Verkauf bestimmter Waren an Sonn und 

Feiertagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 

3 





AGG

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG)* 

Vom 14. August 2006 
(BGBl. I S. 1897) 

zuletzt geändert durch Art. 15 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 414) 

Abschnitt 1 
Allgemeiner Teil 

§ 1 
Ziel des Gesetzes 

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder 
wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Iden-
tität zu verhindern oder zu beseitigen. 

§ 2 
Anwendungsbereich 

(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach Maß-
gabe dieses Gesetzes unzulässig in Bezug auf: 

1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbe-
dingungen, für den Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger 
Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Posi-
tion, sowie für den beruflichen Aufstieg, 

* Art. 1 des Gesetzes*) vom 14.08.2006 (BGBl. I S.1897). 

*) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinien: 
– 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 

ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft (ABl. EG Nr. L 180 S. 22), 
– 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für 

die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf (ABl. EG Nr. L 303 S. 16), 
– 2002/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. September 2002 zur Änderung 

der Richtlinie 76/207/EWG des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum 
beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen (ABl. EG Nr. L 269 S. 15) und 

– 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleich-
behandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen (ABl. EU Nr. L 373 S. 37). 
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2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeits-
entgelt und Entlassungsbedingungen, insbesondere in individual- und 
kollektivrechtlichen Vereinbarungen und Maßnahmen bei der Durch-
führung und Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses sowie 
beim beruflichen Aufstieg, 

3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, 
der Berufsbildung einschließlich der Berufsausbildung, der beruf-
lichen Weiterbildung und der Umschulung sowie der praktischen 
Berufserfahrung, 

4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder Arbeit-
gebervereinigung oder einer Vereinigung, deren Mitglieder einer 
bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruch-
nahme der Leistungen solcher Vereinigungen, 

5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der 
Gesundheitsdienste, 

6. die sozialen Vergünstigungen, 
7. die Bildung, 
8. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, 

die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohn-
raum. 

(2) Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gelten § 33c des Ersten 
Buches Sozialgesetzbuch und § 19a des Vierten Buches Sozialgesetz-
buch. Für die betriebliche Altersvorsorge gilt das Betriebsrentengesetz. 

(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder Gebote der 
Gleichbehandlung wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt auch 
für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die dem Schutz bestimmter Perso-
nengruppen dienen. 

(4) Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen zum allge-
meinen und besonderen Kündigungsschutz. 

§ 3 
Begriffsbestimmungen 

(1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen 
eines in § 1 genannten Grundes eine weniger günstige Behandlung 
erfährt, als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, 
erfahren hat oder erfahren würde. Eine unmittelbare Benachteiligung 
wegen des Geschlechts liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch 
im Falle einer ungünstigeren Behandlung einer Frau wegen Schwanger-
schaft oder Mutterschaft vor. 

(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach 
neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines 
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in § 1 genannten Grundes gegenüber anderen Personen in besonderer 
Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschrif-
ten, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich 
gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemes-
sen und erforderlich. 

(3) Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn unerwünschte Ver-
haltensweisen, die mit einem in § 1 genannten Grund in Zusammenhang 
stehen, bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden 
Person verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedri-
gungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld 
geschaffen wird. 

(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung in Bezug auf § 2 
Abs. 1 Nr. 1 bis 4, wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhal-
ten, wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen 
zu diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen 
sexuellen Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen 
von pornographischen Darstellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, 
dass die Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere 
wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Ent-
würdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen 
wird. 

(5) Die Anweisung zur Benachteiligung einer Person aus einem in § 1 
genannten Grund gilt als Benachteiligung. Eine solche Anweisung liegt 
in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbesondere vor, wenn jemand eine 
Person zu einem Verhalten bestimmt, das einen Beschäftigten oder eine 
Beschäftigte wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt oder 
benachteiligen kann. 

§ 4 
Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer Gründe 

Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer der in § 1 
genannten Gründe, so kann diese unterschiedliche Behandlung nach 
den §§ 8 bis 10 und 20 nur gerechtfertigt werden, wenn sich die Recht-
fertigung auf alle diese Gründe erstreckt, derentwegen die unterschiedli-
che Behandlung erfolgt. 

§ 5 
Positive Maßnahmen 

Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 benannten Gründe ist 
eine unterschiedliche Behandlung auch zulässig, wenn durch geeignete 
und angemessene Maßnahmen bestehende Nachteile wegen eines in § 1 
genannten Grundes verhindert oder ausgeglichen werden sollen. 
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Abschnitt 2 
Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung 

Unterabschnitt 1 
Verbot der Benachteiligung 

§ 6 
Persönlicher Anwendungsbereich 

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, 
3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als 

arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören 
auch die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten. 

Als Beschäftigte gelten auch die Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Beschäftigungsverhältnis sowie die Personen, deren Beschäftigungsver-
hältnis beendet ist. 

(2) Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen) im Sinne dieses 
Abschnitts sind natürliche und juristische Personen sowie rechtsfähige 
Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 1 beschäftigen. 
Werden Beschäftigte einem Dritten zur Arbeitsleistung überlassen, so gilt 
auch dieser als Arbeitgeber im Sinne dieses Abschnitts. Für die in Heim-
arbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten tritt an die Stelle des 
Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister. 

(3) Soweit es die Bedingungen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit sowie 
den beruflichen Aufstieg betrifft, gelten die Vorschriften dieses Abschnitts 
für Selbstständige und Organmitglieder, insbesondere Geschäftsführer 
oder Geschäftsführerinnen und Vorstände, entsprechend. 

§ 7 
Benachteiligungsverbot 

(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten Grundes 
benachteiligt werden; dies gilt auch, wenn die Person, die die Benach-
teiligung begeht, das Vorliegen eines in § 1 genannten Grundes bei der 
Benachteiligung nur annimmt. 

(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das Benachteiligungs-
verbot des Absatzes 1 verstoßen, sind unwirksam. 

(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch Arbeitgeber oder Beschäf-
tigte ist eine Verletzung vertraglicher Pflichten. 
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§ 8
Zulässige unterschiedliche Behandlung  

wegen beruflicher  Anforderungen
(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten 
Grundes ist zulässig, wenn dieser Grund wegen der Art der auszuüben
den Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche 
und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern der Zweck 
rechtmäßig und die Anforderung angemessen ist.

-

(2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung für gleiche oder gleich
wertige Arbeit wegen eines in § 1 genannten Grundes wird nicht dadurch 
gerechtfertigt, dass wegen eines in § 1 genannten Grundes besondere 
Schutzvorschriften gelten.

-

§ 9
Zulässige unterschiedliche Behandlung  

wegen der Religion oder Weltanschauung
(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen 
der Religion oder der Weltanschauung bei der Beschäftigung durch 
Religionsgemeinschaften, die ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne 
Rücksicht auf ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich die 
gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Auf
gabe machen, auch zulässig, wenn eine bestimmte Religion oder Welt
anschauung unter Beachtung des Selbstverständnisses der jeweiligen 
Religionsgemeinschaft oder Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbstbe
stimmungsrecht oder nach der Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte 
berufliche Anforderung darstellt.

-
-

-

(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion oder 
der Weltanschauung berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genann
ten Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen 
ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, die sich 
die gemeinschaftliche Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur 
Aufgabe machen, von ihren Beschäftigten ein loyales und aufrichtiges 
Verhalten im Sinne ihres jeweiligen Selbstverständnisses verlangen zu 
können.

-

§ 10
Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters

Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des 
Alters auch zulässig, wenn sie objektiv und angemessen und durch ein 
legitimes Ziel gerechtfertigt ist. Die Mittel zur Erreichung dieses Ziels 
müssen angemessen und erforderlich sein. Derartige unterschiedliche 
Behandlungen können insbesondere Folgendes einschließen:
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1. die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäf-
tigung und zur beruflichen Bildung sowie besonderer Beschäfti-
gungs- und Arbeitsbedingungen, einschließlich der Bedingungen für 
Entlohnung und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, um 
die berufliche Eingliederung von Jugendlichen, älteren Beschäftig-
ten und Personen mit Fürsorgepflichten zu fördern oder ihren Schutz 
sicherzustellen, 

2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufser-
fahrung oder das Dienstalter für den Zugang zur Beschäftigung oder 
für bestimmte mit der Beschäftigung verbundene Vorteile, 

3. die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung auf Grund der 
spezifischen Ausbildungsanforderungen eines bestimmten Arbeits-
platzes oder auf Grund der Notwendigkeit einer angemessenen 
Beschäftigungszeit vor dem Eintritt in den Ruhestand, 

4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen Systemen 
der sozialen Sicherheit als Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder 
den Bezug von Altersrente oder von Leistungen bei Invalidität ein-
schließlich der Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen im Rah-
men dieser Systeme für bestimmte Beschäftigte oder Gruppen von 
Beschäftigten und die Verwendung von Alterskriterien im Rahmen 
dieser Systeme für versicherungsmathematische Berechnungen, 

5. eine Vereinbarung, die die Beendigung des Beschäftigungsverhält-
nisses ohne Kündigung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem der oder 
die Beschäftigte eine Rente wegen Alters beantragen kann; § 41 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt, 

6. Differenzierungen von Leistungen in Sozialplänen im Sinne des 
Betriebsverfassungsgesetzes, wenn die Parteien eine nach Alter oder 
Betriebszugehörigkeit gestaffelte Abfindungsregelung geschaffen 
haben, in der die wesentlich vom Alter abhängenden Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt durch eine verhältnismäßig starke Betonung des 
Lebensalters erkennbar berücksichtigt worden sind, oder Beschäf-
tigte von den Leistungen des Sozialplans ausgeschlossen haben, die 
wirtschaftlich abgesichert sind, weil sie, gegebenenfalls nach Bezug 
von Arbeitslosengeld, rentenberechtigt sind. 
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Unterabschnitt 2 

Organisationspflichten 
des Arbeitgebers 

§ 11 
Ausschreibung 

Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 ausgeschrie-
ben werden. 

§ 12 
Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum 
Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes zu 
treffen. Dieser Schutz umfasst auch vorbeugende Maßnahmen. 

(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und Weise, insbesondere im 
Rahmen der beruflichen Aus- und Fortbildung, auf die Unzulässigkeit 
solcher Benachteiligungen hinweisen und darauf hinwirken, dass diese 
unterbleiben. Hat der Arbeitgeber seine Beschäftigten in geeigneter 
Weise zum Zwecke der Verhinderung von Benachteiligung geschult, gilt 
dies als Erfüllung seiner Pflichten nach Absatz 1. 

(3) Verstoßen Beschäftigte gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 
Abs. 1, so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen 
und angemessenen Maßnahmen zur Unterbindung der Benachteiligung 
wie Abmahnung, Umsetzung, Versetzung oder Kündigung zu ergreifen. 

(4) Werden Beschäftigte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit durch Dritte 
nach § 7 Abs. 1 benachteiligt, so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall 
geeigneten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz 
der Beschäftigten zu ergreifen. 

(5) Dieses Gesetz und § 61b des Arbeitsgerichtsgesetzes sowie Informa-
tionen über die für die Behandlung von Beschwerden nach § 13 zustän-
digen Stellen sind im Betrieb oder in der Dienststelle bekannt zu machen. 
Die Bekanntmachung kann durch Aushang oder Auslegung an geeigne-
ter Stelle oder den Einsatz der im Betrieb oder der Dienststelle üblichen 
Informations- und Kommunikationstechnik erfolgen. 
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Unterabschnitt 3 
Rechte der Beschäftigten 

§ 13 
Beschwerderecht 

(1) Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei den zuständigen Stellen 
des Betriebs, des Unternehmens oder der Dienststelle zu beschweren, 
wenn sie sich im Zusammenhang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis 
vom Arbeitgeber, von Vorgesetzten, anderen Beschäftigten oder Drit-
ten wegen eines in § 1 genannten Grundes benachteiligt fühlen. Die 
Beschwerde ist zu prüfen und das Ergebnis der oder dem beschwerde-
führenden Beschäftigten mitzuteilen. 

(2) Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen bleiben unberührt. 

§ 14 
Leistungsverweigerungsrecht 

Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnah-
men zur Unterbindung einer Belästigung oder sexuellen Belästigung am 
Arbeitsplatz, sind die betroffenen Beschäftigten berechtigt, ihre Tätig-
keit ohne Verlust des Arbeitsentgelts einzustellen, soweit dies zu ihrem 
Schutz erforderlich ist. § 273 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unbe-
rührt. 

§ 15 
Entschädigung und Schadensersatz 

(1) Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist der Arbeit-
geber verpflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. 
Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten hat. 

(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der 
oder die Beschäftigte eine angemessene Entschädigung in Geld verlan-
gen. Die Entschädigung darf bei einer Nichteinstellung drei Monatsgehäl-
ter nicht übersteigen, wenn der oder die Beschäftigte auch bei benach-
teiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden wäre. 

(3) Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung kollektivrechtlicher Vereinba-
rungen nur dann zur Entschädigung verpflichtet, wenn er vorsätzlich oder 
grob fahrlässig handelt. 

(4) Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten schriftlich geltend gemacht werden, es sei denn, die Tarif-
vertragsparteien haben etwas anderes vereinbart. Die Frist beginnt im 
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Falle einer Bewerbung oder eines beruflichen Aufstiegs mit dem Zugang 
der Ablehnung und in den sonstigen Fällen einer Benachteiligung zu dem 
Zeitpunkt, in dem der oder die Beschäftigte von der Benachteiligung 
Kenntnis erlangt. 

(5) Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den Arbeitgeber, die sich aus 
anderen Rechtsvorschriften ergeben, unberührt. 

(6) Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das Benachteiligungsverbot des 
§ 7 Abs. 1 begründet keinen Anspruch auf Begründung eines Beschäf-
tigungsverhältnisses, Berufsausbildungsverhältnisses oder einen beruf-
lichen Aufstieg, es sei denn, ein solcher ergibt sich aus einem anderen 
Rechtsgrund. 

§ 16 
Maßregelungsverbot 

(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigte nicht wegen der Inanspruchnahme 
von Rechten nach diesem Abschnitt oder wegen der Weigerung, eine 
gegen diesen Abschnitt verstoßende Anweisung auszuführen, benach-
teiligen. Gleiches gilt für Personen, die den Beschäftigten hierbei unter-
stützen oder als Zeuginnen oder Zeugen aussagen. 

(2) Die Zurückweisung oder Duldung benachteiligender Verhaltensweisen 
durch betroffene Beschäftigte darf nicht als Grundlage für eine Entschei-
dung herangezogen werden, die diese Beschäftigten berührt. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) § 22 gilt entsprechend. 

Unterabschnitt 4 
Ergänzende Vorschriften 

§ 17 
Soziale Verantwortung der Beteiligten 

(1) Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, Beschäftigte und deren Vertretun-
gen sind aufgefordert, im Rahmen ihrer Aufgaben und Handlungsmög-
lichkeiten an der Verwirklichung des in § 1 genannten Ziels mitzuwirken. 

(2) In Betrieben, in denen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 
des Betriebsverfassungsgesetzes vorliegen, können bei einem groben 
Verstoß des Arbeitgebers gegen Vorschriften aus diesem Abschnitt der 
Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft unter der Vor-
aussetzung des § 23 Abs. 3 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes die 
dort genannten Rechte gerichtlich geltend machen; § 23 Abs. 3 Satz 2 bis 
5 des Betriebsverfassungsgesetzes gilt entsprechend. Mit dem Antrag 
dürfen nicht Ansprüche des Benachteiligten geltend gemacht werden. 
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§ 18 
Mitgliedschaft in Vereinigungen 

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten entsprechend für die Mit-
gliedschaft oder die Mitwirkung in einer 

1. Tarifvertragspartei, 
2. Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe ange-

hören oder die eine überragende Machtstellung im wirtschaftlichen 
oder sozialen Bereich innehat, wenn ein grundlegendes Interesse am 
Erwerb der Mitgliedschaft besteht, 

sowie deren jeweiligen Zusammenschlüssen. 

(2) Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen das Benachteiligungsver-
bot des § 7 Abs. 1 darstellt, besteht ein Anspruch auf Mitgliedschaft oder 
Mitwirkung in den in Absatz 1 genannten Vereinigungen. 

Abschnitt 3 
Schutz vor Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr 

§ 19 
Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot 

(1) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethni-
schen Herkunft, wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuellen Identität bei der Begründung, Durch-
führung und Beendigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse, die 

1. typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedin-
gungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen (Massenge-
schäfte) oder bei denen das Ansehen der Person nach der Art des 
Schuldverhältnisses eine nachrangige Bedeutung hat und die zu ver-
gleichbaren Bedingungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kom-
men oder 

2. eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben, 

ist unzulässig. 

(2) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der eth-
nischen Herkunft ist darüber hinaus auch bei der Begründung, Durch-
führung und Beendigung sonstiger zivilrechtlicher Schuldverhältnisse im 
Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 unzulässig. 

(3) Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine unterschiedliche Behand-
lung im Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewoh-
nerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie ausgegli-
chener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse zulässig. 
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(4) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf fami-
lien- und erbrechtliche Schuldverhältnisse. 

(5) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf zivil-
rechtliche Schuldverhältnisse, bei denen ein besonderes Nähe- oder Ver-
trauensverhältnis der Parteien oder ihrer Angehörigen begründet wird. 
Bei Mietverhältnissen kann dies insbesondere der Fall sein, wenn die 
Parteien oder ihre Angehörigen Wohnraum auf demselben Grundstück 
nutzen. Die Vermietung von Wohnraum zum nicht nur vorübergehenden 
Gebrauch ist in der Regel kein Geschäft im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1, 
wenn der Vermieter insgesamt nicht mehr als 50 Wohnungen vermietet. 

§ 20 
Zulässige unterschiedliche Behandlung 

(1) Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots ist nicht gegeben, wenn 
für eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion, einer Behin-
derung, des Alters, der sexuellen Identität oder des Geschlechts ein 
sachlicher Grund vorliegt. Das kann insbesondere der Fall sein, wenn die 
unterschiedliche Behandlung 

1. der Vermeidung von Gefahren, der Verhütung von Schäden oder 
anderen Zwecken vergleichbarer Art dient, 

2. dem Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder der persönlichen 
Sicherheit Rechnung trägt, 

3. besondere Vorteile gewährt und ein Interesse an der Durchsetzung 
der Gleichbehandlung fehlt, 

4. an die Religion eines Menschen anknüpft und im Hinblick auf die Aus-
übung der Religionsfreiheit oder auf das Selbstbestimmungsrecht der 
Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne 
Rücksicht auf ihre Rechtsform sowie der Vereinigungen, die sich die 
gemeinschaftliche Pflege einer Religion zur Aufgabe machen, unter 
Beachtung des jeweiligen Selbstverständnisses gerechtfertigt ist. 

(2) Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft dür-
fen auf keinen Fall zu unterschiedlichen Prämien oder Leistungen führen. 
Eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Identität ist im Falle des § 19 Abs. 1 Nr. 2 nur 
zulässig, wenn diese auf anerkannten Prinzipien risikoadäquater Kalkula-
tion beruht, insbesondere auf einer versicherungsmathematisch ermittel-
ten Risikobewertung unter Heranziehung statistischer Erhebungen. 

§ 21 

Ansprüche 
(1) Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß gegen das Benachteili-
gungsverbot unbeschadet weiterer Ansprüche die Beseitigung der 
Beeinträchtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besor-
gen, so kann er auf Unterlassung klagen. 
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(2) Bei einer Verletzung des Benachteiligungsverbots ist der Benachtei-
ligende verpflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. 
Dies gilt nicht, wenn der Benachteiligende die Pflichtverletzung nicht zu 
vertreten hat. Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, 
kann der Benachteiligte eine angemessene Entschädigung in Geld ver-
langen. 

(3) Ansprüche aus unerlaubter Handlung bleiben unberührt. 

(4) Auf eine Vereinbarung, die von dem Benachteiligungsverbot abweicht, 
kann sich der Benachteiligende nicht berufen. 

(5) Ein Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 muss innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Frist kann 
der Anspruch nur geltend gemacht werden, wenn der Benachteiligte 
ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war. 

Abschnitt 4 
Rechtsschutz 

§ 22 
Beweislast 

Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist, die eine Benachteili-
gung wegen eines in § 1 genannten Grundes vermuten lassen, trägt die 
andere Partei die Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die Bestim-
mungen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat. 

§ 23 
Unterstützung durch Antidiskriminierungsverbände 

(1) Antidiskriminierungsverbände sind Personenzusammenschlüsse, die 
nicht gewerbsmäßig und nicht nur vorübergehend entsprechend ihrer 
Satzung die besonderen Interessen von benachteiligten Personen oder 
Personengruppen nach Maßgabe von § 1 wahrnehmen. Die Befugnisse 
nach den Absätzen 2 bis 4 stehen ihnen zu, wenn sie mindestens 75 
Mitglieder haben oder einen Zusammenschluss aus mindestens sieben 
Verbänden bilden. 

(2) Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im Rahmen ihres Sat-
zungszwecks in gerichtlichen Verfahren als Beistände Benachteiligter
in der Verhandlung aufzutreten. Im Übrigen bleiben die Vorschriften der 
Verfahrensordnungen, insbesondere diejenigen, nach denen Beiständen 
weiterer Vortrag untersagt werden kann, unberührt. 

(3) Antidiskriminierungsverbänden ist im Rahmen ihres Satzungszwecks 
die Besorgung von Rechtsangelegenheiten Benachteiligter gestattet. 
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(4) Besondere Klagerechte und Vertretungsbefugnisse von Verbänden zu 
Gunsten von behinderten Menschen bleiben unberührt. 

Abschnitt 5 
Sonderregelungen

 für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 

§ 24 
Sonderregelung 

für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse 
Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter Berücksichtigung ihrer 
besonderen Rechtsstellung entsprechend für 

1. Beamtinnen und Beamte des Bundes, der Länder, der Gemeinden, 
der Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Bundes 
oder eines Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts, 

2. Richterinnen und Richter des Bundes und der Länder, 
3. Zivildienstleistende sowie anerkannte Kriegsdienstverweigerer, soweit 

ihre Heranziehung zum Zivildienst betroffen ist. 

Abschnitt 6 
Antidiskriminierungsstelle 

des Bundes und Unabhängige Bundesbeauftragte oder 
Unabhängiger Bundesbeauftragter für Antidiskriminierung 

§ 25 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

(1) Beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
wird unbeschadet der Zuständigkeit der Beauftragten des Deutschen 
Bundestages oder der Bundesregierung die Stelle des Bundes zum 
Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes 
(Antidiskriminierungsstelle des Bundes) errichtet. 

(2) Der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist die für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung zu 
stellen. Sie ist im Einzelplan des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend in einem eigenen Kapitel auszuweisen. 

(3) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes wird von der oder dem 
Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung geleitet. 
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§ 26 
Wahl der oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten für 

Antidiskriminierung; Anforderungen 
(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
wird auf Vorschlag der Bundesregierung vom Deutschen Bundestag 
gewählt. 

(2) Über den Vorschlag stimmt der Deutsche Bundestag ohne Ausspra-
che ab. 

(3) Die vorgeschlagene Person ist gewählt, wenn für sie mehr als die 
Hälfte der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Deutschen Bundestages 
gestimmt hat. 

(4) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
muss zur Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben und zur Ausübung ihrer 
oder seiner Befugnisse über die erforderliche Qualifikation, Erfahrung 
und Sachkunde insbesondere im Bereich der Antidiskriminierung verfü-
gen. Insbesondere muss sie oder er über durch einschlägige Berufser-
fahrung erworbene Kenntnisse des Antidiskriminierungsrechts verfügen 
und die Befähigung für die Laufbahn des höheren nichttechnischen Ver-
waltungsdienstes des Bundes haben. 

§ 26a 
Rechtsstellung der oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten 

für Antidiskriminierung 
(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
steht nach Maßgabe dieses Gesetzes in einem öffentlich-rechtlichen 
Amtsverhältnis zum Bund. Sie oder er ist bei der Ausübung ihres oder 
seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 

(2) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
untersteht der Rechtsaufsicht der Bundesregierung. 

§ 26b 
Amtszeit der oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten für 

Antidiskriminierung 
(1) Die Amtszeit der oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten für 
Antidiskriminierung beträgt fünf Jahre. 

(2) Eine einmalige Wiederwahl ist zulässig. 

(3) Kommt vor Ende des Amtsverhältnisses eine Neuwahl nicht zustande, 
so führt die oder der bisherige Unabhängige Bundesbeauftragte für Anti-
diskriminierung auf Ersuchen der Bundespräsidentin oder des Bundes-
präsidenten die Geschäfte bis zur Neuwahl fort. 
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§ 26c 
Beginn und Ende des Amtsverhältnisses der oder des 

Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung; 
Amtseid 

(1) Die oder der nach § 26 Gewählte ist von der Bundespräsidentin oder 
dem Bundespräsidenten zu ernennen. Das Amtsverhältnis der oder des 
Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung beginnt mit 
der Aushändigung der Ernennungsurkunde. 

(2) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
leistet vor der Bundespräsidentin oder dem Bundespräsidenten folgen-
den Eid: „Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohl des deutschen 
Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das 
Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine 
Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben 
werde. So wahr mir Gott helfe.“ Der Eid kann auch ohne religiöse Beteu-
erung geleistet werden. 

(3) Das Amtsverhältnis endet 

1. regulär mit dem Ablauf der Amtszeit oder 
2. wenn die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskrimi-

nierung vorzeitig aus dem Amt entlassen wird. 

(4) Entlassen wird die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Anti-
diskriminierung 

1. auf eigenes Verlangen oder 
2. auf Vorschlag der Bundesregierung, wenn die oder der Unabhängige 

Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung eine schwere Verfehlung 
begangen hat oder die Voraussetzungen für die Wahrnehmung ihrer 
oder seiner Aufgaben nicht mehr erfüllt. 

Die Entlassung erfolgt durch die Bundespräsidentin oder den Bundes-
präsidenten. 

(5) Im Fall der Beendigung des Amtsverhältnisses vollzieht die Bundes-
präsidentin oder der Bundespräsident eine Urkunde. Die Entlassung wird 
mit der Aushändigung der Urkunde wirksam. 

§ 26d 
Unerlaubte Handlungen und Tätigkeiten der oder des 

Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung 
(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
darf keine Handlungen vornehmen, die mit den Aufgaben des Amtes 
nicht zu vereinbaren sind. 
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(2) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminie-
rung darf während der Amtszeit und während einer anschließenden 
Geschäftsführung keine anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Amt 
nicht zu vereinbaren sind, unabhängig davon, ob es entgeltliche oder 
unentgeltliche Tätigkeiten sind. Insbesondere darf sie oder er 

1. kein besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben, 
2. nicht dem Vorstand, Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat eines auf 

Erwerb gerichteten Unternehmens, nicht einer Regierung oder einer 
gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder eines Landes ange-
hören und 

3. nicht gegen Entgelt außergerichtliche Gutachten abgeben. 

§ 26e 
Verschwiegenheitspflicht der oder des 

Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung 
(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
ist verpflichtet, über die Angelegenheiten, die ihr oder ihm im Amt oder 
während einer anschließenden Geschäftsführung bekannt werden, Ver-
schwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für Mitteilungen im dienstli-
chen Verkehr oder für Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeu-
tung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. Die oder der Unabhängige 
Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung entscheidet nach pflichtge-
mäßem Ermessen, ob und inwieweit sie oder er über solche Angelegen-
heiten vor Gericht oder außergerichtlich aussagt oder Erklärungen abgibt. 

(2) Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt auch nach Beendigung des Amts-
verhältnisses oder nach Beendigung einer anschließenden Geschäfts-
führung. In Angelegenheiten, für die die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt, 
darf vor Gericht oder außergerichtlich nur ausgesagt werden und dürfen 
Erklärungen nur abgegeben werden, wenn dies die oder der amtierende 
Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung genehmigt hat. 

(3) Unberührt bleibt die Pflicht, bei einer Gefährdung der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung für deren Erhaltung einzutreten und die 
gesetzlich begründete Pflicht, Straftaten anzuzeigen. 

§ 26f 
Zeugnisverweigerungsrecht der oder des 

Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung 
(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
ist berechtigt, über Personen, die ihr oder ihm in ihrer oder seiner Eigen-
schaft als Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes Tatsachen 
anvertraut haben, sowie über diese Tatsachen selbst das Zeugnis zu 
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verweigern. Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der oder des Unab-
hängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung reicht, darf von ihr 
oder ihm nicht gefordert werden, Akten oder andere Dokumente vorzule-
gen oder herauszugeben. 

(2) Das Zeugnisverweigerungsrecht gilt auch für die der oder dem Unab-
hängigen Bundesbeauftragten für Antidiskriminierung zugewiesenen 
Beschäftigten mit der Maßgabe, dass über die Ausübung dieses Rechts 
die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
entscheidet. 

§ 26g 
Anspruch der oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten für 

Antidiskriminierung auf Amtsbezüge, Versorgung und auf andere 
Leistungen 

(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
erhält Amtsbezüge entsprechend dem Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe B 6 und den Familienzuschlag entsprechend den §§ 39 bis 41 
des Bundesbesoldungsgesetzes. 

(2) Der Anspruch auf die Amtsbezüge besteht für die Zeit vom ersten 
Tag des Monats, in dem das Amtsverhältnis beginnt, bis zum letzten Tag 
des Monats, in dem das Amtsverhältnis endet. Werden die Geschäfte 
über das Ende des Amtsverhältnisses hinaus noch bis zur Neuwahl wei-
tergeführt, so besteht der Anspruch für die Zeit bis zum letzten Tag des 
Monats, in dem die Geschäftsführung endet. Bezieht die oder der Unab-
hängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung für einen Zeitraum, 
für den sie oder er Amtsbezüge erhält, ein Einkommen aus einer Verwen-
dung im öffentlichen Dienst, so ruht der Anspruch auf dieses Einkommen 
bis zur Höhe der Amtsbezüge. Die Amtsbezüge werden monatlich im 
Voraus gezahlt. 

(3) Für Ansprüche auf Beihilfe und Versorgung gelten § 12 Absatz 6, die 
§§ 13 bis 18 und 20 des Bundesministergesetzes entsprechend mit der 
Maßgabe, dass an die Stelle der vierjährigen Amtszeit in § 15 Absatz 
1 des Bundesministergesetzes eine Amtszeit als Unabhängige Bundes-
beauftragte oder Unabhängiger Bundesbeauftragter für Antidiskrimi-
nierung von fünf Jahren tritt. Ein Anspruch auf Übergangsgeld besteht 
längstens bis zum Ablauf des Monats, in dem die für Bundesbeamtin-
nen und Bundesbeamte geltende Regelaltersgrenze nach § 51 Absatz 1 
und 2 des Bundesbeamtengesetzes vollendet wird. Ist § 18 Absatz 2 des 
Bundesministergesetzes nicht anzuwenden, weil das Beamtenverhältnis 
einer Bundesbeamtin oder eines Bundesbeamten nach Beendigung des 
Amtsverhältnisses als Unabhängige Bundesbeauftragte oder Unabhän-
giger Bundesbeauftragter für Antidiskriminierung fortgesetzt wird, dann 
ist die Amtszeit als Unabhängige Bundesbeauftragte oder Unabhängiger 
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Bundesbeauftragter für Antidiskriminierung bei der wegen Eintritt oder 
Versetzung der Bundesbeamtin oder des Bundesbeamten in den Ruhe
stand durchzuführenden Festsetzung des Ruhegehalts als ruhegehaltfä
hige Dienstzeit zu berücksichtigen.

-
-

(4) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
erhält Reisekostenvergütung und Umzugskostenvergütung entspre
chend den für Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte geltenden Vor
schriften.

-
-

§ 26h
Verwendung der Geschenke an die Unabhängige 

 Bundesbeauftragte oder den Unabhängigen Bundesbeauftragten 
für Antidiskriminierung

(1) Erhält die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskrimi
nierung ein Geschenk in Bezug auf das Amt, so muss sie oder er dies 
der Präsidentin oder dem Präsidenten des Deutschen Bundestages mit
teilen.

-

-

(2) Die Präsidentin oder der Präsident des Deutschen Bundestages ent
scheidet über die Verwendung des Geschenks. Sie oder er kann Verfah
rensvorschriften erlassen.

-
-

§ 26i
Berufsbeschränkung

Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung ist 
verpflichtet, eine beabsichtigte Erwerbstätigkeit oder sonstige entgeltl
che Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes, die innerhalb der 
ersten 18 Monate nach dem Ende der Amtszeit oder einer anschließen
den Geschäftsführung aufgenommen werden soll, schriftlich oder elekt
ronisch gegenüber der Präsidentin oder dem Präsidenten des Deutschen 
Bundestages anzuzeigen. Die Präsidentin oder der Präsident des Deut
schen Bundestages kann der oder dem Unabhängigen Bundesbeauftrag
ten für Antidiskriminierung die beabsichtigte Erwerbstätigkeit oder sons
tige entgeltliche Beschäftigung untersagen, soweit zu besorgen ist, dass 
öffentliche Interessen beeinträchtigt werden. Von einer Beeinträchtigung 
ist insbesondere dann auszugehen, wenn die beabsichtigte Erwerbstä
tigkeit oder sonstige entgeltliche Beschäftigung in Angelegenheiten oder 
Bereichen ausgeführt werden soll, in denen die oder der Unabhängige 
Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung während der Amtszeit oder 
einer anschließenden Geschäftsführung tätig war. Eine Untersagung soll 
in der Regel die Dauer von einem Jahr nach dem Ende der Amtszeit oder 
einer anschließenden Geschäftsführung nicht überschreiten. In Fällen der 
schweren Beeinträchtigung öffentlicher Interessen kann eine Untersa
gung auch für die Dauer von bis zu 18 Monaten ausgesprochen werden.

i-

-
-

-
-
-

-

-
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§ 27
Aufgaben der Antidiskriminierungsstelle des Bundes

(1) Wer der Ansicht ist, wegen eines in § 1 genannten Grundes benach
teiligt worden zu sein, kann sich an die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes wenden. An die Antidiskriminierungsstelle des Bundes können 
sich auch Beschäftigte wenden, die der Ansicht sind, benachteiligt wor
den zu sein auf Grund

-

-

1. der Beantragung oder Inanspruchnahme einer Freistellung von der 
Arbeitsleistung oder der Anpassung der Arbeitszeit als Eltern oder 
pflegende Angehörige nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitge
setz, dem Pflegezeitgesetz oder dem Familienpflegezeitgesetz,

-

2. des Fernbleibens von der Arbeit nach § 2 des Pflegezeitgesetzes oder
3. der Verweigerung ihrer persönlich zu erbringenden Arbeitsleistung aus 

dringenden familiären Gründen nach § 275 Absatz 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs, wenn eine Erkrankung oder ein Unfall ihre unmittelbare 
Anwesenheit erforderten.

(2) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes unterstützt auf unabhän-
gige Weise Personen, die sich nach Absatz 1 an sie wenden, bei der 
Durchsetzung ihrer Rechte zum Schutz vor Benachteiligungen. Hierbei 
kann sie insbesondere

1.  über Ansprüche und die Möglichkeiten des rechtlichen Vorgehens im 
Rahmen gesetzlicher Regelungen zum Schutz vor Benachteiligungen 
informieren,

2.  Beratung durch andere Stellen vermitteln,
3.  eine gütliche Beilegung zwischen den Beteiligten anstreben.

Soweit Beauftragte des Deutschen Bundestages oder der Bundesregie-
rung zuständig sind, leitet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes die 
Anliegen der in Absatz 1 genannten Personen mit deren Einverständnis 
unverzüglich an diese weiter.

(3) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nimmt auf unabhängige 
Weise folgende Aufgaben wahr, soweit nicht die Zuständigkeit der 
Beauftragten der Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages 
berührt ist:

1.  Öffentlichkeitsarbeit,
2.  Maßnahmen zur Verhinderung von Benachteiligungen aus den in § 1 

genannten Gründen, sowie von Benachteiligungen von Beschäftigten 
gemäß Absatz 1 Satz 2

3.  Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen zu diesen Benach-
teiligungen.
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(4) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zustän-
digkeitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des 
Deutschen Bundestages legen gemeinsam dem Deutschen Bundestag 
alle vier Jahre Berichte über Benachteiligungen aus den in § 1 genannten 
Gründen sowie über Benachteiligungen von Beschäftigten gemäß Absatz 
1 Satz 2 vor und geben Empfehlungen zur Beseitigung und Vermeidung 
dieser Benachteiligungen. Sie können gemeinsam wissenschaftliche 
Untersuchungen zu Benachteiligungen durchführen.

(5) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zustän-
digkeitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des 
Deutschen Bundestages sollen bei Benachteiligungen aus mehreren der 
in § 1 genannten Gründe zusammenarbeiten.

§ 28
Amtsbefugnisse der oder des Unabhängigen Bundesbeauftragten  

für Antidiskriminierung und Pflicht zur Unterstützung durch 
 Bundesbehörden und öffentliche Stellen des Bundes

(1) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
ist bei allen Vorhaben, die ihre oder seine Aufgaben berühren, zu betei-
ligen. Die Beteiligung soll möglichst frühzeitig erfolgen. Sie oder er kann 
der Bundesregierung Vorschläge machen und Stellungnahmen zuleiten.

(2) Die oder der Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung 
informiert die Bundesministerien – vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher 
Bestimmungen – frühzeitig in Angelegenheiten von grundsätzlicher politi-
scher Bedeutung, soweit Aufgaben der Bundesministerien betroffen sind.

(3) In den Fällen, in denen sich eine Person wegen einer Benachteili-
gung an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes gewandt hat und die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes die gütliche Beilegung zwischen 
den Beteiligten anstrebt, kann die oder der Unabhängige Bundesbeauf-
tragte für Antidiskriminierung Beteiligte um Stellungnahmen ersuchen, 
soweit die Person, die sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes 
gewandt hat, hierzu ihr Einverständnis erklärt.
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(4) Alle Bundesministerien, sonstigen Bundesbehörden und öffentlichen 
Stellen im Bereich des Bundes sind verpflichtet, die Unabhängige Bun-
desbeauftragte oder den Unabhängigen Bundesbeauftragten für Antidis-
kriminierung bei der Erfüllung der Aufgaben zu unterstützen, insbeson-
dere die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

§ 29 
Zusammenarbeit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes mit 

Nichtregierungsorganisationen und anderen Einrichtungen 
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll bei ihrer Tätigkeit Nichtre-
gierungsorganisationen sowie Einrichtungen, die auf europäischer, Bun-
des-, Landes- oder regionaler Ebene zum Schutz vor Benachteiligungen 
wegen eines in § 1 genannten Grundes tätig sind, in geeigneter Form 
einbeziehen. 

§ 30 
Beirat der Antidiskriminierungsstelle des Bundes 

(1) Zur Förderung des Dialogs mit gesellschaftlichen Gruppen und Orga-
nisationen, die sich den Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in 
§ 1 genannten Grundes zum Ziel gesetzt haben, wird der Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes ein Beirat beigeordnet. Der Beirat berät die 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei der Vorlage von Berichten und 
Empfehlungen an den Deutschen Bundestag nach § 27 Abs. 4 und kann 
hierzu sowie zu wissenschaftlichen Untersuchungen nach § 27 Abs. 3 Nr. 
3 eigene Vorschläge unterbreiten. 

(2) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
beruft im Einvernehmen mit der oder dem Unabhängigen Bundesbe-
auftragten für Antidiskriminierung sowie den entsprechend zuständigen 
Beauftragten der Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages die 
Mitglieder dieses Beirats und für jedes Mitglied eine Stellvertretung. In 
den Beirat sollen Vertreterinnen und Vertreter gesellschaftlicher Grup-
pen und Organisationen sowie Expertinnen und Experten in Benachteili-
gungsfragen berufen werden. Die Gesamtzahl der Mitglieder des Beirats 
soll 16 Personen nicht überschreiten. Der Beirat soll zu gleichen Teilen 
mit Frauen und Männern besetzt sein. 

(3) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bedarf. 

(4) Die Mitglieder des Beirats üben die Tätigkeit nach diesem Gesetz 
ehrenamtlich aus. Sie haben Anspruch auf Aufwandsentschädigung
sowie Reisekostenvergütung, Tagegelder und Übernachtungsgelder. 
Näheres regelt die Geschäftsordnung. 
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Abschnitt 7 
Schlussvorschriften 

§ 31 
Unabdingbarkeit 

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zu Ungunsten der 
geschützten Personen abgewichen werden. 

§ 32 
Schlussbestimmung 

Soweit in diesem Gesetz nicht Abweichendes bestimmt ist, gelten die 
allgemeinen Bestimmungen. 

§ 33 
Übergangsbestimmungen 

(1) Bei Benachteiligungen nach den §§ 611a, 611b und 612 Abs. 3 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs oder sexuellen Belästigungen nach dem 
Beschäftigtenschutzgesetz ist das vor dem 18. August 2006 maßgebli-
che Recht anzuwenden. 

(2) Bei Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethni-
schen Herkunft sind die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse anzu-
wenden, die vor dem 18. August 2006 begründet worden sind. Satz 1 gilt
nicht für spätere Änderungen von Dauerschuldverhältnissen. 

(3) Bei Benachteiligungen wegen des Geschlechts, der Religion, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität sind die §§ 19 bis 
21 nicht auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die vor dem 1. Dezember 
2006 begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen 
von Dauerschuldverhältnissen. 

(4) Auf Schuldverhältnisse, die eine privatrechtliche Versicherung zum 
Gegenstand haben, ist § 19 Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn diese vor 
dem 22. Dezember 2007 begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für
spätere Änderungen solcher Schuldverhältnisse. 

(5) Bei Versicherungsverhältnissen, die vor dem 21. Dezember 2012 
begründet werden, ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des 
Geschlechts im Falle des § 19 Absatz 1 Nummer 2 bei den Prämien 
oder Leistungen nur zulässig, wenn dessen Berücksichtigung bei einer 
auf relevanten und genauen versicherungsmathematischen und statisti-
schen Daten beruhenden Risikobewertung ein bestimmender Faktor ist. 
Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft dür-
fen auf keinen Fall zu unterschiedlichen Prämien oder Leistungen führen. 
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Arbeitszeitgesetz 

(ArbZG) 

Vom 6. Juni 1994 
(BGBl. I S. 1170, 1171) 

zuletzt geändert durch Art. 52 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 Nr. 323) 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Zweck des Gesetzes 

Zweck des Gesetzes ist es, 

1. die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer in der 
Bundesrepublik Deutschland und in der ausschließlichen Wirtschafts-
zone bei der Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten und die 
Rahmenbedingungen für flexible Arbeitszeiten zu verbessern sowie 

2. den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der 
Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu 
schützen. 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Arbeitszeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit vom Beginn bis 
zum Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen; Arbeitszeiten bei mehreren 
Arbeitgebern sind zusammenzurechnen. Im Bergbau unter Tage zählen 
die Ruhepausen zur Arbeitszeit. 

(2) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte 
sowie die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten. 

(3) Nachtzeit im Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit von 23 bis 6 Uhr, in 
Bäckereien und Konditoreien die Zeit von 22 bis 5 Uhr. 

(4) Nachtarbeit im Sinne dieses Gesetzes ist jede Arbeit, die mehr als 
zwei Stunden der Nachtzeit umfaßt. 

(5) Nachtarbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeitnehmer, die 
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1. auf Grund ihrer Arbeitszeitgestaltung normalerweise Nachtarbeit in 
Wechselschicht zu leisten haben oder 

2. Nachtarbeit an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr leisten. 

Zweiter Abschnitt 
Werktägliche Arbeitszeit und arbeitsfreie Zeiten 

§ 3 
Arbeitszeit der Arbeitnehmer 

Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf acht Stunden nicht 
überschreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert wer-
den, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 
24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäglich nicht überschrit-
ten werden. 

§ 4 
Ruhepausen 

Die Arbeit ist durch im voraus feststehende Ruhepausen von mindes-
tens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs bis zu neun 
Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als neun Stun-
den insgesamt zu unterbrechen. Die Ruhepausen nach Satz 1 können 
in Zeitabschnitte von jeweils mindestens 15 Minuten aufgeteilt werden. 
Länger als sechs Stunden hintereinander dürfen Arbeitnehmer nicht ohne 
Ruhepause beschäftigt werden. 

§ 5 
Ruhezeit 

(1) Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit 
eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden haben. 

(2) Die Dauer der Ruhezeit des Absatzes 1 kann in Krankenhäusern und 
anderen Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Per-
sonen, in Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und 
Beherbergung, in Verkehrsbetrieben, beim Rundfunk sowie in der Land-
wirtschaft und in der Tierhaltung um bis zu eine Stunde verkürzt wer-
den, wenn jede Verkürzung der Ruhezeit innerhalb eines Kalendermo-
nats oder innerhalb von vier Wochen durch Verlängerung einer anderen 
Ruhezeit auf mindestens zwölf Stunden ausgeglichen wird. 

(3) Abweichend von Absatz 1 können in Krankenhäusern und anderen 
Einrichtungen zur Behandlung, Pflege und Betreuung von Personen Kür-
zungen der Ruhezeit durch Inanspruchnahmen während der Rufbereit-
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schaft, die nicht mehr als die Hälfte der Ruhezeit betragen, zu anderen 
Zeiten ausgeglichen werden. 

(4) (weggefallen) 

§ 6 
Nacht- und Schichtarbeit 

(1) Die Arbeitszeit der Nacht- und Schichtarbeitnehmer ist nach den ge-
sicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen über die menschen-
gerechte Gestaltung der Arbeit festzulegen. 

(2) Die werktägliche Arbeitszeit der Nachtarbeitnehmer darf acht Stun-
den nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu zehn Stunden nur verlängert 
werden, wenn abweichend von § 3 innerhalb von einem Kalendermonat 
oder innerhalb von vier Wochen im Durchschnitt acht Stunden werktäg-
lich nicht überschritten werden. Für Zeiträume, in denen Nachtarbeitneh-
mer im Sinne des § 2 Abs. 5 Nr. 2 nicht zur Nachtarbeit herangezogen 
werden, findet § 3 Satz 2 Anwendung. 

(3)  Nachtarbeitnehmer sind berechtigt, sich vor Beginn der Beschäfti-
gung und danach in regelmäßigen Zeitabständen von nicht weniger als 
drei Jahren arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen. Nach Vollendung 
des 50. Lebensjahres steht Nachtarbeitnehmern dieses Recht in Zeit-
abständen von einem Jahr zu. Die Kosten der Untersuchungen hat der 
Arbeitgeber zu tragen, sofern er die Untersuchungen den Nachtarbeit-
nehmern nicht kostenlos durch einen Betriebsarzt oder einen überbe-
trieblichen Dienst von Betriebsärzten anbietet. 

(4) Der Arbeitgeber hat den Nachtarbeitnehmer auf dessen Verlangen auf 
einen für ihn geeigneten Tagesarbeitsplatz umzusetzen, wenn 

a) nach arbeitsmedizinischer Feststellung die weitere Verrichtung von 
Nachtarbeit den Arbeitnehmer in seiner Gesundheit gefährdet oder 

b) im Haushalt des Arbeitnehmers ein Kind unter zwölf Jahren lebt, das 
nicht von einer anderen im Haushalt lebenden Person betreut werden 
kann, oder 

c) der Arbeitnehmer einen schwerpflegebedürftigen Angehörigen zu 
versorgen hat, der nicht von einem anderen im Haushalt lebenden 
Angehörigen versorgt werden kann, 

sofern dem nicht dringende betriebliche Erfordernisse entgegenstehen. 
Stehen der Umsetzung des Nachtarbeitnehmers auf einen für ihn geeig-
neten Tagesarbeitsplatz nach Auffassung des Arbeitgebers dringende 
betriebliche Erfordernisse entgegen, so ist der Betriebs- oder Personal-
rat zu hören. Der Betriebs- oder Personalrat kann dem Arbeitgeber Vor-
schläge für eine Umsetzung unterbreiten. 
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(5) Soweit keine tarifvertraglichen Ausgleichsregelungen bestehen, hat 
der Arbeitgeber dem Nachtarbeitnehmer für die während der Nachtzeit 
geleisteten Arbeitsstunden eine angemessene Zahl bezahlter freier Tage 
oder einen angemessenen Zuschlag auf das ihm hierfür zustehende 
Bruttoarbeitsentgelt zu gewähren. 

(6) Es ist sicherzustellen, daß Nachtarbeitnehmer den gleichen Zugang 
zur betrieblichen Weiterbildung und zu aufstiegsfördernden Maßnahmen 
haben wie die übrigen Arbeitnehmer. 

§ 7 
Abweichende Regelungen 

(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer 
Betriebs- oder Dienstvereinbarung kann zugelassen werden, 

1. abweichend von § 3 
a) die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich zu verlängern, wenn 

in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeits-
bereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt, 

b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen, 
c) (weggefallen) 

2. abweichend von §  4 Satz 2 die Gesamtdauer der Ruhepausen in 
Schichtbetrieben und Verkehrsbetrieben auf Kurzpausen von ange-
messener Dauer aufzuteilen, 

3. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeit um bis zu zwei Stunden zu 
kürzen, wenn die Art der Arbeit dies erfordert und die Kürzung der 
Ruhezeit innerhalb eines festzulegenden Ausgleichszeitraums ausge-
glichen wird, 

4. abweichend von § 6 Abs. 2 
a) die Arbeitszeit über zehn Stunden werktäglich hinaus zu ver-

längern, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem 
Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt, 

b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen, 
5. den Beginn des siebenstündigen Nachtzeitraums des § 2 Abs. 3 auf 

die Zeit zwischen 22 und 24 Uhr festzulegen. 

(2) Sofern der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer durch einen ent-
sprechenden Zeitausgleich gewährleistet wird, kann in einem Tarifvertrag 
oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstverein-
barung ferner zugelassen werden, 

1. abweichend von § 5 Abs. 1 die Ruhezeiten bei Rufbereitschaft den 
Besonderheiten dieses Dienstes anzupassen, insbesondere Kürzun-
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gen der Ruhezeit infolge von Inanspruchnahmen während dieses 
Dienstes zu anderen Zeiten auszugleichen, 

2. die Regelungen der §§ 3, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 in der Landwirt-
schaft der Bestellungs- und Erntezeit sowie den Witterungseinflüssen 
anzupassen, 

3. die Regelungen der §§ 3, 4, 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 bei der Behand-
lung, Pflege und Betreuung von Personen der Eigenart dieser Tätig-
keit und dem Wohl dieser Personen entsprechend anzupassen, 

4. die Regelungen der §§  3, 4, 5 Abs.  1 und §  6 Abs.  2 bei Verwal-
tungen und Betrieben des Bundes, der Länder, der Gemeinden und 
sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts sowie bei anderen Arbeitgebern, die der Tarifbindung eines 
für den öffentlichen Dienst geltenden oder eines im wesentlichen 
inhaltsgleichen Tarifvertrags unterliegen, der Eigenart der Tätigkeit 
bei diesen Stellen anzupassen. 

(2a)  In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer 
Betriebs- oder Dienstvereinbarung kann abweichend von den §§  3, 5 
Abs.  1 und §  6 Abs.  2 zugelassen werden, die werktägliche Arbeits-
zeit auch ohne Ausgleich über acht Stunden zu verlängern, wenn in die 
Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft 
oder Bereitschaftsdienst fällt und durch besondere Regelungen sicher-
gestellt wird, dass die Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefährdet wird. 

(3) Im Geltungsbereich eines Tarifvertrags nach Absatz 1, 2 oder 2a kön-
nen abweichende tarifvertragliche Regelungen im Betrieb eines nicht 
tarifgebundenen Arbeitgebers durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
oder, wenn ein Betriebs- oder Personalrat nicht besteht, durch schrift-
liche Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer 
übernommen werden. Können auf Grund eines solchen Tarifvertrags 
abweichende Regelungen in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
getroffen werden, kann auch in Betrieben eines nicht tarifgebundenen 
Arbeitgebers davon Gebrauch gemacht werden. Eine nach Absatz  2 
Nr.  4 getroffene abweichende tarifvertragliche Regelung hat zwischen 
nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Geltung, wenn 
zwischen ihnen die Anwendung der für den öffentlichen Dienst geltenden 
tarifvertraglichen Bestimmungen vereinbart ist und die Arbeitgeber die 
Kosten des Betriebs überwiegend mit Zuwendungen im Sinne des Haus-
haltsrechts decken. 

(4) Die Kirchen und die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 
können die in Absatz  1, 2 oder 2a genannten Abweichungen in ihren 
Regelungen vorsehen. 

(5) In einem Bereich, in dem Regelungen durch Tarifvertrag üblicherweise 
nicht getroffen werden, können Ausnahmen im Rahmen des Absatzes 1, 
2 oder 2a durch die Aufsichtsbehörde bewilligt werden, wenn dies aus 
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betrieblichen Gründen erforderlich ist und die Gesundheit der Arbeitneh-
mer nicht gefährdet wird. 

(6) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates Ausnahmen im Rahmen des Absatzes 1 oder 2 
zulassen, sofern dies aus betrieblichen Gründen erforderlich ist und die 
Gesundheit der Arbeitnehmer nicht gefährdet wird. 

(7) Auf Grund einer Regelung nach Absatz 2a oder den Absätzen 3 bis 
5 jeweils in Verbindung mit Absatz 2a darf die Arbeitszeit nur verlängert 
werden, wenn der Arbeitnehmer schriftlich eingewilligt hat. Der Arbeit-
nehmer kann die Einwilligung mit einer Frist von sechs Monaten schrift-
lich widerrufen. Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer nicht benach-
teiligen, weil dieser die Einwilligung zur Verlängerung der Arbeitszeit nicht 
erklärt oder die Einwilligung widerrufen hat. 

(8) Werden Regelungen nach Absatz 1 Nr. 1 und 4, Absatz 2 Nr. 2 bis 4 
oder solche Regelungen auf Grund der Absätze 3 und 4 zugelassen, darf 
die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von zwölf Kalen-
dermonaten nicht überschreiten. Erfolgt die Zulassung auf Grund des 
Absatzes 5, darf die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt 
von sechs Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht überschreiten. 

(9) Wird die werktägliche Arbeitszeit über zwölf Stunden hinaus verlän-
gert, muss im unmittelbaren Anschluss an die Beendigung der Arbeits-
zeit eine Ruhezeit von mindestens elf Stunden gewährt werden. 

§ 8 
Gefährliche Arbeiten 

Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates für einzelne Beschäftigungsbereiche, für bestimmte 
Arbeiten oder für bestimmte Arbeitnehmergruppen, bei denen beson-
dere Gefahren für die Gesundheit der Arbeitnehmer zu erwarten sind, die 
Arbeitszeit über § 3 hinaus beschränken, die Ruhepausen und Ruhezei-
ten über die §§ 4 und 5 hinaus ausdehnen, die Regelungen zum Schutz 
der Nacht- und Schichtarbeitnehmer in §  6 erweitern und die Abwei-
chungsmöglichkeiten nach §  7 beschränken, soweit dies zum Schutz 
der Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlich ist. Satz 1 gilt nicht für 
Beschäftigungsbereiche und Arbeiten in Betrieben, die der Bergaufsicht 
unterliegen. 
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Dritter Abschnitt 
Sonn- und Feiertagsruhe 

§ 9 
Sonn- und Feiertagsruhe 

(1) Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 
24 Uhr nicht beschäftigt werden. 

(2) In mehrschichtigen Betrieben mit regelmäßiger Tag- und Nacht-
schicht kann Beginn oder Ende der Sonn- und Feiertagsruhe um bis zu 
sechs Stunden vor- oder zurückverlegt werden, wenn für die auf den 
Beginn der Ruhezeit folgenden 24 Stunden der Betrieb ruht. 

(3) Für Kraftfahrer und Beifahrer kann der Beginn der 24stündigen Sonn-
und Feiertagsruhe um bis zu zwei Stunden vorverlegt werden. 

§ 10 
Sonn- und Feiertagsbeschäftigung 

(1) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden kön-
nen, dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen abweichend von § 9 
beschäftigt werden 

1. in Not- und Rettungsdiensten sowie bei der Feuerwehr, 
2. zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie 

der Funktionsfähigkeit von Gerichten und Behörden und für Zwecke 
der Verteidigung, 

3. in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen zur Behandlung, 
Pflege und Betreuung von Personen, 

4. in Gaststätten und anderen Einrichtungen zur Bewirtung und Beher-
bergung sowie im Haushalt, 

5. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen, Filmvorführungen, 
Schaustellungen, Darbietungen und anderen ähnlichen Veranstal-
tungen, 

6. bei nichtgewerblichen Aktionen und Veranstaltungen der Kirchen, 
Religionsgesellschaften, Verbände, Vereine, Parteien und anderer 
ähnlicher Vereinigungen, 

7. beim Sport und in Freizeit-, Erholungs- und Vergnügungseinrichtun-
gen, beim Fremdenverkehr sowie in Museen und wissenschaftlichen 
Präsenzbibliotheken, 

8. beim Rundfunk, bei der Tages- und Sportpresse, bei Nachrichten-
agenturen sowie bei den der Tagesaktualität dienenden Tätigkeiten 
für andere Presseerzeugnisse einschließlich des Austragens, bei 
der Herstellung von Satz, Filmen und Druckformen für tagesaktuelle 
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Nachrichten und Bilder, bei tagesaktuellen Aufnahmen auf Ton- und 
Bildträger sowie beim Transport und Kommissionieren von Presse-
erzeugnissen, deren Ersterscheinungstag am Montag oder am Tag 
nach einem Feiertag liegt, 

9. bei Messen, Ausstellungen und Märkten im Sinne des Titels IV der 
Gewerbeordnung sowie bei Volksfesten, 

10. in Verkehrsbetrieben sowie beim Transport und Kommissionieren 
von leichtverderblichen Waren im Sinne des § 30 Abs. 3 Nr. 2 der 
Straßenverkehrsordnung, 

11. in den Energie- und Wasserversorgungsbetrieben sowie in Abfall-
und Abwasserentsorgungsbetrieben, 

12. in der Landwirtschaft und in der Tierhaltung sowie in Einrichtungen 
zur Behandlung und Pflege von Tieren, 

13. im Bewachungsgewerbe und bei der Bewachung von Betriebs-
anlagen, 

14. bei der Reinigung und Instandhaltung von Betriebseinrichtungen, 
soweit hierdurch der regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines 
fremden Betriebs bedingt ist, bei der Vorbereitung der Wiederauf-
nahme des vollen werktägigen Betriebs sowie bei der Aufrechterhal-
tung der Funktionsfähigkeit von Datennetzen und Rechnersystemen, 

15. zur Verhütung des Verderbens von Naturerzeugnissen oder Rohstof-
fen oder des Mißlingens von Arbeitsergebnissen sowie bei kontinu-
ierlich durchzuführenden Forschungsarbeiten, 

16. zur Vermeidung einer Zerstörung oder erheblichen Beschädigung 
der Produktionseinrichtungen. 

(2) Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen 
mit den Produktionsarbeiten beschäftigt werden, wenn die infolge der 
Unterbrechung der Produktion nach Absatz 1 Nr. 14 zulässigen Arbeiten 
den Einsatz von mehr Arbeitnehmern als bei durchgehender Produktion 
erfordern. 

(3) Abweichend von § 9 dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen in 
Bäckereien und Konditoreien für bis zu drei Stunden mit der Herstellung 
und dem Austragen oder Ausfahren von Konditorwaren und an diesem 
Tag zum Verkauf kommenden Bäckerwaren beschäftigt werden. 

(4) Sofern die Arbeiten nicht an Werktagen vorgenommen werden kön-
nen, dürfen Arbeitnehmer zur Durchführung des Eil- und Großbetrags-
zahlungsverkehrs und des Geld-, Devisen-, Wertpapier- und Derivate-
handels abweichend von § 9 Abs. 1 an den auf einen Werktag fallenden 
Feiertagen beschäftigt werden, die nicht in allen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union Feiertage sind. 
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§ 11 
Ausgleich für Sonn- und Feiertagsbeschäftigung 

(1) Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen beschäftigungsfrei bleiben. 

(2) Für die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen gelten die §§ 3 bis 8 
entsprechend, jedoch dürfen durch die Arbeitszeit an Sonn- und Feier-
tagen die in den §§ 3, 6 Abs. 2, §§ 7 und 21a Abs. 4 bestimmten Höchst-
arbeitszeiten und Ausgleichszeiträume nicht überschritten werden. 

(3) Werden Arbeitnehmer an einem Sonntag beschäftigt, müssen sie 
einen Ersatzruhetag haben, der innerhalb eines den Beschäftigungstag 
einschließenden Zeitraums von zwei Wochen zu gewähren ist. Werden 
Arbeitnehmer an einem auf einen Werktag fallenden Feiertag beschäftigt, 
müssen sie einen Ersatzruhetag haben, der innerhalb eines den Beschäf-
tigungstag einschließenden Zeitraums von acht Wochen zu gewähren ist. 

(4) Die Sonn- oder Feiertagsruhe des §  9 oder der Ersatzruhetag des 
Absatzes 3 ist den Arbeitnehmern unmittelbar in Verbindung mit einer 
Ruhezeit nach § 5 zu gewähren, soweit dem technische oder arbeits-
organisatorische Gründe nicht entgegenstehen. 

§ 12 
Abweichende Regelungen 

In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- 
oder Dienstvereinbarung kann zugelassen werden, 

1. abweichend von §  11 Abs.  1 die Anzahl der beschäftigungsfreien 
Sonntage in den Einrichtungen des § 10 Abs. 1 Nr. 2, 3, 4 und 10 
auf mindestens zehn Sonntage, im Rundfunk, in Theaterbetrieben, 
Orchestern sowie bei Schaustellungen auf mindestens acht Sonn-
tage, in Filmtheatern und in der Tierhaltung auf mindestens sechs 
Sonntage im Jahr zu verringern, 

2. abweichend von § 11 Abs. 3 den Wegfall von Ersatzruhetagen für auf 
Werktage fallende Feiertage zu vereinbaren oder Arbeitnehmer inner-
halb eines festzulegenden Ausgleichszeitraums beschäftigungsfrei zu 
stellen, 

3. abweichend von § 11 Abs. 1 bis 3 in der Seeschiffahrt die den Arbeit-
nehmern nach diesen Vorschriften zustehenden freien Tage zusam-
menhängend zu geben, 

4. abweichend von §  11 Abs.  2 die Arbeitszeit in vollkontinuierlichen 
Schichtbetrieben an Sonn- und Feiertagen auf bis zu zwölf Stunden 
zu verlängern, wenn dadurch zusätzliche freie Schichten an Sonn-
und Feiertagen erreicht werden. 

§ 7 Abs. 3 bis 6 findet Anwendung. 
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§ 13 
Ermächtigung, Anordnung, Bewilligung 

(1) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates zur Vermeidung erheblicher Schäden unter Berücksich-
tigung des Schutzes der Arbeitnehmer und der Sonn- und Feiertagsruhe 

1. die Bereiche mit Sonn- und Feiertagsbeschäftigung nach § 10 sowie 
die dort zugelassenen Arbeiten näher bestimmen, 

2. über die Ausnahmen nach § 10 hinaus weitere Ausnahmen abwei-
chend von § 9 
a) für Betriebe, in denen die Beschäftigung von Arbeitnehmern an 

Sonn- oder Feiertagen zur Befriedigung täglicher oder an diesen 
Tagen besonders hervortretender Bedürfnisse der Bevölkerung 
erforderlich ist, 

b) für Betriebe, in denen Arbeiten vorkommen, deren Unterbrechung 
oder Aufschub 
aa) nach dem Stand der Technik ihrer Art nach nicht oder nur mit 

erheblichen Schwierigkeiten möglich ist, 
bb) besondere Gefahren für Leben oder Gesundheit der Arbeit-

nehmer zur Folge hätte, 
cc) zu erheblichen Belastungen der Umwelt oder der Energie-

oder Wasserversorgung führen würde, 
c) aus Gründen des Gemeinwohls, insbesondere auch zur Sicherung 

der Beschäftigung, 

zulassen und die zum Schutz der Arbeitnehmer und der Sonn- und Feier-
tagsruhe notwendigen Bedingungen bestimmen. 

(2) Soweit die Bundesregierung von der Ermächtigung des Absatzes 1 
Nr. 2 Buchstabe a keinen Gebrauch gemacht hat, können die Landes-
regierungen durch Rechtsverordnung entsprechende Bestimmungen 
erlassen. Die Landesregierungen können diese Ermächtigung durch 
Rechtsverordnung auf oberste Landesbehörden übertragen. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann 

1. feststellen, ob eine Beschäftigung nach § 10 zulässig ist, 
2. abweichend von § 9 bewilligen, Arbeitnehmer zu beschäftigen 

a) im Handelsgewerbe an bis zu zehn Sonn- und Feiertagen im Jahr, 
an denen besondere Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsver-
kehr erforderlich machen, 

b) an bis zu fünf Sonn- und Feiertagen im Jahr, wenn besondere Ver-
hältnisse zur Verhütung eines unverhältnismäßigen Schadens dies 
erfordern, 
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c) an einem Sonntag im Jahr zur Durchführung einer gesetzlich vor-
geschriebenen Inventur, 

und Anordnungen über die Beschäftigungszeit unter Berücksichtigung 
der für den öffentlichen Gottesdienst bestimmten Zeit treffen. 

(4) Die Aufsichtsbehörde soll abweichend von § 9 bewilligen, daß Arbeit-
nehmer an Sonn- und Feiertagen mit Arbeiten beschäftigt werden, die 
aus chemischen, biologischen, technischen oder physikalischen Grün-
den einen ununterbrochenen Fortgang auch an Sonn- und Feiertagen 
erfordern. 

(5) Die Aufsichtsbehörde hat abweichend von § 9 die Beschäftigung von 
Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen zu bewilligen, wenn bei einer 
weitgehenden Ausnutzung der gesetzlich zulässigen wöchentlichen 
Betriebszeiten und bei längeren Betriebszeiten im Ausland die Konkur-
renzfähigkeit unzumutbar beeinträchtigt ist und durch die Genehmigung 
von Sonn- und Feiertagsarbeit die Beschäftigung gesichert werden kann. 

Vierter Abschnitt 
Ausnahmen in besonderen Fällen 

§ 14 
Außergewöhnliche Fälle 

(1) Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 9 bis 11 darf abgewichen werden 
bei vorübergehenden Arbeiten in Notfällen und in außergewöhnlichen 
Fällen, die unabhängig vom Willen der Betroffenen eintreten und deren 
Folgen nicht auf andere Weise zu beseitigen sind, besonders wenn Roh-
stoffe oder Lebensmittel zu verderben oder Arbeitsergebnisse zu mißlin-
gen drohen. 

(2) Von den §§ 3 bis 5, 6 Abs. 2, §§ 7, 11 Abs. 1 bis 3 und § 12 darf ferner 
abgewichen werden, 

1. wenn eine verhältnismäßig geringe Zahl von Arbeitnehmern vorü-
bergehend mit Arbeiten beschäftigt wird, deren Nichterledigung das 
Ergebnis der Arbeiten gefährden oder einen unverhältnismäßigen 
Schaden zur Folge haben würden, 

2. bei Forschung und Lehre, bei unaufschiebbaren Vor- und Abschluß-
arbeiten sowie bei unaufschiebbaren Arbeiten zur Behandlung, Pflege 
und Betreuung von Personen oder zur Behandlung und Pflege von 
Tieren an einzelnen Tagen, 

wenn dem Arbeitgeber andere Vorkehrungen nicht zugemutet werden 
können. 
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(3) Wird von den Befugnissen nach Absatz 1 oder 2 Gebrauch gemacht, 
darf die Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs 
Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht überschreiten. 

(4) (weggefallen) 

§ 15 
Bewilligung, Ermächtigung 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann 

1. eine von den §§ 3, 6 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 abweichende längere 
tägliche Arbeitszeit bewilligen 
a) für kontinuierliche Schichtbetriebe zur Erreichung zusätzlicher 

Freischichten, 
b) für Bau- und Montagestellen, 

2. eine von den §§ 3, 6 Abs. 2 und § 11 Abs. 2 abweichende längere 
tägliche Arbeitszeit für Saison- und Kampagnebetriebe für die Zeit 
der Saison oder Kampagne bewilligen, wenn die Verlängerung der 
Arbeitszeit über acht Stunden werktäglich durch eine entsprechende 
Verkürzung der Arbeitszeit zu anderen Zeiten ausgeglichen wird, 

3. eine von den §§ 5 und 11 Abs. 2 abweichende Dauer und Lage der 
Ruhezeit bei Arbeitsbereitschaft, Bereitschaftsdienst und Rufbereit-
schaft den Besonderheiten dieser Inanspruchnahmen im öffentlichen 
Dienst entsprechend bewilligen, 

4. eine von den §§ 5 und 11 Abs. 2 abweichende Ruhezeit zur 
Herbeiführung eines regelmäßigen wöchentlichen Schichtwechsels 
zweimal innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen bewilligen. 
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(2) Die Aufsichtsbehörde kann über die in diesem Gesetz vorgesehenen 
Ausnahmen hinaus weitergehende Ausnahmen zulassen, soweit sie im 
öffentlichen Interesse dringend nötig werden. 

(2a) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates 

1. Ausnahmen von den §§ 3, 4, 5 und 6 Absatz 2 sowie von den §§ 9 
und 11 für Arbeitnehmer, die besondere Tätigkeiten zur Errichtung, 
zur Änderung oder zum Betrieb von Bauwerken, künstlichen Inseln 
oder sonstigen Anlagen auf See (Offshore-Tätigkeiten) durchführen, 
zulassen und 

2. die zum Schutz der in Nummer 1 genannten Arbeitnehmer sowie der 
Sonn- und Feiertagsruhe notwendigen Bedingungen bestimmen. 

(3) Das Bundesministerium der Verteidigung kann in seinem 
Geschäftsbereich durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales aus zwingenden Gründen 
der Verteidigung Arbeitnehmer verpflichten, über die in diesem Gesetz 
und in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
und Tarifverträgen festgelegten Arbeitszeitgrenzen und -beschränkungen 
hinaus Arbeit zu leisten. 

(3a) Das Bundesministerium der Verteidigung kann in seinem Geschäfts-
bereich durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Bundesmin-
isterium für Arbeit und Soziales für besondere Tätigkeiten der Arbeit-
nehmer bei den Streitkräften Abweichungen von in diesem Gesetz sowie 
von in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 
bestimmten Arbeitszeitgrenzen und -beschränkungen zulassen, soweit 
die Abweichungen aus zwingenden Gründen erforderlich sind und die 
größtmögliche Sicherheit und der bestmögliche Gesundheitsschutz der 
Arbeitnehmer gewährleistet werden. 

(4) Werden Ausnahmen nach Absatz 1 oder 2 zugelassen, darf die 
Arbeitszeit 48 Stunden wöchentlich im Durchschnitt von sechs 
Kalendermonaten oder 24 Wochen nicht überschreiten. 

Fünfter Abschnitt 
Durchführung des Gesetzes 

§ 16 
Aushang und Arbeitszeitnachweise 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, eine Kopie dieses Gesetzes, der 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen, für den Betrieb geltenden 
Rechtsverordnungen und der für den Betrieb geltenden Tarifverträge und 
Betriebs- oder Dienstvereinbarungen im Sinne des § 7 Absatz 1 bis 3 und 
der §§ 12 und 21a Absatz 6 den Arbeitnehmern über die im Betrieb oder in 
der Dienststelle übliche Informations- und Kommunikationstechnik zur 
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Verfügung zu stellen oder an geeigneter Stelle im Betrieb oder in 
der Dienststelle zur Einsichtnahme auszulegen oder auszuhängen. 

(2) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die über die werktägliche Arbeitszeit 
des § 3 Satz 1 hinausgehende Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzuzeichnen 
und ein Verzeichnis der Arbeitnehmer zu führen, die in eine Verlängerung 
der Arbeitszeit gemäß § 7 Abs. 7 eingewilligt haben. Die Nachweise sind 
mindestens zwei Jahre aufzubewahren. 

§ 17 
Aufsichtsbehörde 

(1) Die Einhaltung dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen wird von den nach Landesrecht 
zuständigen Behörden (Aufsichtsbehörden) überwacht. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die erforderlichen Maßnahmen anordnen, 
die der Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz und den 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ergebenden 
Pflichten zu treffen hat. 

(3) Für den öffentlichen Dienst des Bundes sowie für die bundesun-
mittelbaren Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts werden die Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörde vom 
zuständigen Bundesministerium oder den von ihm bestimmten Stellen 
wahrgenommen; das gleiche gilt für die Befugnisse nach § 15 Abs. 1 und 
2. 

(4) Die Aufsichtsbehörde kann vom Arbeitgeber die für die Durchführung 
dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen erforderlichen Auskünfte verlangen. Sie kann ferner vom 
Arbeitgeber verlangen, die Arbeitszeitnachweise und Tarifverträge oder 
Betriebs- oder Dienstvereinbarungen im Sinne des § 7 Abs. 1 bis 3, §§ 12 
und 21a Abs. 6 sowie andere Arbeitszeitnachweise oder Geschäftsun-
terlagen, die mittelbar oder unmittelbar Auskunft über die Einhaltung des 
Arbeitszeitgesetzes geben, vorzulegen oder zur Einsicht einzusenden. 

(5) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde sind berechtigt, die 
Arbeitsstätten während der Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu 
besichtigen; außerhalb dieser Zeit oder wenn sich die Arbeitsstätten in 
einer Wohnung befinden, dürfen sie ohne Einverständnis des Inhabers nur 
zur Verhütung von dringenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung betreten und besichtigt werden. Der Arbeitgeber hat das 
Betreten und Besichtigen der Arbeitsstätten zu gestatten. Das Grundrecht 
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird 
insoweit eingeschränkt. 

(6) Der zur Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche Fragen 
verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 der Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr 
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strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz 
über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

Sechster Abschnitt 
Sonderregelungen 

§ 18 
Nichtanwendung des Gesetzes 

(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden auf 

1. leitende Angestellte im Sinne des § 5 Abs. 3 des Betriebsverfassungs-
gesetzes sowie Chefärzte, 

2. Leiter von öffentlichen Dienststellen und deren Vertreter sowie Arbeit-
nehmer im öffentlichen Dienst, die zu selbständigen Entscheidungen 
in Personalangelegenheiten befugt sind, 

3. Arbeitnehmer, die in häuslicher Gemeinschaft mit den ihnen anver-
trauten Personen zusammenleben und sie eigenverantwortlich erzie-
hen, pflegen oder betreuen, 

4. den liturgischen Bereich der Kirchen und der Religionsgemeinschaf-
ten. 

(2) Für die Beschäftigung von Personen unter 18 Jahren gilt anstelle die-
ses Gesetzes das Jugendarbeitsschutzgesetz. 

(3) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Besatzungsmitglieder 
auf Kauffahrteischiffen im Sinne des §  3 des Seearbeitsgesetzes gilt 
anstelle dieses Gesetzes das Seearbeitsgesetz. 

(4) (weggefallen) 

§ 19 
Beschäftigung im öffentlichen Dienst 

Bei der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben im öffentlichen Dienst kön-
nen, soweit keine tarifvertragliche Regelung besteht, durch die zustän-
dige Dienstbehörde die für Beamte geltenden Bestimmungen über die 
Arbeitszeit auf die Arbeitnehmer übertragen werden; insoweit finden die 
§§ 3 bis 13 keine Anwendung. 

§ 20 
Beschäftigung in der Luftfahrt 

Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Besatzungsmitglieder von 
Luftfahrzeugen gelten anstelle der Vorschriften dieses Gesetzes über 
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Arbeits- und Ruhezeiten die Vorschriften über Flug-, Flugdienst- und 
Ruhezeiten der Zweiten Durchführungsverordnung zur Betriebsordnung 
für Luftfahrtgerät in der jeweils geltenden Fassung. 

§ 21 
Beschäftigung in der Binnenschifffahrt 

(1) Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates, auch zur Umsetzung zwischenstaatlicher Vereinba-
rungen oder Rechtsakten der Europäischen Union, abweichend von den 
Vorschriften dieses Gesetzes die Bedingungen für die Arbeitszeitgestal-
tung von Arbeitnehmern, die als Mitglied der Besatzung oder des Bord-
personals an Bord eines Fahrzeugs in der Binnenschifffahrt beschäftigt 
sind, regeln, soweit dies erforderlich ist, um den besonderen Bedingun-
gen an Bord von Binnenschiffen Rechnung zu tragen. Insbesondere kön-
nen in diesen Rechtsverordnungen die notwendigen Bedingungen für die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz im Sinne des § 1, einschließlich 
gesundheitlicher Untersuchungen hinsichtlich der Auswirkungen der 
Arbeitszeitbedingungen auf einem Schiff in der Binnenschifffahrt, sowie 
die notwendigen Bedingungen für den Schutz der Sonn- und Feiertags-
ruhe bestimmt werden. In Rechtsverordnungen nach Satz 1 kann fer-
ner bestimmt werden, dass von den Vorschriften der Rechtsverordnung 
durch Tarifvertrag abgewichen werden kann. 

(2) Soweit die Bundesregierung von der Ermächtigung des Absatzes 1 
keinen Gebrauch macht, gelten die Vorschriften dieses Gesetzes für das 
Fahrpersonal auf Binnenschiffen, es sei denn, binnenschifffahrtsrechtli-
che Vorschriften über Ruhezeiten stehen dem entgegen. Bei Anwendung 
des Satzes 1 kann durch Tarifvertrag von den Vorschriften dieses Geset-
zes abgewichen werden, um der Eigenart der Binnenschifffahrt Rech-
nung zu tragen. 

§ 21a 
Beschäftigung im Straßentransport 

(1) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern als Fahrer oder Beifahrer bei 
Straßenverkehrstätigkeiten im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 zur 
Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr und
zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 3821/85 und (EG) Nr. 2135/98 
des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des 
Rates (ABl. EG Nr. L 102 S. 1) oder des Europäischen Übereinkommens 
über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr beschäftigten Fahr-
personals (AETR) vom 1. Juli 1970 (BGBl. II 1974 S. 1473) in ihren jeweili-
gen Fassungen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes, soweit nicht die 
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folgenden Absätze abweichende Regelungen enthalten. Die Vorschriften 
der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und des AETR bleiben unberührt. 

(2) Eine Woche im Sinne dieser Vorschriften ist der Zeitraum von Montag 
0 Uhr bis Sonntag 24 Uhr. 

(3) Abweichend von § 2 Abs. 1 ist keine Arbeitszeit: 

1. die Zeit, während derer sich ein Arbeitnehmer am Arbeitsplatz bereit-
halten muss, um seine Tätigkeit aufzunehmen, 

2. die Zeit, während derer sich ein Arbeitnehmer bereithalten muss, um 
seine Tätigkeit auf Anweisung aufnehmen zu können, ohne sich an 
seinem Arbeitsplatz aufhalten zu müssen; 

3. für Arbeitnehmer, die sich beim Fahren abwechseln, die während der 
Fahrt neben dem Fahrer oder in einer Schlafkabine verbrachte Zeit. 

Für die Zeiten nach Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt dies nur, wenn der Zeitraum 
und dessen voraussichtliche Dauer im Voraus, spätestens unmittelbar 
vor Beginn des betreffenden Zeitraums bekannt ist. Die in Satz 1 genann-
ten Zeiten sind keine Ruhezeiten. Die in Satz 1 Nr. 1 und 2 genannten 
Zeiten sind keine Ruhepausen. 

(4) Die Arbeitszeit darf 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. Sie 
kann auf bis zu 60 Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von vier 
Kalendermonaten oder 16 Wochen im Durchschnitt 48 Stunden wöchent-
lich nicht überschritten werden. 

(5) Die Ruhezeiten bestimmen sich nach den Vorschriften der Europä-
ischen Gemeinschaften für Kraftfahrer und Beifahrer sowie nach dem 
AETR. Dies gilt auch für Auszubildende und Praktikanten. 

(6) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrags in einer 
Betriebs- oder Dienstvereinbarung kann zugelassen werden, 

1. nähere Einzelheiten zu den in Absatz 3 Satz 1 Nr. 1, 2 und Satz 2 
genannten Voraussetzungen zu regeln, 

2. abweichend von Absatz 4 sowie den §§ 3 und 6 Abs. 2 die Arbeits-
zeit festzulegen, wenn objektive, technische oder arbeitszeitorgani-
satorische Gründe vorliegen. Dabei darf die Arbeitszeit 48 Stunden 
wöchentlich im Durchschnitt von sechs Kalendermonaten nicht über-
schreiten. 

§ 7 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2a gilt nicht. § 7 Abs. 3 gilt entsprechend. 

(7) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Arbeitszeit der Arbeitnehmer auf-
zuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre aufzube-
wahren. Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer auf Verlangen eine Kopie 
der Aufzeichnungen seiner Arbeitszeit auszuhändigen. 
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(8) Zur Berechnung der Arbeitszeit fordert der Arbeitgeber den 
Arbeitnehmer schriftlich auf, ihm eine Aufstellung der bei einem anderen 
Arbeitgeber geleisteten Arbeitszeit vorzulegen. Der Arbeitnehmer legt 
diese Angaben schriftlich vor. 

Siebter Abschnitt 
Straf- und Bußgeldvorschriften 

§ 22 
Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. entgegen §§ 3, 6 Abs. 2 oder § 21a Abs. 4, jeweils auch in Verbindung 
mit § 11 Abs. 2, einen Arbeitnehmer über die Grenzen der Arbeitszeit 
hinaus beschäftigt, 

2. entgegen § 4 Ruhepausen nicht, nicht mit der vorgeschriebenen 
Mindestdauer oder nicht rechtzeitig gewährt, 

3. entgegen § 5 Abs. 1 die Mindestruhezeit nicht gewährt oder 
entgegen § 5 Abs. 2 die Verkürzung der Ruhezeit durch Verlängerung 
einer anderen Ruhezeit nicht oder nicht rechtzeitig ausgleicht, 

4. einer Rechtsverordnung nach § 8 Satz 1, § 13 Abs. 1 oder 2, § 15 
Absatz 2a Nummer 2, § 21 Absatz 1 oder § 24 zuwiderhandelt, soweit 
sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 
verweist, 

5. entgegen § 9 Abs. 1 einen Arbeitnehmer an Sonn- oder Feiertagen 
beschäftigt, 

6. entgegen § 11 Abs. 1 einen Arbeitnehmer an allen Sonntagen 
beschäftigt oder entgegen § 11 Abs. 3 einen Ersatzruhetag nicht 
oder nicht rechtzeitig gewährt, 

7. einer vollziehbaren Anordnung nach § 13 Abs. 3 Nr. 2 
zuwiderhandelt, 

8. entgegen § 16 Abs. 1 die dort bezeichnete Auslage oder den dort 
bezeichneten Aushang nicht vornimmt, 

9. entgegen § 16 Abs. 2 oder § 21a Abs. 7 Aufzeichnungen nicht oder 
nicht richtig erstellt oder nicht für die vorgeschriebene Dauer 
aufbewahrt oder 

10. entgegen § 17 Abs. 4 eine Auskunft nicht, nicht richtig oder nicht 
vollständig erteilt, Unterlagen nicht oder nicht vollständig vorlegt 
oder nicht einsendet oder entgegen § 17 Abs. 5 Satz 2 eine 
Maßnahme nicht gestattet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 
7, 9 und 10 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den Fällen 
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des Absatzes 1 Nr. 8 mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet 
werden. 

§ 23 
Strafvorschriften 

(1) Wer eine der in § 22 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 5 bis 7 bezeichneten Handlungen 

1. vorsätzlich begeht und dadurch Gesundheit oder Arbeitskraft eines 
Arbeitnehmers gefährdet oder 

2. beharrlich wiederholt, 

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die Gefahr fahrlässig 
verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit 
Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft. 

Achter Abschnitt 
Schlußvorschriften 

§ 24 
Umsetzung von zwischenstaatlichen Vereinbarungen und 

Rechtsakten der EG 
Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates zur Erfül-
lung von Verpflichtungen aus zwischenstaatlichen Vereinbarungen oder 
zur Umsetzung von Rechtsakten des Rates oder der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften, die Sachbereiche dieses Gesetzes 
betreffen, Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz erlassen. 

§ 25 
Übergangsregelung für Tarifverträge 

Enthält ein am 1. Januar 2004 bestehender oder nachwirkender Tarifvertrag 
abweichende Regelungen nach § 7 Abs. 1 oder 2 oder § 12 Satz 1, die 
den in diesen Vorschriften festgelegten Höchstrahmen überschreiten, 
bleiben diese tarifvertraglichen Bestimmungen bis zum 31. Dezember 
2006 unberührt. Tarifverträgen nach Satz 1 stehen durch Tarifvertrag 
zugelassene Betriebsvereinbarungen sowie Regelungen nach § 7 Abs. 4 
gleich. 

§ 26 
(weggefallen) 
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Sechster Abschnitt 
Schlußvorschriften 

§ 61 Beschäftigung von Jugendlichen auf Kauffahrteischiffen 

§ 62 Beschäftigung im Vollzug einer Freiheitsentziehung 
§ 63 Änderung des Berufsbildungsgesetzes 
§ 64 Änderung der Handwerksordnung 
§ 65 Änderung des Bundesbeamtengesetzes 
§ 66 Änderung des Beamtenrechtsrahmengesetzes 
§ 67 Änderung des Bundeszentralregistergesetzes 
§ 68 Änderung der Gewerbeordnung 
§ 69 Änderung von Verordnungen 
§ 70 Änderung des Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure 

und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

§ 71 (aufgehoben) 

§ 72 Inkrafttreten 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt in der Bundesrepublik Deutschland und in der 
aus schließlichen Wirtschaftszone für die Beschäftigung von 
Personen, die noch nicht 18 Jahre alt sind, 

1.   in der Berufsausbildung, 

2. als Arbeitnehmer oder Heimarbeiter, 

3.  mit sonstigen Dienstleistungen, die der Arbeitsleistung von 
Arbeitnehmern oder Heimarbeitern ähnlich sind, 

4. in einem der Berufsausbildung ähnlichen Ausbildungsverhältnis. 
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(2) Dieses Gesetz gilt nicht 

1. für geringfügige Hilfeleistungen, soweit sie gelegentlich 
a) aus Gefälligkeit, 
b) auf Grund familienrechtlicher Vorschriften, 
c) in Einrichtungen der Jugendhilfe, 
d) in Einrichtungen zur Eingliederung Behinderter 
erbracht werden, 

2. für die Beschäftigung durch die Personensorgeberechtigten im 
Familienhaushalt. 

§ 1a 
Formvorgaben 

Soweit in diesem Gesetz schriftliche Handlungen vorgesehen sind, können 
diese auch in Textform erfolgen. Dies gilt nicht für § 6 Absatz 4 Satz 1 
und § 21a Absatz 2. 

§ 2 
Kind, Jugendlicher 

(1) Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist. 

(2) Jugendlicher im Sinne dieses Gesetzes ist, wer 15, aber noch nicht 18 
Jahre alt ist. 

(3) Auf Jugendliche, die der Vollzeitschulpflicht unterliegen, finden die für 
Kinder geltenden Vorschriften Anwendung. 

§ 3 

Arbeitgeber 

Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist, wer ein Kind oder einen Jugend- 
lichen gemäß § 1 beschäftigt. 
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§ 4 
Arbeitszeit 

(1) Tägliche Arbeitszeit ist die Zeit vom Beginn bis zum Ende der täglichen 
Beschäftigung ohne die Ruhepausen (§ 11). 

(2) Schichtzeit ist die tägliche Arbeitszeit unter Hinzurechnung der Ruhe-
pausen (§ 11). 

(3) Im Bergbau unter Tage gilt die Schichtzeit als Arbeitszeit. Sie wird 
gerechnet vom Betreten des Förderkorbs bei der Einfahrt bis zum Verlas-
sen des Förderkorbs bei der Ausfahrt oder vom Eintritt des einzelnen 
Beschäftigten in das Stollenmundloch bis zu seinem Wiederaustritt. 

(4) Für die Berechnung der wöchentlichen Arbeitszeit ist als Woche die Zeit 
von Montag bis einschließlich Sonntag zugrunde zu legen. Die Arbeitszeit, 
die an einem Werktag infolge eines gesetzlichen Feiertags ausfällt, wird 
auf die wöchentliche Arbeitszeit angerechnet. 

(5) Wird ein Kind oder ein Jugendlicher von mehreren Arbeitgebern 
beschäftigt, so werden die Arbeits- und Schichtzeiten sowie die Arbeits 
tage zusammengerechnet. 

Zweiter Abschnitt 
Beschäftigung von Kindern 

§ 5 
Verbot der Beschäftigung von Kindern 

(1) Die Beschäftigung von Kindern (§ 2 Abs. 1) ist verboten. 

(2) Das Verbot des Absatzes 1 gilt nicht für die Beschäftigung von Kindern 
1. zum Zwecke der Beschäftigungs- und Arbeitstherapie, 
2. im Rahmen des Betriebspraktikums während der Vollzeitschulpflicht, 
3. in Erfüllung einer richterlichen Weisung. 
Auf die Beschäftigung finden § 7 Satz 1 Nr. 2 und die §§ 9 bis 46 entspre-
chende Anwendung. 

(3) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die Beschäftigung von 
Kindern über 13 Jahre mit Einwilligung des Personensorgeberechtigten, 
soweit die Beschäftigung leicht und für Kinder geeignet ist. Die Beschäf-
tigung ist leicht, wenn sie auf Grund ihrer Beschaffenheit und der beson-
deren Bedingungen, unter denen sie ausgeführt wird, 
1. die Sicherheit, Gesundheit und Entwicklung der Kinder, 
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2. ihren Schulbesuch, ihre Beteiligung an Maßnahmen zur Berufswahl-
vorbereitung oder Berufsausbildung, die von der zuständigen Stelle 
anerkannt sind, und 

3. ihre Fähigkeit, dem Unterricht mit Nutzen zu folgen, 
nicht nachteilig beeinflußt. Die Kinder dürfen nicht mehr als zwei Stun-
den täglich, in landwirtschaftlichen Familienbetrieben nicht mehr als 
drei Stunden täglich, nicht zwischen 18 und 8 Uhr, nicht vor dem 
Schulunterricht und nicht während des Schulunterrichts beschäftigt wer-
den. Auf die Beschäftigung finden die §§ 15 bis 31 entsprechende An-
wendung. 

(4) Das Verbot des Absatzes 1 gilt ferner nicht für die Beschäftigung von 
Jugendlichen (§ 2 Abs. 3) während der Schulferien für höchstens vier 
Wochen im Kalenderjahr. Auf die Beschäftigung finden die §§ 8 bis 31 ent-
sprechende Anwendung. 

(4a) Die Bundesregierung hat durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates die Beschäftigung nach Absatz 3 näher zu bestim-
men. 

(4b) Der Arbeitgeber unterrichtet die Personensorgeberechtigten der von 
ihm beschäftigten Kinder über mögliche Gefahren sowie über alle zu ihrer 
Sicherheit und ihrem Gesundheitsschutz getroffenen Maßnahmen. 

(5) Für Veranstaltungen kann die Aufsichtsbehörde Ausnahmen gemäß 
§ 6 bewilligen. 

§ 6 
Behördliche Ausnahmen für Veranstaltungen 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag bewilligen, daß 
1. bei Theatervorstellungen Kinder über sechs Jahre bis zu vier Stunden 

täglich in der Zeit von 10 bis 23 Uhr, 
2. bei Musikaufführungen und anderen Aufführungen, bei Werbeveran-

staltungen sowie bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernse-
hen), auf Ton- und Bildträger sowie bei Film- und Fotoaufnahmen 
a) Kinder über drei bis sechs Jahre bis zu zwei Stunden täglich in der 

Zeit von 8 bis 17 Uhr, 
b) Kinder über sechs Jahre bis zu drei Stunden täglich in der Zeit von 

8 bis 22 Uhr 
gestaltend mitwirken und an den erforderlichen Proben teilnehmen. 
Eine Ausnahme darf nicht bewilligt werden für die Mitwirkung in Kaba-
retts, Tanzlokalen und ähnlichen Betrieben sowie auf Vergnügungs-
parks, Kirmessen, Jahrmärkten und bei ähnlichen Veranstaltungen, 
Schaustellungen oder Darbietungen. 
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(2) Die Aufsichtsbehörde darf nach Anhörung des zuständigen Jugendamts 
die Beschäftigung nur bewilligen, wenn 
1. die Personensorgeberechtigten in die Beschäftigung schriftlich ein-

gewilligt haben, 
2. der Aufsichtsbehörde eine nicht länger als vor drei Monaten ausge-

stellte ärztliche Bescheinigung vorgelegt wird, nach der gesundheit-
liche Bedenken gegen die Beschäftigung nicht bestehen, 

3. die erforderlichen Vorkehrungen und Maßnahmen zum Schutz des Kin-
des gegen Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur Vermeidung 
einer Beeinträchtigung der körperlichen oder seelisch-geistigen Ent-
wicklung getroffen sind, 

4. Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes bei der Beschäftigung 
sichergestellt sind, 

5. nach Beendigung der Beschäftigung eine ununterbrochene Freizeit von 
mindestens 14 Stunden eingehalten wird, 

6. das Fortkommen in der Schule nicht beeinträchtigt wird. 

(3) Die Aufsichtsbehörde bestimmt, 
1. wie lange, zu welcher Zeit und an welchem Tag das Kind beschäftigt 

werden darf, 
2. Dauer und Lage der Ruhepausen, 
3. die Höchstdauer des täglichen Aufenthalts an der Beschäftigungs-

stätte. 

(4) Die Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist dem Arbeitgeber schriftlich 
bekanntzugeben. Er darf das Kind erst nach Empfang des Bewilligungs-
bescheids beschäftigen. 

§ 7 
Beschäftigung von nicht 

vollzeitschulpflichtigen Kindern 

Kinder, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, dürfen 
1. im Berufsausbildungsverhältnis, 
2. außerhalb eines Berufsausbildungsverhältnisses nur mit leichten und 

für sie geeigneten Tätigkeiten bis zu sieben Stunden täglich und 35 
Stunden wöchentlich 

beschäftigt werden. Auf die Beschäftigung finden die §§ 8 bis 46 entspre-
chende Anwendung. 
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Dritter Abschnitt 
Beschäftigung Jugendlicher 

Erster Titel 
Arbeitszeit und Freizeit 

§ 8 
Dauer der Arbeitszeit 

(1) Jugendliche dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich und nicht mehr 
als 40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden. 

(2) Wenn in Verbindung mit Feiertagen an Werktagen nicht gearbeitet wird, 
damit die Beschäftigten eine längere zusammenhängende Freizeit haben, 
so darf die ausfallende Arbeitszeit auf die Werktage von fünf zusammen-
hängenden, die Ausfalltage einschließenden Wochen nur dergestalt ver-
teilt werden, daß die Wochenarbeitszeit im Durchschnitt dieser fünf 
Wochen 40 Stunden nicht überschreitet. Die tägliche Arbeitszeit darf hier-
bei achteinhalb Stunden nicht überschreiten. 

(2a) Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit auf weniger als acht 
Stunden verkürzt ist, können Jugendliche an den übrigen Werktagen 
derselben Woche achteinhalb Stunden beschäftigt werden. 

(3) In der Landwirtschaft dürfen Jugendliche über 16 Jahre während der 
Erntezeit nicht mehr als neun Stunden täglich und nicht mehr als 85 Stun-
den in der Doppelwoche beschäftigt werden. 

§ 9 
Berufsschule 

(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Teilnahme am Berufs-
schulunterricht freizustellen. Er darf den Jugendlichen nicht beschäfti-
gen 
1. vor einem vor 9 Uhr beginnenden Unterricht; dies gilt auch für Perso-

nen, die über 18 Jahre alt und noch berufsschulpflichtig sind, 
2. an einem Berufsschultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden von min-

destens je 45 Minuten, einmal in der Woche, 
3. in Berufsschulwochen mit einem planmäßigen Blockunterricht von 

mindestens 25 Stunden an mindestens fünf Tagen; zusätzliche betrieb-
liche Ausbildungsveranstaltungen bis zu zwei Stunden wöchentlich 
sind zulässig. 
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(2) Auf die Arbeitszeit des Jugendlichen werden angerechnet
1. Berufsschultage nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 mit der durchschnitt-

lichen täglichen Arbeitsszeit,
2. Berufsschulwochen  nach  Absatz  1  Satz  2  Nummer  3  mit  der

durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitsszeit,
3.  im  Übrigen die Unterrichtszeit einschließlich der Pausen  und  der
notwendigen Wegezeiten zwischen Berufsschule und Ausbildungsstätte.

(3)  Ein  Entgeltausfall  darf  durch  den  Besuch  der  Berufsschule  nicht
eintreten.  § 10

Prüfungen und außerbetriebliche Ausbildungsmaßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen
1. für die Teilnahme an Prüfungen und Ausbildungsmaßnahmen, die auf

Grund  öffentlich-rechtlicher  oder  vertraglicher  Bestimmungen
außerhalb der Ausbildungsstätte durchzuführen sind,

2. an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlußprüfung unmittelbar
vorangeht,

freizustellen.

(2) Auf die Arbeitszeit des Jugendlichen werden angerechnet
1. die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 1 mit der Zeit der Teilnahme 

einschließlich der Pausen und der notwendigen Wegezeiten 
zwischen Teilnahmeort und Ausbildungsstätte,

           
       

2. die Freistellung nach Absatz 1 Nr. 2 mit der  durchschnittlichen 
täglichen Arbeitsszeit.

Ein Entgeltausfall darf nicht eintreten.

§ 11

Ruhepausen, Aufenthaltsräume

(1)  Jugendlichen  müssen  im  voraus  feststehende  Ruhepausen  von
angemessener  Dauer  gewährt  werden.  Die  Ruhepausen  müssen
mindestens  betragen
1. 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als viereinhalb bis zu sechs

Stunden,
2.  60 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs Stunden.
Als Ruhepause gilt nur eine Arbeitsunterbrechung von mindestens 15
Minuten.

(2) Die Ruhepausen müssen in angemessener zeitlicher Lage gewährt
werden, frühestens eine Stunde nach Beginn und spätestens eine Stunde
vor Ende der Arbeitszeit. Länger als viereinhalb Stunden hintereinander
dürfen Jugendliche nicht ohne Ruhepause beschäftigt werden.
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(3) Der Aufenthalt während der Ruhepausen in Arbeitsräumen darf den 
Jugendlichen nur gestattet werden, wenn die Arbeit in diesen Räumen 
während dieser Zeit eingestellt ist und auch sonst die notwendige Erho-
lung nicht beeinträchtigt wird. 

(4) Absatz 3 gilt nicht für den Bergbau unter Tage. 

§ 12 
Schichtzeit 

Bei der Beschäftigung Jugendlicher darf die Schichtzeit (§ 4 Abs. 2) 10 
Stunden, im Bergbau unter Tage 8 Stunden, im Gaststättengewerbe, in der 
Landwirtschaft, in der Tierhaltung, auf Bau- und Montagestellen 11 Stun-
den nicht überschreiten. 

§ 13 
Tägliche Freizeit 

Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit dürfen Jugendliche nicht vor 
Ablauf einer ununterbrochenen Freizeit von mindestens 12 Stunden 
beschäftigt werden. 

§ 14 
Nachtruhe 

(1) Jugendliche dürfen nur in der Zeit von 6 bis 20 Uhr beschäftigt werden. 

(2) Jugendliche über 16 Jahre dürfen 
1. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe bis 22 Uhr, 
2. in mehrschichtigen Betrieben bis 23 Uhr, 
3. in der Landwirtschaft ab 5 Uhr oder bis 21 Uhr, 
4. in Bäckereien und Konditoreien ab 5 Uhr 
beschäftigt werden. 

(3) Jugendliche über 17 Jahre dürfen in Bäckereien ab 4 Uhr beschäftigt 
werden. 

(4) An dem einem Berufsschultag unmittelbar vorangehenden Tag dürfen 
Jugendliche auch nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 nicht nach 20 Uhr beschäftigt 
werden, wenn der Berufsschulunterricht am Berufsschultag vor 9 Uhr 
beginnt. 

(5) Nach vorheriger Anzeige an die Aufsichtsbehörde dürfen in Betrieben, 
in denen die übliche Arbeitszeit aus verkehrstechnischen Gründen nach 
20 Uhr endet, Jugendliche bis 21 Uhr beschäftigt werden, soweit sie hier-
durch unnötige Wartezeiten vermeiden können. Nach vorheriger Anzeige 
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an die Aufsichtsbehörde dürfen ferner in mehrschichtigen Betrieben 
Jugendliche über 16 Jahre ab 5.30 Uhr oder bis 23.30 Uhr beschäftigt 
werden, soweit sie hierdurch unnötige Wartezeiten vermeiden können. 
(6) Jugendliche dürfen in Betrieben, in denen die Beschäftigten in 
außergewöhnlichem Grade der Einwirkung von Hitze ausgesetzt sind, in der 
warmen Jahreszeit ab 5 Uhr beschäftigt werden. Die Jugendlichen 
sind berechtigt, sich vor Beginn der Beschäftigung und danach in 
regelmäßigen Zeitabständen arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen. Die 
Kosten der Untersuchungen hat der Arbeitgeber zu tragen, sofern er diese 
nicht kostenlos durch einen Betriebsarzt oder einen überbetrieblichen 
Dienst von Betriebsärzten anbietet. 
(7) Jugendliche dürfen bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und 
anderen Aufführungen, bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und 
Fernsehen), auf Ton- und Bildträger sowie bei Film- und Fotoaufnahmen 
bis 23 Uhr gestaltend mitwirken. Eine Mitwirkung ist nicht zulässig bei 
Veranstaltungen, Schaustellungen oder Darbietungen, bei denen die 
Anwesenheit Jugendlicher nach den Vorschriften des Jugend-
schutzgesetzes verboten ist. Nach Beendigung der Tätigkeit dürfen 
Jugendliche nicht vor Ablauf einer ununterbrochenen Freizeit von 
mindestens 14 Stunden beschäftigt werden. Die Sätze 1 bis 3 gelten 
entsprechend auch für die Tätigkeit von Jugendlichen als Sportler im 
Rahmen von Sportveranstaltungen. 

§ 15 
Fünf-Tage-Woche 

Jugendliche dürfen nur an fünf Tagen in der Woche beschäftigt werden. 
Die beiden wöchentlichen Ruhetage sollen nach Möglichkeit aufeinander 
folgen. 

§ 16 
Samstagsruhe 

(1) An Samstagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden. 

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Samstagen nur 
1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen, 
2. in offenen Verkaufsstellen, in Betrieben mit offenen Verkaufsstellen, 

in Bäckereien und Konditoreien, im Friseurhandwerk und im 
Marktverkehr, 

3. im Verkehrswesen, 
4. in der Landwirtschaft und Tierhaltung, 
5. im Familienhaushalt, 
6. im Gaststätten- und Schaustellergewerbe, 
7. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen 

Aufführungen, bei Aufnahmen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), 
auf Ton- und Bildträger sowie bei Film- und Fotoaufnahmen, 
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8. bei außerbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen, 
9. beim Sport, 

10. im ärztlichen Notdienst, 
11. in Reparaturwerkstätten für Kraftfahrzeuge. 
Mindestens zwei Samstage im Monat sollen beschäftigungsfrei bleiben. 

(3) Werden Jugendliche am Samstag beschäftigt, ist ihnen die 
Fünf-Tage-Woche (§ 15) durch Freistellung an einem anderen 
berufsschulfreien Arbeitstag derselben Woche sicherzustellen. In 
Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung 
auch an diesem Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag 
keinen Berufsschulunterricht haben. 

(4) Können Jugendliche in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 am Samstag 
nicht acht Stunden beschäftigt werden, kann der Unterschied zwischen 
der tatsächlichen und der nach § 8 Abs. 1 höchstzulässigen Arbeitszeit an 
dem Tag bis 13 Uhr ausgeglichen werden, an dem die Jugendlichen nach 
Absatz 3 Satz 1 freizustellen sind. 

§ 17 
Sonntagsruhe 

(1) An Sonntagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden. 

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an Sonntagen nur 
1. in Krankenanstalten sowie in Alten-, Pflege- und Kinderheimen, 
2. in der Landwirtschaft und Tierhaltung mit Arbeiten, die auch an 

Sonn- und Feiertagen naturnotwendig vorgenommen werden müssen, 
3. im Familienhaushalt, wenn der Jugendliche in die häusliche 

Gemeinschaft aufgenommen ist, 
4. im Schaustellergewerbe, 
5. bei Musikaufführungen, Theatervorstellungen und anderen Aufführungen 

sowie bei Direktsendungen im Rundfunk (Hörfunk und Fernsehen), 
6. beim Sport, 
7. im ärztlichen Notdienst, 
8. im Gaststättengewerbe. 
Jeder zweite Sonntag soll, mindestens zwei Sonntage im Monat müssen 
beschäftigungsfrei bleiben. 

(3) Werden Jugendliche am Sonntag beschäftigt, ist ihnen die 
Fünf-Tage-Woche (§ 15) durch Freistellung an einem anderen 
berufsschulfreien Arbeitstag derselben Woche sicherzustellen. In 
Betrieben mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung 
auch an diesem Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag 
keinen Berufsschulunterricht haben. 
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§ 18 
Feiertagsruhe 

(1) Am 24. und 31. Dezember nach 14 Uhr und an gesetzlichen Feiertagen 
dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden. 

(2) Zulässig ist die Beschäftigung Jugendlicher an gesetzlichen Feiertagen 
in den Fällen des § 17 Abs. 2, ausgenommen am 25. Dezember, am 
1. Januar, am ersten Osterfeiertag und am 1. Mai. 

(3) Für die Beschäftigung an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen 
Werktag fällt, ist der Jugendliche an einem anderen berufsschulfreien 
Arbeitstag derselben oder der folgenden Woche freizustellen. In Betrieben 
mit einem Betriebsruhetag in der Woche kann die Freistellung auch an 
diesem Tag erfolgen, wenn die Jugendlichen an diesem Tag keinen Berufs-
schulunterricht haben. 

§ 19 
Urlaub 

(1) Der Arbeitgeber hat Jugendlichen für jedes Kalenderjahr einen bezahl-
ten Erholungsurlaub zu gewähren. 

(2) Der Urlaub beträgt jährlich 
1. mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalen-

derjahrs noch nicht 16 Jahre alt ist, 
2. mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalen-

derjahrs noch nicht 17 Jahre alt ist, 
3. mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalen-

derjahrs noch nicht 18 Jahre alt ist. 
Jugendliche, die im Bergbau unter Tage beschäftigt werden, erhalten in 
jeder Altersgruppe einen zusätzlichen Urlaub von drei Werktagen. 

(3) Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit der Berufsschulferien gege-
ben werden. Soweit er nicht in den Berufsschulferien gegeben wird, ist für 
jeden Berufsschultag, an dem die Berufsschule während des Urlaubs 
besucht wird, ein weiterer Urlaubstag zu gewähren. 

(4) Im übrigen gelten für den Urlaub der Jugendlichen § 3 Abs. 2, §§ 4 bis 
12 und § 13 Abs. 3 des Bundesurlaubsgesetzes. Der Auftraggeber oder 
Zwischenmeister hat jedoch abweichend von § 12 Nr. 1 des Bundes-
urlaubsgesetzes den jugendlichen Heimarbeitern für jedes Kalenderjahr 
einen bezahlten Erholungsurlaub entsprechend Absatz 2 zu gewähren; das 
Urlaubsentgelt der jugendlichen Heimarbeiter beträgt bei einem Urlaub 
von 30 Werktagen 11,6 vom Hundert, bei einem Urlaub von 27 Werktagen 
10,3 vom Hundert und bei einem Urlaub von 25 Werktagen 9,5 vom Hun-
dert. 
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§ 20 
Binnenschiffahrt 

(1) In der Binnenschiffahrt gelten folgende Abweichungen: 
1. Abweichend von § 12 darf die Schichtzeit Jugendlicher über 16 Jahre 

während der Fahrt bis auf 14 Stunden täglich ausgedehnt werden, wenn 
ihre Arbeitszeit sechs Stunden täglich nicht überschreitet. Ihre tägliche 
Freizeit kann abweichend von § 13 der Ausdehnung der Schichtzeit 
entsprechend bis auf 10 Stunden verkürzt werden. 

2. Abweichend von § 14 Abs. 1 dürfen Jugendliche über 16 Jahre während 
der Fahrt bis 22 Uhr beschäftigt werden. 

3. Abweichend von §§ 15, 16 Abs. 1, § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 dürfen 
Jugendliche an jedem Tag der Woche beschäftigt werden, jedoch nicht 
am 24. Dezember, an den Weihnachtsfeiertagen, am 31. Dezember, am 
1. Januar, an den Osterfeiertagen und am 1. Mai. Für die Beschäftigung 
an einem Samstag, Sonntag und an einem gesetzlichen Feiertag, 
der auf einen Werktag fällt, ist ihnen je ein freier Tag zu gewähren. 
Diese freien Tage sind den Jugendlichen in Verbindung mit anderen 
freien Tagen zu gewähren, spätestens, wenn ihnen 10 freie Tage 
zustehen. 

(2) In der gewerblichen Binnenschifffahrt hat der Arbeitgeber Aufzeich-
nungen nach Absatz 3 über die tägliche Arbeits- oder Freizeit jedes 
Jugendlichen zu führen, um eine Kontrolle der Einhaltung der §§ 8 bis 
21a dieses Gesetzes zu ermöglichen. Die Aufzeichnungen sind in 
geeigneten Zeitabständen, spätestens bis zum nächsten Monatsende, 
gemeinsam vom Arbeitgeber oder seinem Vertreter und von dem 
Jugendlichen zu prüfen und zu bestätigen. Im Anschluss müssen die 
Aufzeichnungen für mindestens zwölf Monate an Bord aufbewahrt werden 
und dem Jugendlichen ist eine Kopie der bestätigten Aufzeichnungen 
auszuhändigen. Der Jugendliche hat die Kopien daraufhin zwölf Monate 
für eine Kontrolle bereitzuhalten. 

(3) Die Aufzeichnungen nach Absatz 2 müssen mindestens folgende 
Angaben enthalten: 

1. Name des Schiffes, 
2. Name des Jugendlichen, 
3. Name des verantwortllichen Schiffsführers, 
4. Datum des jeweiligen Arbeits- oder Ruhetages, 
5. für jeden Tag der Beschäftigung, ob es sich um einen Arbeits- oder 

um einen Ruhetag handelt sowie 
6. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit oder der täglichen Freizeit. 
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§ 21 

Ausnahmen in besonderen Fällen 

(1) Die §§ 8 und 11 bis 18 finden keine Anwendung auf die Beschäftigung 
Jugendlicher mit vorübergehenden und unaufschiebbaren Arbeiten in 
Notfällen, soweit erwachsene Beschäftigte nicht zur Verfügung stehen. 

(2) Wird in den Fällen des Absatzes 1 über die Arbeitszeit des § 8 hinaus 
Mehrarbeit geleistet, so ist sie durch entsprechende Verkürzung der 
Arbeitszeit innerhalb der folgenden drei Wochen auszugleichen. 
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§ 21a 

Abweichende Regelungen 

(1) In einem Tarifvertrag oder auf Grund eines Tarifvertrages in einer 
Betriebsvereinbarung kann zugelassen werden 

1. abweichend von den §§ 8, 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 3 und 
§ 18 Abs. 3 die Arbeitszeit bis zu neun Stunden täglich, 44 Stunden 
wöchentlich und bis zu fünfeinhalb Tagen in der Woche anders zu 
verteilen, jedoch nur unter Einhaltung einer durchschnittlichen 
Wochenarbeitszeit von 40 Stunden in einem Ausgleichszeitraum von 
zwei Monaten, 

2. abweichend von § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und Abs. 2 die Ruhepausen 
bis zu 15 Minuten zu kürzen und die Lage der Pausen anders zu 
bestimmen, 

3. abweichend von § 12 die Schichtzeit mit Ausnahme des Bergbaus 
unter Tage bis zu einer Stunde täglich zu verlängern, 

4. abweichend von § 16 Abs. 1 und 2 Jugendliche an 26 Samstagen im 
Jahr oder an jedem Samstag zu beschäftigen, wenn statt dessen der 
Jugendliche an einem anderen Werktag derselben Woche von der 
Beschäftigung freigestellt wird, 

5. abweichend von den §§ 15, 16 Abs. 3 und 4, § 17 Abs. 3 und § 18 
Abs. 3 Jugendliche bei einer Beschäftigung an einem Samstag oder 
an einem Sonn-oder Feiertag unter vier Stunden an einem anderen 
Arbeitstag derselben oder der folgenden Woche vor- oder nachmittags 
von der Beschäftigung freizustellen, 

6. abweichend von § 17 Abs. 2 Satz 2 Jugendliche im Gaststätten- und 
Schaustellergewerbe sowie in der Landwirtschaft während der Saison 
oder der Erntezeit an drei Sonntagen im Monat zu beschäftigen. 

(2) Im Geltungsbereich eines Tarifvertrages nach Absatz 1 kann die abwei-
chende tarifvertragliche Regelung im Betrieb eines nicht tarifgebundenen 
Arbeitgebers durch Betriebsvereinbarung oder, wenn ein Betriebsrat nicht 
besteht, durch schriftliche Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und 
dem Jugendlichen übernommen werden. 

(3) Die Kirchen und die ö ffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 
könnnen die in Absatz 1 genannten Abweichungen in ihren Regelun-
gen vorsehen. 
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§ 21b 
Ermächtigung 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann im Interesse der 
Berufsausbildung oder der Zusammenarbeit von Jugendlichen und 
Erwachsenen durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
Ausnahmen von den Vorschriften 

1. des § 8, der §§ 11 und 12, der §§ 15 und 16, des § 17 Abs. 2 und 3 
sowie des § 18 Abs. 3 im Rahmen des § 21a Abs. 1, 

2. des § 14, jedoch nicht vor 5 Uhr und nicht nach 23 Uhr, sowie 

3. des § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 an höchstens 26 Sonn- und Feiertagen 
im Jahr 

zulassen, soweit eine Beeinträchtigung der Gesundheit oder der 
körperlichen oder seelisch-geistigen Entwicklung der Jugendlichen nicht 
zu befürchten ist. 
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Zweiter Titel 

Beschäftigungsverbote und -beschränkungen 

§ 22 

Gefährliche Arbeiten 

(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden 
1. mit Arbeiten, die ihre physische oder psychische Leistungsfähigkeit 

übersteigen, 
2. mit Arbeiten, bei denen sie sittlichen Gefahren ausgesetzt sind, 
3. mit Arbeiten, die mit Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzu-

nehmen ist, daß Jugendliche sie wegen mangelnden Sicherheitsbe-
wußtseins oder mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder nicht 
abwenden können, 

4. mit Arbeiten, bei denen ihre Gesundheit durch außergewöhnliche Hitze 
oder Kälte oder starke Nässe gefährdet wird, 

5. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Lärm, 
Erschütterungen oder Strahlen ausgesetzt sind, 

6. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von Gefahrstof-
fen im Sinne der Gefahrstoffverordnung ausgesetzt sind, 

7. mit Arbeiten, bei denen sie schädlichen Einwirkungen von biologischen 
Arbeitsstoffen im Sinne der Biostoffverordnung ausgesetzt sind. 

(2) Absatz 1 Nr. 3 bis 7 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher, 
soweit 
1. dies zur Erreichung ihres Ausbildungszieles erforderlich ist, 
2. ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist 

und 
3. der Luftgrenzwert bei gefährlichen Stoffen (Absatz 1 Nr. 6) unterschritten 

wird. 
Satz 1 findet keine Anwendung auf gezielte Tätigkeiten mit biologischen 
Arbeitsstoffen der Risikogruppen 3 und 4 im Sinne der Biostoff-
verordnung sowie auf nicht gezielte Tätigkeiten, die nach der 
Biostoffverordnung der Schutzstufe 3 oder 4 zuzuordnen sind. 

(3) Werden Jugendliche in einem Betrieb beschäftigt, für den ein Betriebs-
arzt oder eine Fachkraft für Arbeitssicherheit verpflichtet ist, muß ihre 
betriebsärztliche oder sicherheitstechnische Betreuung sichergestellt 
sein. 
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§ 23 
Akkordarbeit, tempoabhängige Arbeiten 

(1) Jugendliche dürfen nicht beschäftigt werden 
1. mit Akkordarbeit und sonstigen Arbeiten, bei denen durch ein gestei-

gertes Arbeitstempo ein höheres Entgelt erzielt werden kann, 
2. in einer Arbeitsgruppe mit erwachsenen Arbeitnehmern, die mit Arbei-

ten nach Nummer 1 beschäftigt werden, 
3. mit Arbeiten, bei denen ihr Arbeitstempo nicht nur gelegentlich vor-

geschrieben, vorgegeben oder auf andere Weise erzwungen wird. 

(2) Absatz 1 Nr. 2 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher, 
1. soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist 

oder 
2. wenn sie eine Berufsausbildung für diese Beschäftigung abgeschlos-

sen haben und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen 
gewährleistet ist. 

§ 24 
Arbeiten unter Tage 

(1) Jugendliche dürfen nicht mit Arbeiten unter Tage beschäftigt werden. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Beschäftigung Jugendlicher über 16 Jahre, 
1. soweit dies zur Erreichung ihres Ausbildungsziels erforderlich ist, 
2. wenn sie eine Berufsausbildung für die Beschäftigung unter Tage abge-

schlossen haben oder 
3. wenn sie an einer von der Bergbehörde genehmigten Ausbildungs-

maßnahme für Bergjungarbeiter teilnehmen oder teilgenommen haben 
und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewährleistet ist. 

§ 25 
Verbot der Beschäftigung 

durch bestimmte Personen 

(1) Personen, die 
1. wegen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von mindestens zwei 

Jahren, 
2. wegen einer vorsätzlichen Straftat, die sie unter Verletzung der ihnen 

als Arbeitgeber, Ausbildender oder Ausbilder obliegenden Pflichten 
zum Nachteil von Kindern oder Jugendlichen begangen haben, zu einer 
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten, 
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3. wegen einer Straftat nach den §§ 109h, 171, 174 bis 184l, 225, 
232 bis 233a des Strafgesetzbuches, 

4. wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz, 

5. wegen einer Straftat nach dem Konsumcannabisgesetz oder nach 
dem Medizinal-Cannabisgesetz oder 

6. wegen einer Straftat nach dem Jugendschutzgesetz wenigstens 
zweimal 

rechtskräftig verurteilt worden sind, dürfen Jugendliche nicht beschäftigen 
sowie im Rahmen eines Rechtsverhältnisses im Sinne des § 1 nicht 
beaufsichtigen, nicht anweisen, nicht ausbilden und nicht mit der Beauf-
sichtigung, Anweisung oder Ausbildung von Jugendlichen beauftragt 
werden. Eine Verurteilung bleibt außer Betracht, wenn seit dem Tag 
ihrer Rechtskraft fünf Jahre verstrichen sind. Die Zeit, in welcher der 
Täter auf behördliche Anordnung in einer Anstalt verwahrt worden ist, wird 
nicht eingerechnet. 

(2) Das Verbot des Absatzes 1 Satz 1 gilt auch für Personen, gegen die 
wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 58 Abs. 1 bis 4 wenigstens dreimal 
eine Geldbuße rechtskräftig festgesetzt worden ist. Eine Geldbuße 
bleibt außer Betracht, wenn seit dem Tag ihrer rechtskräftigen Festsetzung 
fünf Jahre verstrichen sind. 

(3) Das Verbot des Absatzes 1 und 2 gilt nicht für die Beschäftigung durch 
die Personensorgeberechtigten. 

§ 26 

Ermächtigungen 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann zum Schutz der 
Jugendlichen gegen Gefahren für Leben und Gesundheit sowie zur 
Vermeidung einer Beeinträchtigung der körperlichen oder seelisch-geistigen 
Entwicklung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
1. die für Kinder, die der Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, 

geeigneten und leichten Tätigkeiten nach § 7 Satz 1 Nr. 2 und die 
Arbeiten nach § 22 Abs. 1 und den §§ 23 und 24 näher bestimmen, 

2. über die Beschäftigungsverbote in den §§ 22 bis 25 hinaus die Beschäf-
tigung Jugendlicher in bestimmten Betriebsarten oder mit bestimmten 
Arbeiten verbieten oder beschränken, wenn sie bei diesen Arbeiten 
infolge ihres Entwicklungsstands in besonderem Maß Gefahren 
ausgesetzt sind oder wenn das Verbot oder die Beschränkung 
der Beschäftigung infolge der technischen Entwicklung oder neuer 
arbeitsmedizinischer oder sicherheitstechnischer Erkenntnisse 
notwendig ist. 
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§ 27 
Behördliche Anordnungen und Ausnahmen 

(1) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen feststellen, ob eine Arbeit 
unter die Beschäftigungsverbote oder -beschränkungen der §§ 22 bis 24 
oder einer Rechtsverordnung nach § 26 fällt. Sie kann in Einzelfällen die 
Beschäftigung Jugendlicher mit bestimmten Arbeiten über die Beschäfti-
gungsverbote und -beschränkungen der §§ 22 bis 24 und einer Rechts-
verordnung nach § 26 hinaus verbieten oder beschränken, wenn diese 
Arbeiten mit Gefahren für Leben, Gesundheit oder für die körperliche oder 
seelisch-geistige Entwicklung der Jugendlichen verbunden sind. 

(2) Die zuständige Behörde kann 
1. den Personen, die die Pflichten, die ihnen kraft Gesetzes zugunsten der 

von ihnen beschäftigten, beaufsichtigten, angewiesenen oder auszu-
bildenden Kinder und Jugendlichen obliegen, wiederholt oder gröblich 
verletzt haben, 

2. den Personen, gegen die Tatsachen vorliegen, die sie in sittlicher Be-
ziehung zur Beschäftigung, Beaufsichtigung, Anweisung oder Ausbil-
dung von Kindern und Jugendlichen ungeeignet erscheinen lassen, 

verbieten, Kinder und Jugendliche zu beschäftigen oder im Rahmen eines 
Rechtsverhältnisses im Sinne des § 1 zu beaufsichtigen, anzuweisen oder 
auszubilden. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann auf Antrag Ausnahmen von § 23 Abs. 1 Nr. 
2 und 3 für Jugendliche über 16 Jahre bewilligen, 
1. wenn die Art der Arbeit oder das Arbeitstempo eine Beeinträchtigung 

der Gesundheit oder der körperlichen oder seelisch-geistigen Ent-
wicklung des Jugendlichen nicht befürchten lassen und 

2. wenn eine nicht länger als vor drei Monaten ausgestellte ärztliche 
Bescheinigung vorgelegt wird, nach der gesundheitliche Bedenken 
gegen die Beschäftigung nicht bestehen. 

Dritter Titel 
Sonstige Pflichten des Arbeitgebers 

§ 28 
Menschengerechte Gestaltung der Arbeit 

(1) Der Arbeitgeber hat bei der Einrichtung und der Unterhaltung der 
Arbeitsstätte einschließlich der Maschinen, Werkzeuge und Geräte und bei 
der Regelung der Beschäftigung die Vorkehrungen und Maßnahmen zu 
treffen, die zum Schutz der Jugendlichen gegen Gefahren für Leben und 
Gesundheit sowie zur Vermeidung einer Beeinträchtigung der körperlichen 
oder seelisch-geistigen Entwicklung der Jugendlichen erforderlich sind. 
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Hierbei sind das mangelnde Sicherheitsbewußtsein, die mangelnde Erfah-
rung und der Entwicklungsstand der Jugendlichen zu berücksichtigen und 
die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizini-
schen Regeln sowie die sonstigen gesicherten arbeitswissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu beachten. 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, welche Vor-
kehrungen und Maßnahmen der Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus 
Absatz 1 ergebenden Pflichten zu treffen hat. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen anordnen, welche Vorkeh-
rungen und Maßnahmen zur Durchführung des Absatzes 1 oder einer vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales gemäß Absatz 2 erlassenen 
Verordnung zu treffen sind. 

§ 28a 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen 

Vor Beginn der Beschäftigung Jugendlicher und bei wesentlicher Ände-
rung der Arbeitsbedingungen hat der Arbeitgeber die mit der Beschäfti-
gung verbundenen Gefährdungen Jugendlicher zu beurteilen. Im übrigen 
gelten die Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes. 

§ 29 
Unterweisung über Gefahren 

(1) Der Arbeitgeber hat die Jugendlichen vor Beginn der Beschäftigung und 
bei wesentlicher Änderung der Arbeitsbedingungen über die Unfall- und 
Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Beschäftigung ausgesetzt sind, 
sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser 
Gefahren zu unterweisen. Er hat die Jugendlichen vor der erstmaligen 
Beschäftigung an Maschinen oder gefährlichen Arbeitsstellen oder mit 
Arbeiten, bei denen sie mit gesundheitsgefährdenden Stoffen in Berührung 
kommen, über die besonderen Gefahren dieser Arbeiten sowie über das 
bei ihrer Verrichtung erforderliche Verhalten zu unterweisen. 

(2) Die Unterweisungen sind in angemessenen Zeitabständen, mindestens 
aber halbjährlich, zu wiederholen. 

(3) Der Arbeitgeber beteiligt die Betriebsärzte und die Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit an der Planung, Durchführung und Überwachung der für 
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Beschäftigung Jugend-
licher geltenden Vorschriften. 
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§ 30 

Häusliche Gemeinschaft 

(1) Hat der Arbeitgeber einen Jugendlichen in die häusliche Gemeinschaft 
aufgenommen, so muß er 
1. ihm eine Unterkunft zur Verfügung stellen und dafür sorgen, daß sie so 

beschaffen, ausgestattet und belegt ist und so benutzt wird, daß die 
Gesundheit des Jugendlichen nicht beeinträchtigt wird, und 

2. ihm bei einer Erkrankung, jedoch nicht über die Beendigung der 
Beschäftigung hinaus, die erforderliche Pflege und ärztliche Behand-
lung zuteil werden lassen, soweit diese nicht von einem Sozialversi-
cherungsträger geleistet wird. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall anordnen, welchen Anforde-
rungen die Unterkunft (Absatz 1 Nr. 1) und die Pflege bei Erkrankungen 
(Absatz 1 Nr. 2) genügen müssen. 

§ 31 

Züchtigungsverbot, Verbot der Abgabe von Alkohol und Tabak 

(1) Wer Jugendliche beschäftigt oder im Rahmen eines Rechtsverhältnis-
ses im Sinne des § 1 beaufsichtigt, anweist oder ausbildet, darf sie nicht 
körperlich züchtigen. 

(2) Wer Jugendliche beschäftigt, muß sie vor körperlicher Züchtigung und 
Mißhandlung und vor sittlicher Gefährdung durch andere bei ihm Beschäf-
tigte und durch Mitglieder seines Haushalts an der Arbeitsstätte und in 
seinem Haus schützen. Soweit deren Abgabe nach § 9 Absatz 1 oder § 10 
Absatz 1 und 4 des Jugendschutzgesetzes verboten ist, darf der Arbeitgeber 
Jugendlichen keine alkoholischen Getränke, Tabakwaren oder anderen 
dort genannten Erzeugnisse geben. 

Vierter Titel 
Gesundheitliche Betreuung 

§ 32 
Erstuntersuchung 

(1) Ein Jugendlicher, der in das Berufsleben eintritt, darf nur beschäftigt 
werden, wenn 
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1. er innerhalb der letzten vierzehn Monate von einem Arzt untersucht 
worden ist (Erstuntersuchung) und 

2. dem Arbeitgeber eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung 
vorliegt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für eine nur geringfügige oder eine nicht länger als 
zwei Monate dauernde Beschäftigung mit leichten Arbeiten, von denen 
keine gesundheitlichen Nachteile für den Jugendlichen zu befürchten sind. 

§ 33 
Erste Nachuntersuchung 

(1) Ein Jahr nach Aufnahme der ersten Beschäftigung hat sich der Arbeit-
geber die Bescheinigung eines Arztes darüber vorlegen zu lassen, daß der 
Jugendliche nachuntersucht worden ist (erste Nachuntersuchung). Die 
Nachuntersuchung darf nicht länger als drei Monate zurückliegen. Der 
Arbeitgeber soll den Jugendlichen neun Monate nach Aufnahme der ersten 
Beschäftigung nachdrücklich auf den Zeitpunkt, bis zu dem der Jugend-
liche ihm die ärztliche Bescheinigung nach Satz 1 vorzulegen hat, hinweisen 
und ihn auffordern, die Nachuntersuchung bis dahin durchführen zu 
lassen. 

(2) Legt der Jugendliche die Bescheinigung nicht nach Ablauf eines Jah-
res vor, hat ihn der Arbeitgeber innerhalb eines Monats unter Hinweis auf 
das Beschäftigungsverbot nach Absatz 3 schriftlich aufzufordern, ihm die 
Bescheinigung vorzulegen. Je eine Durchschrift des Aufforderungsschrei-
bens hat der Arbeitgeber dem Personensorgeberechtigten und dem 
Betriebs- oder Personalrat zuzusenden. 

(3) Der Jugendliche darf nach Ablauf von 14 Monaten nach Aufnahme der 
ersten Beschäftigung nicht weiterbeschäftigt werden, solange er die 
Bescheinigung nicht vorgelegt hat. 

§ 34 
Weitere Nachuntersuchungen 

Nach Ablauf jedes weiteren Jahres nach der ersten Nachuntersuchung 
kann sich der Jugendliche erneut nachuntersuchen lassen (weitere 
Nachuntersuchungen). Der Arbeitgeber soll ihn auf diese Möglichkeit 
rechtzeitig hinweisen und darauf hinwirken, daß der Jugendliche 
ihm die Bescheinigung über die weitere Nachuntersuchung vorlegt. 

§ 35 

Außerordentliche Nachuntersuchung 

(1) Der Arzt soll eine außerordentliche Nachuntersuchung anordnen, wenn 
eine Untersuchung ergibt, daß 
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1. ein Jugendlicher hinter dem seinem Alter entsprechenden Entwick-
lungsstand zurückgeblieben ist, 

2. gesundheitliche Schwächen oder Schäden vorhanden sind, 

3. die Auswirkungen der Beschäftigung auf die Gesundheit oder Ent-
wicklung des Jugendlichen noch nicht zu übersehen sind. 

(2) Die in § 33 Abs. 1 festgelegten Fristen werden durch die Anordnung 
einer außerordentlichen Nachuntersuchung nicht berührt. 

§ 36 
Ärztliche Untersuchungen und Wechsel des Arbeitgebers 

Wechselt der Jugendliche den Arbeitgeber, so darf ihn der neue Arbeit-
geber erst beschäftigen, wenn ihm die Bescheinigung über die Erstunter-
suchung (§ 32 Abs. 1) und, falls seit der Aufnahme der Beschäftigung ein 
Jahr vergangen ist, die Bescheinigung über die erste Nachuntersuchung 
(§ 33) vorliegen. 

§ 37 
Inhalt und Durchführung der ärztlichen Untersuchungen 

(1) Die ärztlichen Untersuchungen haben sich auf den Gesundheits- und 
Entwicklungsstand und die körperliche Beschaffenheit, die Nachunter-
suchungen außerdem auf die Auswirkungen der Beschäftigung auf 
Gesundheit und Entwicklung des Jugendlichen zu erstrecken. 

(2) Der Arzt hat unter Berücksichtigung der Krankheitsvorgeschichte des 
Jugendlichen auf Grund der Untersuchungen zu beurteilen, 
1. ob die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen durch die 

Ausführung bestimmter Arbeiten oder durch die Beschäftigung 
während bestimmter Zeiten gefährdet wird, 

2. ob besondere der Gesundheit dienende Maßnahmen einschließlich 
Maßnahmen zur Verbesserung des Impfstatus erforderlich sind, 

3. ob eine außerordentliche Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1) erforderlich 
ist. 

(3) Der Arzt hat schriftlich festzuhalten: 
1. den Untersuchungsbefund, 
2. die Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die 

Entwicklung des Jugendlichen für gefährdet hält, 
3. die besonderen der Gesundheit dienenden Maßnahmen 

einschließlich Maßnahmen zur Verbesserung des Impfstatus, 
4. die Anordnung einer außerordentlichen Nachuntersuchung (§ 35 

Abs. 1). 
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§ 38 
Ergänzungsuntersuchung 

Kann der Arzt den Gesundheits- und Entwicklungsstand des Jugendlichen 
nur beurteilen, wenn das Ergebnis einer Ergänzungsuntersuchung durch 
einen anderen Arzt oder einen Zahnarzt vorliegt, so hat er die Ergän-
zungsuntersuchung zu veranlassen und ihre Notwendigkeit schriftlich zu 
begründen. 

§ 39 

Mitteilung, Bescheinigung 

(1) Der Arzt hat dem Personensorgeberechtigten schriftlich mitzuteilen: 
1. das wesentliche Ergebnis der Untersuchung, 
2. die Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die Ent-

wicklung des Jugendlichen für gefährdet hält, 
3. die besonderen der Gesundheit dienenden Maßnahmen einschließlich 

Maßnahmen zur Verbesserung des Impfstatus, 
4. die Anordnung einer außerordentlichen Nachuntersuchung (§ 35 Abs. 1). 

(2) Der Arzt hat eine für den Arbeitgeber bestimmte Bescheinigung darüber 
auszustellen, daß die Untersuchung stattgefunden hat und darin die 
Arbeiten zu vermerken, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder 
die Entwicklung des Jugendlichen für gefährdet hält. 

§ 40 
Bescheinigung mit Gefährdungsvermerk 

(1) Enthält die Bescheinigung des Arztes (§ 39 Abs. 2) einen Vermerk über 
Arbeiten, durch deren Ausführung er die Gesundheit oder die Entwicklung 
des Jugendlichen für gefährdet hält, so darf der Jugendliche mit solchen 
Arbeiten nicht beschäftigt werden. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die Beschäftigung des Jugendlichen mit 
den in der Bescheinigung des Arztes (§ 39 Abs. 2) vermerkten Arbeiten im 
Einvernehmen mit einem Arzt zulassen und die Zulassung mit Auflagen 
verbinden. 

§ 41 
Aufbewahren der ärztlichen Bescheinigungen 

(1) Der Arbeitgeber hat die ärztlichen Bescheinigungen bis zur Beendigung 
der Beschäftigung, längstens jedoch bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahrs des Jugendlichen aufzubewahren und der Aufsichtsbehörde sowie 
der Berufsgenossenschaft auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen oder 
einzusenden. 

(2) Scheidet der Jugendliche aus dem Beschäftigungsverhältnis aus, so 
hat ihm der Arbeitgeber die Bescheinigungen auszuhändigen. 67 
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§ 42 
Eingreifen der Aufsichtsbehörde 

Die Aufsichtsbehörde hat, wenn die dem Jugendlichen übertragenen 
Arbeiten Gefahren für seine Gesundheit befürchten lassen, dies dem 
Personensorgeberechtigten und dem Arbeitgeber mitzuteilen und den 
Jugendlichen aufzufordern, sich durch einen von ihr ermächtigten Arzt 
untersuchen zu lassen. 

§ 43 
Freistellung für Untersuchungen 

Der Arbeitgeber hat den Jugendlichen für die Durchführung der ärztlichen 
Untersuchungen nach diesem Abschnitt freizustellen. Ein Entgeltausfall 
darf hierdurch nicht eintreten. 

§ 44 
Kosten der Untersuchungen 

Die Kosten der Untersuchungen trägt das Land. 

§ 45 
Gegenseitige Unterrichtung der Ärzte 

(1) Die Ärzte, die Untersuchungen nach diesem Abschnitt vorgenommen 
haben, müssen, wenn der Personensorgeberechtigte und der Jugendliche 
damit einverstanden sind, 
1. dem staatlichen Gewerbearzt, 
2. dem Arzt, der einen Jugendlichen nach diesem Abschnitt nachunter-

sucht, 
auf Verlangen die Aufzeichnungen über die Untersuchungsbefunde zur 
Einsicht aushändigen. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 kann der Amtsarzt des 
Gesundheitsamts einem Arzt, der einen Jugendlichen nach diesem 
Abschnitt untersucht, Einsicht in andere in seiner Dienststelle vorhandene 
Unterlagen über Gesundheit und Entwicklung des Jugendlichen gewähren. 

§ 46 
Ermächtigungen 

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann zum Zweck einer 
gleichmäßigen und wirksamen gesundheitlichen Betreuung durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über die Durch-
führung der ärztlichen Untersuchungen und über die für die Aufzeichnun-
gen der Untersuchungsbefunde, die Bescheinigungen und Mitteilungen zu 
verwendenden Vordrucke erlassen. 
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(2) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung 
1. zur Vermeidung von mehreren Untersuchungen innerhalb eines kurzen 

Zeitraums aus verschiedenen Anlässen bestimmen, daß die 
Untersuchungen nach den §§ 32 bis 34 zusammen mit Untersuchungen 
nach anderen Vorschriften durchzuführen sind, und hierbei von der Frist 
des § 32 Abs. 1 Nr. 1 bis zu drei Monaten abweichen, 

2. zur Vereinfachung der Abrechnung 
a) Pauschbeträge für die Kosten der ärztlichen Untersuchungen im 

Rahmen der geltenden Gebührenordnungen festsetzen, 
b) Vorschriften über die Erstattung der Kosten beim Zusammentreffen 

mehrerer Untersuchungen nach Nummer 1 erlassen. 

Vierter Abschnitt 

Durchführung des Gesetzes 

Erster Titel Aushänge und Verzeichnisse 

§ 47 
Bekanntgabe des Gesetzes und der Aufsichtsbehörde 

Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens einen Jugendlichen beschäftigen, 
haben eine Kopie dieses Gesetzes und die Anschrift der zuständigen 
Aufsichtsbehörde den Arbeitnehmern über die im Betrieb oder in der 
Dienststelle übliche Informations- und Kommunikationstechnik zur 
Verfügung zu stellen oder an geeigneter Stelle im Betrieb oder in der 
Dienststelle zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen. 

§ 48 
Information über Arbeitszeit und Pausen 

Arbeitgeber, die regelmäßig mindestens drei Jugendliche beschäftigen, 
haben eine Information über Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen 
Arbeitszeit und der Pausen der Jugendlichen den Arbeitnehmern 
über die im Betrieb oder in der Dienststelle übliche Informations- und 
Kommunikationstechnik zur Verfügung zu stellen oder an geeigneter 
Stelle im Betrieb oder in der Dienststelle zur Einsicht auszulegen oder 
auszuhängen. 

§ 49 Verzeichnisse der Jugendlichen 

Arbeitgeber haben Verzeichnisse der bei ihnen beschäftigten Jugendlichen 
unter Angabe des Vor- und Familiennamens, des Geburtsdatums und der 
Wohnanschrift zu führen, in denen das Datum des Beginns der Beschäfti-
gung bei ihnen, bei einer Beschäftigung unter Tage auch das Datum des 
Beginns dieser Beschäftigung, enthalten ist. 
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§ 50 
Auskunft, Vorlage der Verzeichnisse 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Aufsichtsbehörde auf Verlangen 
1. die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Angaben wahrheits-

gemäß und vollständig zu machen, 
2. die Verzeichnisse gemäß § 49, die Unterlagen, aus denen Name, 

Beschäftigungsart und -zeiten der Jugendlichen sowie Lohn- und 
Gehaltszahlungen ersichtlich sind, und alle sonstigen Unterlagen, die 
sich auf die nach Nummer 1 zu machenden Angaben beziehen, zur Ein-
sicht vorzulegen oder einzusenden. 

(2) Die Verzeichnisse und Unterlagen sind mindestens bis zum Ablauf von 
zwei Jahren nach der letzten Eintragung aufzubewahren. 

Zweiter Titel 
Aufsicht 

§ 51 
Aufsichtsbehörde, Besichtigungsrechte 

und Berichtspflicht 

(1) Die Aufsicht über die Ausführung dieses Gesetzes und der auf Grund 
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen obliegt der nach Lan-
desrecht zuständigen Behörde (Aufsichtsbehörde). Die Landesregierung 
kann durch Rechtsverordnung die Aufsicht über die Ausführung dieser Vor-
schriften in Familienhaushalten auf gelegentliche Prüfungen beschränken. 

(2) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörde sind berechtigt, die Arbeits-
stätten während der üblichen Betriebs- und Arbeitszeit zu betreten und zu 
besichtigen; außerhalb dieser Zeit oder wenn sich die Arbeitsstätten in 
einer Wohnung befinden, dürfen sie nur zur Verhütung von dringenden 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten und besich-
tigt werden. Der Arbeitgeber hat das Betreten und Besichtigen der Arbeits-
stätten zu gestatten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

(3) Die Aufsichtsbehörden haben im Rahmen der Jahresberichte nach 
§ 139b Abs. 3 der Gewerbeordnung über ihre Aufsichtstätigkeit gemäß 
Absatz 1 zu berichten. 
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§ 52
 (aufgehoben) 

§ 53 
Mitteilung über Verstöße 

Die Aufsichtsbehörde teilt schwerwiegende Verstöße gegen die Vorschriften 
dieses Gesetzes oder gegen die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen der nach dem Berufsbildungsgesetz oder der 
Handwerksordnung zuständigen Stelle mit. Die zuständige Agentur für 
Arbeit erhält eine Durchschrift dieser Mitteilung. 

§ 54 
Ausnahmebewilligungen 

(1) Ausnahmen, die die Aufsichtsbehörde nach diesem Gesetz oder den 
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen bewilligen 
kann, sind zu befristen. Die Ausnahmebewilligungen können 
1. mit einer Bedingung erlassen werden, 
2. mit einer Auflage oder mit einem Vorbehalt der nachträglichen 

Aufnahme, Änderung oder Ergänzung einer Auflage verbunden 
werden und 

3. jederzeit widerrufen werden. 

(2) Ausnahmen können nur für einzelne Beschäftigte, einzelne Betriebe 
oder einzelne Teile des Betriebs bewilligt werden. 

(3) Ist eine Ausnahme für einen Betrieb oder einen Teil des Betriebs 
bewilligt worden, so hat der Arbeitgeber eine Kopie der Bewilligung den 
Arbeitnehmern über die im Betrieb oder in der Dienststelle übliche 
Informations- und Kommunikationstechnik zur Verfügung zu stellen oder 
an geeigneter Stelle im Betrieb oder in der Dienststelle zur Einsicht 
auszulegen oder auszuhängen. 
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Dritter Titel 
Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz 

§ 55 
Bildung des Landesausschusses für Jugendarbeitsschutz 

(1) Bei der von der Landesregierung bestimmten obersten Landesbehörde 
kann ein Landesausschuss für Jugendarbeitsschutz gebildet werden. 

(2) Dem Landesausschuß gehören als Mitglieder an: 
1. je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 
2. ein Vertreter des Landesjugendrings, 
3. ein von der Bundesagentur für Arbeit benannter Vertreter und je ein 

Vertreter des Landesjugendamts, der für das Gesundheitswesen 
zuständigen obersten Landesbehörde und der für die berufsbildenden 
Schulen zuständigen obersten Landesbehörde und 

4. ein Arzt. 

(3) Die Mitglieder des Landesausschusses werden von der von der 
Landesregierung bestimmten obersten Landesbehörde berufen, die 
Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Vorschlag der auf 
Landesebene bestehenden Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften, 
der Arzt auf Vorschlag der Landesärztekammer, die übrigen Vertreter auf 
Vorschlag der in Absatz 2 Nr. 2 und 3 genannten Stellen. 

(4) Die Tätigkeit im Landesausschuß ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen 
und für Entgeltausfall ist, soweit eine Entschädigung nicht von anderer 
Seite gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, deren 
Höhe nach Landesrecht oder von der von der Landesregierung bestimmten 
obersten Landesbehörde festgesetzt wird. 

(5) Die Mitglieder können nach Anhören der an ihrer Berufung beteiligten 
Stellen aus wichtigem Grund abberufen werden. 

(6) Die Mitglieder haben Stellvertreter. Die Absätze 2 bis 5 gelten für die 
Stellvertreter entsprechend. 

(7) Der Landesausschuß wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und 
dessen Stellvertreter. Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sollen nicht 
derselben Mitgliedergruppe angehören. 

(8) Der Landesausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung. Die 
Geschäftsordnung kann die Bildung von Unterausschüssen vorsehen 
und bestimmen, daß ihnen ausnahmsweise nicht nur Mitglieder des 
Landesausschusses angehören. Absatz 4 Satz 2 gilt für die 
Unterausschüsse hinsichtlich der Entschädigung entsprechend. An den 
Sitzungen des Landesausschusses und der Unterausschüsse können 
Vertreter der beteiligten obersten Landesbehörden teilnehmen. 
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§ 56 
Bildung des Ausschusses für Jugendarbeitsschutz bei der 

Aufsichtsbehörde 

(1) Bei der Aufsichtsbehörde kann ein Ausschuss für Jugendarbeitsschutz 
gebildet werden. In Städten, in denen mehrere Aufsichtsbehörden ihren Sitz 
haben, kann ein gemeinsamer Ausschuss für Jugendarbeitsschutz gebildet 
werden. In Ländern, in denen nicht mehr als zwei Aufsichtsbehörden 
eingerichtet sind, kann der Landesausschuss für Jugendarbeitsschutz 
die Aufgaben dieses Ausschusses übernehmen. 

(2) Dem Ausschuß gehören als Mitglieder an: 
1. je sechs Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer, 
2. ein Vertreter des im Bezirk der Aufsichtsbehörde wirkenden 

Jugendrings, 
3. je ein Vertreter eines Arbeits-, Jugend- und Gesundheitsamts, 
4. ein Arzt und ein Lehrer an einer berufsbildenden Schule. 

(3) Die Mitglieder des Jugendarbeitsschutzausschusses werden von der 
Aufsichtsbehörde berufen, die Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
auf Vorschlag der im Aufsichtsbezirk bestehenden Arbeitgeberverbände
und Gewerkschaften, der Arzt auf Vorschlag der Ärztekammer, der Lehrer 
auf Vorschlag der nach Landesrecht zuständigen Behörde, die übrigen 
Vertreter auf Vorschlag der in Absatz 2 Nr. 2 und 3 genannten Stellen. § 55 
Abs. 4 bis 8 gilt mit der Maßgabe entsprechend, daß die Entschädigung 
von der Aufsichtsbehörde mit Genehmigung der von der Landesregierung 
bestimmten obersten Landesbehörde festgesetzt wird. 

§ 57                                                                                            
Aufgaben der Ausschüsse 

(1) Der Landesausschuß berät die oberste Landesbehörde in allen 
allgemeinen Angelegenheiten des Jugendarbeitsschutzes und macht 
Vorschläge für die Durchführung dieses Gesetzes. Er klärt über Inhalt und 
Ziel des Jugendarbeitsschutzes auf. 

(2) Die oberste Landesbehörde beteiligt den Landesausschuß in 
Angelegenheiten von besonderer Bedeutung, insbesondere vor Erlaß von 
Rechtsvorschriften zur Durchführung dieses Gesetzes. 

(3) Der Landesausschuß hat über seine Tätigkeit im Zusammenhang mit 
dem Bericht der Aufsichtsbehörden nach § 51 Abs. 3 zu berichten. 

(4) Der Ausschuß für Jugendarbeitsschutz bei der Aufsichtsbehörde berät 
diese in allen allgemeinen Angelegenheiten des Jugendarbeitsschutzes 
und macht dem Landesausschuß Vorschläge für die Durchführung dieses 
Gesetzes. Er klärt über Inhalt und Ziel des Jugendarbeitsschutzes auf. 
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Fünfter Abschnitt 
Straf- und Bußgeldvorschriften 

§ 58 
Bußgeld- und Strafvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. entgegen § 5 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 2 Abs. 3, ein Kind oder 
einen Jugendlichen, der der Vollzeitschulpflicht unterliegt, beschäftigt, 

2. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 oder Satz 3, jeweils auch in Verbindung 
mit § 2 Abs. 3, ein Kind über 13 Jahre oder einen Jugendlichen, der 
der Vollzeitschulpflicht unterliegt, in anderer als der zugelassenen 
Weise beschäftigt, 

3. (weggefallen) 
4. entgegen § 7 Satz 1 Nr. 2, auch in Verbindung mit einer Rechts-

verordnung nach § 26 Nr. 1, ein Kind, das der Vollzeitschulpflicht 
nicht mehr unterliegt, in anderer als der zugelassenen Weise beschäftigt, 

5. entgegen § 8 einen Jugendlichen über die zulässige Dauer der Arbeitszeit 
hinaus beschäftigt, 

6. entgegen § 9 Absatz 1 einen Jugendlichen beschäftigt oder nicht 
freistellt, 

7. entgegen § 10 Abs. 1 einen Jugendlichen für die Teilnahme an 
Prüfungen oder Ausbildungsmaßnahmen oder an dem Arbeitstag, 
der der schriftlichen Abschlußprüfung unmittelbar vorangeht, 
nicht freistellt, 

8. entgegen § 11 Abs. 1 oder 2 Ruhepausen nicht, nicht mit der 
vorgeschriebenen Mindestdauer oder nicht in der vorgeschrieben-
en zeitlichen Lage gewährt, 

9. entgegen § 12 einen Jugendlichen über die zulässige Schichtzeit 
hinaus beschäftigt, 

10. entgegen § 13 die Mindestfreizeit nicht gewährt, 
11. entgegen § 14 Abs. 1 einen Jugendlichen außerhalb der Zeit von 

6 bis 20 Uhr oder entgegen § 14 Abs. 7 Satz 3 vor Ablauf der 
Mindestfreizeit beschäftigt, 

12. entgegen § 15 einen Jugendlichen an mehr als fünf Tagen in der 
Woche beschäftigt, 

13. entgegen § 16 Abs. 1 einen Jugendlichen an Samstagen beschäftigt 
oder entgegen § 16 Abs. 3 Satz 1 den Jugendlichen nicht freistellt, 
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14. entgegen § 17 Abs. 1 einen Jugendlichen an Sonntagen beschäftigt 
oder entgegen § 17 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 oder Abs. 3 Satz 1 den 
Jugendlichen nicht freistellt, 

15. entgegen § 18 Abs. 1 einen Jugendlichen am 24. oder 31. Dezember 
nach 14 Uhr oder an gesetzlichen Feiertagen beschäftigt oder 
entgegen § 18 Abs. 3 nicht freistellt, 

16. entgegen § 19 Abs. 1, auch in Verbindung mit Abs. 2 Satz 1 oder 2, 
oder entgegen § 19 Abs. 3 Satz 2 oder Abs. 4 Satz 2 Urlaub nicht oder 
nicht mit der vorgeschriebenen Dauer gewährt, 

17. entgegen § 21 Abs. 2 die geleistete Mehrarbeit durch Verkürzung der 
Arbeitszeit nicht ausgleicht, 

18. entgegen § 22 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 26 Nr. 1, einen Jugendlichen mit den dort genannten Arbeiten 
beschäftigt, 

19. entgegen § 23 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 26 Nr. 1, einen Jugendlichen mit Arbeiten mit Lohnanreiz, in 
einer Arbeitsgruppe mit Erwachsenen, deren Entgelt vom Ergebnis 
ihrer Arbeit abhängt, oder mit tempoabhängigen Arbeiten beschäf-
tigt, 

20. entgegen § 24 Abs. 1, auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 26 Nr. 1, einen Jugendlichen mit Arbeiten unter Tage 
beschäftigt, 

21. entgegen § 31 Abs. 2 Satz 2 einem Jugendlichen ein dort genanntes 
Getränk, Tabakwaren oder ein dort genanntes Erzeugnis gibt, 

22. entgegen § 32 Abs. 1 einen Jugendlichen ohne ärztliche Bescheini-
gung über die Erstuntersuchung beschäftigt, 

23. entgegen § 33 Abs. 3 einen Jugendlichen ohne ärztliche Bescheini-
gung über die erste Nachuntersuchung weiterbeschäftigt, 

24. entgegen § 36 einen Jugendlichen ohne Vorlage der erforderlichen 
ärztlichen Bescheinigungen beschäftigt, 

25. entgegen § 40 Abs. 1 einen Jugendlichen mit Arbeiten beschäftigt, 
durch deren Ausführung der Arzt nach der von ihm erteilten Beschei-
nigung die Gesundheit oder die Entwicklung des Jugendlichen für 
gefährdet hält, 

26. einer Rechtsverordnung nach 
a) § 26 Nr. 2 oder 
b) § 28 Abs. 2 
zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist, 

27. einer vollziehbaren Anordnung der Aufsichtsbehörde nach § 6 
Abs. 3, § 27 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 2, § 28 Abs. 3 oder § 30 Abs. 2 
zuwiderhandelt, 
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28. einer vollziehbaren Auflage der Aufsichtsbehörde nach § 6 Abs. 1, 
§ 14 Abs. 7, § 27 Abs. 3 oder § 40 Abs. 2, jeweils in Verbindung mit 
§ 54 Abs. 1, zuwiderhandelt, 

29. einer vollziehbaren Anordnung oder Auflage der Aufsichtsbehörde auf 
Grund einer Rechtsverordnung nach § 26 Nr. 2 oder § 28 Abs. 2 
zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten 
Tatbestand auf die Bußgeldvorschrift verweist. 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 25 
Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 einen Jugendlichen beschäftigt, 
beaufsichtigt, anweist oder ausbildet, obwohl ihm dies verboten ist, oder 
einen anderen, dem dies verboten ist, mit der Beaufsichtigung, Anweisung 
oder Ausbildung eines Jugendlichen beauftragt. 

(3) Absatz 1 Nr. 4, 6 bis 29 und Absatz 2 gelten auch für die Beschäftigung 
von Kindern (§ 2 Abs. 1) oder Jugendlichen, die der Vollzeitschulpflicht 
unterliegen (§ 2 Abs. 3), nach § 5 Abs. 2 Absatz 1 Nr. 6 bis 29 und 
Absatz 2 gelten auch für die Beschäftigung von Kindern, die der 
Vollzeitschulpflicht nicht mehr unterliegen, nach § 7. 

(4) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu dreißig-
tausend Euro geahndet werden. 

(5) Wer vorsätzlich eine in Absatz 1, 2 oder 3 bezeichnete Handlung begeht 
und dadurch ein Kind, einen Jugendlichen oder im Fall des Absatzes 1 
Nr. 6 eine Person, die noch nicht 21 Jahre alt ist, in ihrer Gesundheit oder 
Arbeitskraft gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 
Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer eine in Absatz 1, 2 oder 3 
bezeichnete Handlung beharrlich wiederholt. 

(6) Wer in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1 die Gefahr fahrlässig verursacht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 
einhundertachtzig Tagessätzen bestraft. 

§ 59 
Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder 
fahrlässig 

1. entgegen § 6 Abs. 4 Satz 2 ein Kind vor Erhalt des Bewilligungs-
bescheids beschäftigt, 

2. entgegen § 11 Abs. 3 den Aufenthalt in Arbeitsräumen gestattet, 
2a. entgegen § 20 Absatz 2 Satz 1 eine Aufzeichnung nicht oder nicht 

richtig führt, 
2b. entgegen § 20 Absatz 2 Satz 3 eine Aufzeichnung nicht oder nicht 

mindestens zwö  lf Monate aufbewahrt, 
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3. entgegen § 29 einen Jugendlichen über Gefahren nicht, nicht richtig 
oder nicht rechtzeitig unterweist,

4. entgegen § 33 Abs.  2 Satz 1 einen Jugendlichen nicht oder nicht 
rechtzeitig zur Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung auffordert,

5. entgegen  § 41 die ärztliche Bescheinigung nicht aufbewahrt, vorlegt,
einsendet oder aushändigt,

6. entgegen § 43 Satz 1 einen  Jugendlichen für ärztliche Untersuchungen 
nicht freistellt,

7. entgegen  §  47  eine  Kopie  des  Gesetzes  oder  die  Anschrift  der 
zuständigen  Aufsichtsbehörde  nicht,  nicht  richtig  oder  nicht 
vollständig  zur  Verfügung  stellt  und  nicht,  nicht  richtig  oder  nicht 
vollständig  auslegt  und  nicht,  nicht  richtig  oder  nicht vollständig  
aushängt,

8.  entgegen  §  48  eine  Information  nicht,  nicht  richtig  oder  nicht 
vollständig zur Verfügung stellt und nicht, nicht richtig oder  nicht 
vollständig auslegt und nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
aushängt,

9. entgegen § 49 ein Verzeichnis nicht oder nicht in der vorgeschriebenen 
Weise führt,

10. entgegen  §  50  Abs.  1  Angaben  nicht,  nicht  richtig  oder  nicht 
vollständig macht oder Verzeichnisse  oder Unterlagen nicht vorlegt 
oder  einsendet  oder  entgegen  §  50  Abs.  2  Verzeichnisse  oder 
Unterlagen nicht oder nicht vorschriftsmäßig aufbewahrt,

11. entgegen  §  51  Abs.  2  Satz  2  das  Betreten  oder  Besichtigen  der 
Arbeitsstätten nicht gestattet,

12. entgegen  §  54  Abs.  3  eine  Kopie  nicht,  nicht  richtig  oder  nicht 
vollständig  zur  Verfügung  stellt  und  nicht,  nicht  richtig  oder  nicht 
vollständig  auslegt  und  nicht,  nicht  richtig  oder  nicht  vollständig 
aushängt.

(2) Absatz 1 Nr. 2 bis 6 gilt auch für die Beschäftigung von Kindern (§ 2
Abs. 1 und 3) nach § 5 Abs. 2  Satz 1.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu  fünftausend
Euro geahndet werden.

  § 60
Verwaltungsvorschriften

für die Verfolgung und  Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Der  Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung kann mit Zustimmung
des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften für die Verfolgung
und  Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach §§ 58 und 59 durch die
Verwaltungsbehörde (§ 35 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) und
über die Erteilung einer Verwarnung (§§ 56, 58 Abs. 2 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten) wegen einer Ordnungswidrigkeit nach §§ 58 und
59 erlassen.  77
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Sechster Abschnitt 
Schlußvorschriften 

§ 61 
Beschäftigung von Jugendlichen auf Kauffahrteischiffen 

Für die Beschäftigung von Jugendlichen als Besatzungsmitglieder auf 
Kauffahrteischiffen im Sinne des § 3 des Seearbeitsgesetzes gilt an-
stelle dieses Gesetzes das Seearbeitsgesetz. 

§ 62 
Beschäftigung im Vollzug einer Freiheitsentziehung 

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für die Beschäftigung Jugend 
licher (§ 2 Abs. 2) im Vollzug einer gerichtlich angeordneten Freiheitsent 
ziehung entsprechend, soweit es sich nicht nur um gelegentliche, gering 
fügige Hilfeleistungen handelt und soweit in den Absätzen 2 bis 4 nichts 
anderes bestimmt ist. 

(2) Im Vollzug einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung finden 
§ 19, §§ 47 bis 50 keine Anwendung. 

(3) Die §§ 13, 14, 15, 16, 17 und 18 Abs. 1 und 2 gelten im Vollzug einer 
gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung nicht für die Beschäftigung 
jugendlicher Anstaltsinsassen mit der Zubereitung und Ausgabe der 
Anstaltsverpflegung. 

(4) § 18 Abs. 1 und 2 gilt nicht für die Beschäftigung jugendlicher Anstalts 
insassen in landwirtschaftlichen Betrieben der Vollzugsanstalten mit 
Arbeiten, die auch an Sonn- und Feiertagen naturnotwendig vorgenom 
men werden müssen. 

§§ 63 bis 70 
(Änderungsvorschriften) 

§ 71 
(aufgehoben) 
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§ 72 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Mai 1976 in Kraft. 

(2) (Aufhebungsvorschrift) 

(3) Die auf Grund des § 37 Abs. 2 und des § 53 des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes vom 9. August 1960, des § 20 Abs. 1 des Jugendschutzgeset-
zes vom 30. April 1938 und des § 120e der Gewerbeordnung erlassenen 
Vorschriften bleiben unberührt. Sie können, soweit sie den Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes betreffen, durch Rechtsverordnungen auf Grund des 
§ 26 oder des § 46 geändert oder aufgehoben werden. 

(4) Vorschriften in Rechtsverordnungen, die durch § 69 dieses Gesetzes 
geändert werden, können vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
im Rahmen der bestehenden Ermächtigungen geändert oder aufgehoben 
werden. 

(5) Verweisungen auf Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 
9. August 1960 gelten als Verweisungen auf die entsprechenden Vor-
schriften dieses Gesetzes oder der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen. 
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Gesetz
zum Schutz von Müttern bei der Arbeit,  

in der Ausbildung und im Studium
(Mutterschutzgesetz – MuSchG)*

Vom 23. Mai 2017
(BGBl. I S. 1228)

zuletzt geändert durch Art. 13 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025
(BGBl. 2025 I Nr. 371)
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§ 2 Begriffsbestimmungen
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Gesundheitsschutz
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Arbeitszeitlicher Gesundheitsschutz

§ 3 Schutzfristen vor und nach der Entbindung
§ 4 Verbot der Mehrarbeit; Ruhezeit
§ 5 Verbot der Nachtarbeit
§ 6 Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit
§ 7 Freistellung für Untersuchungen und zum Stillen
§ 8 Beschränkung von Heimarbeit

* Art. 1 des Gesetzes** vom 23.05.2017 (BGBl. I S. 1228), in Kraft gem. Art. 10 Abs. 1 des Gesetzes vom 
23.05.2017 (BGBl. I S. 1228) mit Wirkung vom 01.01.2018.

 **  Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über 
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geändert worden ist.
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Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Anwendungsbereich, Ziel des Mutterschutzes

(1) Dieses Gesetz schützt die Gesundheit der Frau und ihres Kindes 
am Arbeits-, Ausbildungs- und Studienplatz während der Schwanger-
schaft, nach der Entbindung und in der Stillzeit. Das Gesetz ermöglicht 
es der Frau, ihre Beschäftigung oder sonstige Tätigkeit in dieser Zeit 
ohne Gefährdung ihrer Gesundheit oder der ihres Kindes fortzusetzen 
und wirkt Benachteiligungen während der Schwangerschaft, nach der 
Entbindung und in der Stillzeit entgegen. Regelungen in anderen Arbeits-
schutzgesetzen bleiben unberührt.

(2) Dieses Gesetz gilt für Frauen in einer Beschäftigung im Sinne von 
§ 7 Absatz 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch. Unabhängig davon, 
ob ein solches Beschäftigungsverhältnis vorliegt, gilt dieses Gesetz auch 
für

1. Frauen in betrieblicher Berufsbildung und Praktikantinnen im Sinne 
von § 26 des Berufsbildungsgesetzes,

2. Frauen mit Behinderung, die in einer Werkstatt für behinderte Men-
schen beschäftigt sind,

3. Frauen, die als Entwicklungshelferinnen im Sinne des Entwicklungs-
helfer-Gesetzes tätig sind, jedoch mit der Maßgabe, dass die §§ 18 
bis 22 auf sie nicht anzuwenden sind,

4. Frauen, die als Freiwillige im Sinne des Jugendfreiwilligendienste-
gesetzes oder des Bundesfreiwilligendienstgesetzes tätig sind,

5. Frauen, die als Mitglieder einer geistlichen Genossenschaft, Dia-
konissen oder Angehörige einer ähnlichen Gemeinschaft auf einer 
Planstelle oder aufgrund eines Gestellungsvertrages für diese tätig 
werden, auch während der Zeit ihrer dortigen außerschulischen Aus-
bildung,

6. Frauen, die in Heimarbeit beschäftigt sind, und ihnen Gleichgestellte 
im Sinne von § 1 Absatz 1 und 2 des Heimarbeitsgesetzes, soweit 
sie am Stück mitarbeiten, jedoch mit der Maßgabe, dass die §§ 10 
und 14 auf sie nicht anzuwenden sind und § 9 Absatz 1 bis 5 auf sie 
entsprechend anzuwenden ist,

7. Frauen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als 
arbeitnehmerähnliche Person anzusehen sind, jedoch mit der Maß-
gabe, dass die §§ 18, 19 Absatz 2 und § 20 auf sie nicht anzuwenden 
sind, und

8. Schülerinnen und Studentinnen, soweit die Ausbildungsstelle Ort, 
Zeit und Ablauf der Ausbildungsveranstaltung verpflichtend vorgibt 
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oder die ein im Rahmen der schulischen oder hochschulischen Aus-
bildung verpflichtend vorgegebenes Praktikum ableisten, jedoch mit 
der Maßgabe, dass die §§ 17 bis 24 auf sie nicht anzuwenden sind.

(3) Das Gesetz gilt nicht für Beamtinnen und Richterinnen. Das Gesetz 
gilt ebenso nicht für Soldatinnen, auch soweit die Voraussetzungen des 
Absatzes 2 erfüllt sind, es sei denn, sie werden aufgrund dienstlicher 
Anordnung oder Gestattung außerhalb des Geschäftsbereiches des 
Bundesministeriums der Verteidigung tätig.

(4) Dieses Gesetz gilt für jede Person, die schwanger ist, ein Kind gebo-
ren hat oder stillt. Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

(1) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes ist die natürliche oder juris-
tische Person oder die rechtsfähige Personengesellschaft, die Personen 
nach § 1 Absatz 2 Satz 1 beschäftigt. Dem Arbeitgeber stehen gleich:

1. die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Personen-
gesellschaft, die Frauen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 
ausbildet oder für die Praktikantinnen im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 tätig sind,

2. der Träger der Werkstatt für behinderte Menschen im Fall von §  1 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 2,

3. der Träger des Entwicklungsdienstes im Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 3,

4. die Einrichtung, in der der Freiwilligendienst nach dem Jugendfreiwil-
ligendienstegesetz oder nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz im 
Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 geleistet wird,

5. die geistliche Genossenschaft und ähnliche Gemeinschaft im Fall von 
§ 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 5,

6. der Auftraggeber und der Zwischenmeister von Frauen im Fall von § 1 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 6,

7. die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Personen-
gesellschaft, für die Frauen im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Num-
mer 7 tätig sind, und

8. die natürliche oder juristische Person oder die rechtsfähige Personen-
gesellschaft, mit der das Ausbildungs- oder Praktikumsverhältnis im 
Fall von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 besteht (Ausbildungsstelle).

(2) Eine Beschäftigung im Sinne der nachfolgenden Vorschriften erfasst 
jede Form der Betätigung, die eine Frau im Rahmen eines Beschäfti-
gungsverhältnisses nach § 1 Absatz 2 Satz 1 oder die eine Frau im Sinne 
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von § 1 Absatz 2 Satz 2 im Rahmen ihres Rechtsverhältnisses zu ihrem 
Arbeitgeber nach § 2 Absatz 1 Satz 2 ausübt.

(3) Ein Beschäftigungsverbot im Sinne dieses Gesetzes ist nur ein 
Beschäftigungsverbot nach den §§ 3 bis 6, 10 Absatz 3, § 13 Absatz 1 
Nummer 3 und § 16. Für eine in Heimarbeit beschäftigte Frau und eine ihr 
Gleichgestellte tritt an die Stelle des Beschäftigungsverbots das Verbot 
der Ausgabe von Heimarbeit nach den §§ 3, 8, 13 Absatz 2 und § 16. Für 
eine Frau, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als arbeit-
nehmerähnliche Person anzusehen ist, tritt an die Stelle des Beschäfti-
gungsverbots nach Satz 1 die Befreiung von der vertraglich vereinbarten 
Leistungspflicht; die Frau kann sich jedoch gegenüber der dem Arbeit-
geber gleichgestellten Person oder Gesellschaft im Sinne von Absatz 1 
Satz 2 Nummer 7 dazu bereit erklären, die vertraglich vereinbarte Leis-
tung zu erbringen.

(4) Alleinarbeit im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn der Arbeitge-
ber eine Frau an einem Arbeitsplatz in seinem räumlichen Verantwor-
tungsbereich beschäftigt, ohne dass gewährleistet ist, dass sie jederzeit 
den Arbeitsplatz verlassen oder Hilfe erreichen kann.

(5) Arbeitsentgelt im Sinne dieses Gesetzes ist das Arbeitsentgelt, das 
nach § 14 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit einer 
aufgrund des § 17 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch erlassenen Ver-
ordnung bestimmt wird. Für Frauen im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 gilt 
als Arbeitsentgelt ihre jeweilige Vergütung.

(6) Eine Entbindung ist eine Lebend- oder eine Totgeburt. Die Regelun-
gen zur Entbindung finden im Falle einer Fehlgeburt ab der 13. Schwan-
gerschaftswoche entsprechende Anwendung, soweit nicht in diesem 
oder einem anderen Gesetz Abweichendes geregelt ist.

Abschnitt 2 
Gesundheitsschutz

Unterabschnitt 1 
Arbeitszeitlicher Gesundheitsschutz

§ 3
Schutzfristen vor und nach der Entbindung

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau in den letzten sechs 
Wochen vor der Entbindung nicht beschäftigen (Schutzfrist vor der Ent-
bindung), soweit sie sich nicht zur Arbeitsleistung ausdrücklich bereit 
erklärt. Sie kann die Erklärung nach Satz 1 jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. Für die Berechnung der Schutzfrist vor der Entbin-
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dung ist der voraussichtliche Tag der Entbindung maßgeblich, wie er 
sich aus dem ärztlichen Zeugnis oder dem Zeugnis einer Hebamme oder 
eines Entbindungspflegers ergibt. Entbindet eine Frau nicht am voraus-
sichtlichen Tag, verkürzt oder verlängert sich die Schutzfrist vor der Ent-
bindung entsprechend.

(2) Der Arbeitgeber darf eine Frau bis zum Ablauf von acht Wochen nach 
der Entbindung nicht beschäftigen (Schutzfrist nach der Entbindung). Die 
Schutzfrist nach der Entbindung verlängert sich auf zwölf Wochen

1. bei Frühgeburten,
2.  bei Mehrlingsgeburten und,
3. wenn vor Ablauf von acht Wochen nach der Entbindung bei dem Kind 

eine Behinderung im Sinne von §  2 Absatz  1 Satz  1 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch ärztlich festgestellt wird.

Bei vorzeitiger Entbindung verlängert sich die Schutzfrist nach der Ent-
bindung nach Satz 1 oder nach Satz 2 um den Zeitraum der Verkürzung 
der Schutzfrist vor der Entbindung nach Absatz 1 Satz 4. Nach Satz 2 
Nummer 3 verlängert sich die Schutzfrist nach der Entbindung nur, wenn 
die Frau dies beantragt. Satz 2 gilt nicht bei einer Totgeburt.

(3) Die Ausbildungsstelle darf eine Frau im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 8 bereits in der Schutzfrist nach der Entbindung im Rahmen der 
schulischen oder hochschulischen Ausbildung tätig werden lassen, wenn 
die Frau dies ausdrücklich gegenüber ihrer Ausbildungsstelle verlangt. 
Die Frau kann ihre Erklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen.

(4) Der Arbeitgeber darf eine Frau nach dem Tod ihres Kindes bereits 
nach Ablauf der ersten zwei Wochen nach der Entbindung beschäftigen, 
wenn

1.  die Frau dies ausdrücklich verlangt und
2.  nach ärztlichem Zeugnis nichts dagegen spricht.

Sie kann ihre Erklärung nach Satz 1 Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen.

(5) Bei einer Fehlgeburt darf der Arbeitgeber eine Frau nicht beschäfti-
gen, soweit sie sich nicht zur Arbeitsleistung ausdrücklich bereit erklärt,

1. bis zum Ablauf von zwei Wochen bei einer Fehlgeburt ab der 
13. Schwangerschaftswoche oder

2. bis zum Ablauf von sechs Wochen bei einer Fehlgeburt ab der 
17. Schwangerschaftswoche oder

3. bis zum Ablauf von acht Wochen bei einer Fehlgeburt ab der 
20. Schwangerschaftswoche.

Sie kann ihre Erklärung nach Satz 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht.
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§ 4
Verbot der Mehrarbeit; Ruhezeit

(1)  Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau, die 18 
Jahre oder älter ist, nicht mit einer Arbeit beschäftigen, die die Frau über 
achteinhalb Stunden täglich oder über 90 Stunden in der Doppelwoche 
hinaus zu leisten hat. Eine schwangere oder stillende Frau unter 18 Jah-
ren darf der Arbeitgeber nicht mit einer Arbeit beschäftigen, die die Frau 
über acht Stunden täglich oder über 80 Stunden in der Doppelwoche 
hinaus zu leisten hat. In die Doppelwoche werden die Sonntage einge-
rechnet. Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nicht 
in einem Umfang beschäftigen, der die vertraglich vereinbarte wöchent-
liche Arbeitszeit im Durchschnitt des Monats übersteigt. Bei mehreren 
Arbeitgebern sind die Arbeitszeiten zusammenzurechnen.

(2) Der Arbeitgeber muss der schwangeren oder stillenden Frau nach 
Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von 
mindestens elf Stunden gewähren.

§ 5
Verbot der Nachtarbeit

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nicht zwi-
schen 20 Uhr und 6 Uhr beschäftigen. Er darf sie bis 22 Uhr beschäfti-
gen, wenn die Voraussetzungen des § 28 erfüllt sind.

(2) Die Ausbildungsstelle darf eine schwangere oder stillende Frau im 
Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht zwischen 20 Uhr und 6 
Uhr im Rahmen der schulischen oder hochschulischen Ausbildung tätig 
werden lassen. Die Ausbildungsstelle darf sie an Ausbildungsveranstal-
tungen bis 22 Uhr teilnehmen lassen, wenn

1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,
2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu dieser Zeit erforderlich ist 

und
3. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere 

Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz  2 
Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

§ 6
Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nicht an 
Sonn- und Feiertagen beschäftigen. Er darf sie an Sonn- und Feiertagen 
nur dann beschäftigen, wenn
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1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,
2. eine Ausnahme vom allgemeinen Verbot der Arbeit an Sonn- und Fei-

ertagen nach § 10 des Arbeitszeitgesetzes zugelassen ist,

3. der Frau in jeder Woche im Anschluss an eine ununterbrochene 
Nachtruhezeit von mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag gewährt 
wird und

4. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere 
Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz  2 
Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

(2) Die Ausbildungsstelle darf eine schwangere oder stillende Frau im 
Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 8 nicht an Sonn- und Feiertagen 
im Rahmen der schulischen oder hochschulischen Ausbildung tätig wer-
den lassen. Die Ausbildungsstelle darf sie an Ausbildungsveranstaltun-
gen an Sonn- und Feiertagen teilnehmen lassen, wenn

1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,
2. die Teilnahme zu Ausbildungszwecken zu dieser Zeit erforderlich ist,
3. der Frau in jeder Woche im Anschluss an eine ununterbrochene 

Nachtruhezeit von mindestens elf Stunden ein Ersatzruhetag gewährt 
wird und

4. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere 
Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz  2 
Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

§ 7
Freistellung für Untersuchungen und zum Stillen

(1) Der Arbeitgeber hat eine Frau für die Zeit freizustellen, die zur Durch-
führung der Untersuchungen im Rahmen der Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung bei Schwangerschaft und Mutterschaft erforderlich 
sind. Entsprechendes gilt zugunsten einer Frau, die nicht in der gesetzli-
chen Krankenversicherung versichert ist.

(2) Der Arbeitgeber hat eine stillende Frau auf ihr Verlangen während 
der ersten zwölf Monate nach der Entbindung für die zum Stillen erfor-
derliche Zeit freizustellen, mindestens aber zweimal täglich für eine halbe 
Stunde oder einmal täglich für eine Stunde. Bei einer zusammenhängen-
den Arbeitszeit von mehr als acht Stunden soll auf Verlangen der Frau 
zweimal eine Stillzeit von mindestens 45 Minuten oder, wenn in der Nähe 
der Arbeitsstätte keine Stillgelegenheit vorhanden ist, einmal eine Still-
zeit von mindestens 90 Minuten gewährt werden. Die Arbeitszeit gilt als 
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zusammenhängend, wenn sie nicht durch eine Ruhepause von mehr als 
zwei Stunden unterbrochen wird.

§ 8 
Beschränkung von Heimarbeit

(1) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf Heimarbeit an eine 
schwangere in Heimarbeit beschäftigte Frau oder an eine ihr Gleichge-
stellte nur in solchem Umfang und mit solchen Fertigungsfristen aus-
geben, dass die Arbeit werktags während einer achtstündigen Tagesar-
beitszeit ausgeführt werden kann.

(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf Heimarbeit an eine stil-
lende in Heimarbeit beschäftigte Frau oder an eine ihr Gleichgestellte nur 
in solchem Umfang und mit solchen Fertigungsfristen ausgeben, dass 
die Arbeit werktags während einer siebenstündigen Tagesarbeitszeit 
ausgeführt werden kann.

Unterabschnitt 2 
Betrieblicher Gesundheitsschutz

§ 9
Gestaltung der Arbeitsbedingungen; unverantwortbare Gefährdung
(1) Der Arbeitgeber hat bei der Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
einer schwangeren oder stillenden Frau alle aufgrund der Gefährdungs-
beurteilung nach § 10 erforderlichen Maßnahmen für den Schutz ihrer 
physischen und psychischen Gesundheit sowie der ihres Kindes zu tref-
fen. Er hat die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erfor-
derlichenfalls den sich ändernden Gegebenheiten anzupassen. Soweit 
es nach den Vorschriften dieses Gesetzes verantwortbar ist, ist der Frau 
auch während der Schwangerschaft, nach der Entbindung und in der 
Stillzeit die Fortführung ihrer Tätigkeiten zu ermöglichen. Nachteile auf-
grund der Schwangerschaft, der Entbindung oder der Stillzeit sollen ver-
mieden oder ausgeglichen werden.

(2) Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass 
Gefährdungen einer schwangeren oder stillenden Frau oder ihres Kin-
des möglichst vermieden werden und eine unverantwortbare Gefähr-
dung ausgeschlossen wird. Eine Gefährdung ist unverantwortbar, wenn 
die Eintrittswahrscheinlichkeit einer Gesundheitsbeeinträchtigung ange-
sichts der zu erwartenden Schwere des möglichen Gesundheitsscha-
dens nicht hinnehmbar ist. Eine unverantwortbare Gefährdung gilt als 
ausgeschlossen, wenn der Arbeitgeber alle Vorgaben einhält, die aller 
Wahrscheinlichkeit nach dazu führen, dass die Gesundheit einer schwan-
geren oder stillenden Frau oder ihres Kindes nicht beeinträchtigt wird.
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(3) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die schwangere oder stil-
lende Frau ihre Tätigkeit am Arbeitsplatz, soweit es für sie erforderlich ist, 
kurz unterbrechen kann. Er hat darüber hinaus sicherzustellen, dass sich 
die schwangere oder stillende Frau während der Pausen und Arbeitsun-
terbrechungen unter geeigneten Bedingungen hinlegen, hinsetzen und 
ausruhen kann.

(4) Alle Maßnahmen des Arbeitgebers nach diesem Unterabschnitt 
sowie die Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 10 müssen dem 
Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und der Hygiene sowie den sons-
tigen gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen. Der 
Arbeitgeber hat bei seinen Maßnahmen die vom Ausschuss für Mutter-
schutz ermittelten und nach §  30 Absatz  4 im Gemeinsamen Ministe-
rialblatt veröffentlichten Regeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen; 
bei Einhaltung dieser Regeln und bei Beachtung dieser Erkenntnisse ist 
davon auszugehen, dass die in diesem Gesetz gestellten Anforderungen 
erfüllt sind.

(5) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und fachkundige Personen 
schriftlich damit beauftragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem 
Unterabschnitt in eigener Verantwortung wahrzunehmen.

(6) Kosten für Maßnahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber 
nicht den Personen auferlegen, die bei ihm beschäftigt sind. Die Kosten 
für Zeugnisse und Bescheinigungen, die die schwangere Frau, die Frau 
nach der Entbindung oder die stillende Frau auf Verlangen des Arbeitge-
bers vorzulegen hat, trägt der Arbeitgeber.

§ 10
Beurteilung der Arbeitsbedingungen; Schutzmaßnahmen

(1) Im Rahmen der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des 
Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber für jede Tätigkeit

1. die Gefährdungen nach Art, Ausmaß und Dauer zu beurteilen, denen 
eine schwangere oder stillende Frau oder ihr Kind ausgesetzt ist oder 
sein kann, und

2. unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Beurteilung der Gefähr-
dung nach Nummer 1 zu ermitteln, ob für eine schwangere oder stil-
lende Frau oder ihr Kind voraussichtlich
a) keine Schutzmaßnahmen erforderlich sein werden,
b) eine Umgestaltung der Arbeitsbedingungen nach § 13 Absatz 1 

Nummer 1 erforderlich sein wird oder
c) eine Fortführung der Tätigkeit der Frau an diesem Arbeitsplatz 

nicht möglich sein wird.
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Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeits-
platzes oder einer Tätigkeit ausreichend.

(2) Sobald eine Frau dem Arbeitgeber mitgeteilt hat, dass sie schwan-
ger ist oder stillt, hat der Arbeitgeber unverzüglich die nach Maßgabe der 
Gefährdungsbeurteilung nach Absatz  1 erforderlichen Schutzmaßnah-
men festzulegen. Zusätzlich hat der Arbeitgeber der Frau ein Gespräch 
über weitere Anpassungen ihrer Arbeitsbedingungen anzubieten.

(3) Der Arbeitgeber darf eine schwangere oder stillende Frau nur die-
jenigen Tätigkeiten ausüben lassen, für die er die erforderlichen Schutz-
maßnahmen nach Absatz 2 Satz 1 getroffen hat.

§ 11
Unzulässige Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen für schwangere 

Frauen
(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten aus-
üben lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen 
sie in einem Maß Gefahrstoffen ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies 
für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. Eine 
unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz  1 liegt insbesondere 
vor, wenn die schwangere Frau Tätigkeiten ausübt oder Arbeitsbedin-
gungen ausgesetzt ist, bei denen sie folgenden Gefahrstoffen ausgesetzt 
ist oder sein kann:

1. Gefahrstoffen, die nach den Kriterien des Anhangs I zur Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpa-
ckung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der 
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1) zu 
bewerten sind
a) als reproduktionstoxisch nach der Kategorie 1A, 1B oder 2 oder 

nach der Zusatzkategorie für Wirkungen auf oder über die Lakta-
tion,

b) als keimzellmutagen nach der Kategorie 1A oder 1B,
c) als karzinogen nach der Kategorie 1A oder 1B,
d) als spezifisch zielorgantoxisch nach einmaliger Exposition nach 

der Kategorie 1 oder
e) als akut toxisch nach der Kategorie 1, 2 oder 3,

2. Blei und Bleiderivaten, soweit die Gefahr besteht, dass diese Stoffe 
vom menschlichen Körper aufgenommen werden, oder
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3. Gefahrstoffen, die als Stoffe ausgewiesen sind, die auch bei Einhal-
tung der arbeitsplatzbezogenen Vorgaben möglicherweise zu einer 
Fruchtschädigung führen können.

Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 oder 2 gilt insbe-
sondere als ausgeschlossen,

1. wenn
a) für den jeweiligen Gefahrstoff die arbeitsplatzbezogenen Vorga-

ben eingehalten werden und es sich um einen Gefahrstoff han-
delt, der als Stoff ausgewiesen ist, der bei Einhaltung der arbeits-
platzbezogenen Vorgaben hinsichtlich einer Fruchtschädigung als 
sicher bewertet wird, oder

b) der Gefahrstoff nicht in der Lage ist, die Plazentaschranke zu 
überwinden, oder aus anderen Gründen ausgeschlossen ist, dass 
eine Fruchtschädigung eintritt, und

2. wenn der Gefahrstoff nach den Kriterien des Anhangs I zur Verord-
nung (EG) Nr. 1272/2008 nicht als reproduktionstoxisch nach der 
Zusatzkategorie für Wirkungen auf oder über die Laktation zu bewer-
ten ist.

Die vom Ausschuss für Mutterschutz ermittelten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse sind zu beachten.

(2) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten aus-
üben lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen 
sie in einem Maß mit Biostoffen der Risikogruppe 2, 3 oder 4 im Sinne 
von § 3 Absatz 1 der Biostoffverordnung in Kontakt kommt oder kommen 
kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefähr-
dung darstellt. Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 
liegt insbesondere vor, wenn die schwangere Frau Tätigkeiten ausübt 
oder Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist, bei denen sie mit folgenden 
Biostoffen in Kontakt kommt oder kommen kann:

1. mit Biostoffen, die in die Risikogruppe 4 im Sinne von § 3 Absatz 1 der 
Biostoffverordnung einzustufen sind, oder

2. mit Rötelnvirus oder mit Toxoplasma.

Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn der Kontakt mit Biostoffen im Sinne 
von Satz 1 oder 2 therapeutische Maßnahmen erforderlich macht oder 
machen kann, die selbst eine unverantwortbare Gefährdung darstellen. 
Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 oder 2 gilt ins-
besondere als ausgeschlossen, wenn die schwangere Frau über einen 
ausreichenden Immunschutz verfügt.

(3) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten aus-
üben lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen 
sie physikalischen Einwirkungen in einem Maß ausgesetzt ist oder sein 
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kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefähr-
dung darstellt. Als physikalische Einwirkungen im Sinne von Satz 1 sind 
insbesondere zu berücksichtigen:

1. ionisierende und nicht ionisierende Strahlungen,
2. Erschütterungen, Vibrationen und Lärm sowie
3. Hitze, Kälte und Nässe.

(4) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten ausüben 
lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie einer 
belastenden Arbeitsumgebung in einem Maß ausgesetzt ist oder sein 
kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefähr-
dung darstellt. Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau insbesondere 
keine Tätigkeiten ausüben lassen

1. in Räumen mit einem Überdruck im Sinne von § 2 der Druckluftver-
ordnung,

2. in Räumen mit sauerstoffreduzierter Atmosphäre oder
3. im Bergbau unter Tage.

(5) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau keine Tätigkeiten aus-
üben lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen 
sie körperlichen Belastungen oder mechanischen Einwirkungen in einem 
Maß ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für sie oder für ihr Kind 
eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. Der Arbeitgeber darf eine 
schwangere Frau insbesondere keine Tätigkeiten ausüben lassen, bei 
denen

1. sie ohne mechanische Hilfsmittel regelmäßig Lasten von mehr als 
5 Kilogramm Gewicht oder gelegentlich Lasten von mehr als 10 Kilo-
gramm Gewicht von Hand heben, halten, bewegen oder befördern 
muss,

2. sie mit mechanischen Hilfsmitteln Lasten von Hand heben, halten, 
bewegen oder befördern muss und dabei ihre körperliche Beanspru-
chung der von Arbeiten nach Nummer 1 entspricht,

3. sie nach Ablauf des fünften Monats der Schwangerschaft überwie-
gend bewegungsarm ständig stehen muss und wenn diese Tätigkeit 
täglich vier Stunden überschreitet,

4. sie sich häufig erheblich strecken, beugen, dauernd hocken, sich 
gebückt halten oder sonstige Zwangshaltungen einnehmen muss,

5. sie auf Beförderungsmitteln eingesetzt wird, wenn dies für sie oder für 
ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt,

6. Unfälle, insbesondere durch Ausgleiten, Fallen oder Stürzen, oder 
Tätlichkeiten zu befürchten sind, die für sie oder für ihr Kind eine 
unverantwortbare Gefährdung darstellen,
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7. sie eine Schutzausrüstung tragen muss und das Tragen eine Belas-
tung darstellt oder

8. eine Erhöhung des Drucks im Bauchraum zu befürchten ist, insbe-
sondere bei Tätigkeiten mit besonderer Fußbeanspruchung.

(6) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau folgende Arbeiten nicht 
ausüben lassen:

1. Akkordarbeit oder sonstige Arbeiten, bei denen durch ein gesteiger-
tes Arbeitstempo ein höheres Entgelt erzielt werden kann,

2. Fließarbeit oder
3. getaktete Arbeit mit vorgeschriebenem Arbeitstempo, wenn die Art 

der Arbeit oder das Arbeitstempo für die schwangere Frau oder für ihr 
Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt.

§ 12
Unzulässige Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen  

für stillende Frauen
(1) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben 
lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie in 
einem Maß Gefahrstoffen ausgesetzt ist oder sein kann, dass dies für 
sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt. Eine 
unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz  1 liegt insbesondere 
vor, wenn die stillende Frau Tätigkeiten ausübt oder Arbeitsbedingungen 
ausgesetzt ist, bei denen sie folgenden Gefahrstoffen ausgesetzt ist oder 
sein kann:

1. Gefahrstoffen, die nach den Kriterien des Anhangs I zur Verordnung 
(EG) Nr. 1272/2008 als reproduktionstoxisch nach der Zusatzkatego-
rie für Wirkungen auf oder über die Laktation zu bewerten sind oder

2. Blei und Bleiderivaten, soweit die Gefahr besteht, dass diese Stoffe 
vom menschlichen Körper aufgenommen werden.

(2) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben 
lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie in 
einem Maß mit Biostoffen der Risikogruppe 2, 3 oder 4 im Sinne von 
§ 3 Absatz 1 der Biostoffverordnung in Kontakt kommt oder kommen 
kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefähr-
dung darstellt. Eine unverantwortbare Gefährdung im Sinne von Satz 1 
liegt insbesondere vor, wenn die stillende Frau Tätigkeiten ausübt oder 
Arbeitsbedingungen ausgesetzt ist, bei denen sie mit Biostoffen in Kon-
takt kommt oder kommen kann, die in die Risikogruppe 4 im Sinne von 
§ 3 Absatz 1 der Biostoffverordnung einzustufen sind. Die Sätze 1 und 2 
gelten auch, wenn der Kontakt mit Biostoffen im Sinne von Satz 1 oder 
2 therapeutische Maßnahmen erforderlich macht oder machen kann, die 
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selbst eine unverantwortbare Gefährdung darstellen. Eine unverantwort-
bare Gefährdung im Sinne von Satz 1 oder 2 gilt als ausgeschlossen, 
wenn die stillende Frau über einen ausreichenden Immunschutz verfügt.

(3) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben 
lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie phy-
sikalischen Einwirkungen in einem Maß ausgesetzt ist oder sein kann, 
dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefährdung dar-
stellt. Als physikalische Einwirkungen im Sinne von Satz 1 sind insbeson-
dere ionisierende und nicht ionisierende Strahlungen zu berücksichtigen.

(4) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau keine Tätigkeiten ausüben 
lassen und sie keinen Arbeitsbedingungen aussetzen, bei denen sie einer 
belastenden Arbeitsumgebung in einem Maß ausgesetzt ist oder sein 
kann, dass dies für sie oder für ihr Kind eine unverantwortbare Gefähr-
dung darstellt. Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau insbesondere 
keine Tätigkeiten ausüben lassen

1. in Räumen mit einem Überdruck im Sinne von § 2 der Druckluftver-
ordnung oder

2. im Bergbau unter Tage.

(5) Der Arbeitgeber darf eine stillende Frau folgende Arbeiten nicht aus-
üben lassen:

1. Akkordarbeit oder sonstige Arbeiten, bei denen durch ein gesteiger-
tes Arbeitstempo ein höheres Entgelt erzielt werden kann,

2. Fließarbeit oder
3. getaktete Arbeit mit vorgeschriebenem Arbeitstempo, wenn die Art 

der Arbeit oder das Arbeitstempo für die stillende Frau oder für ihr 
Kind eine unverantwortbare Gefährdung darstellt.

§ 13
Rangfolge der Schutzmaßnahmen: Umgestaltung der 

Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzwechsel und betriebliches 
Beschäftigungsverbot

(1) Werden unverantwortbare Gefährdungen im Sinne von § 9, § 11 oder 
§ 12 festgestellt, hat der Arbeitgeber für jede Tätigkeit einer schwangeren 
oder stillenden Frau Schutzmaßnahmen in folgender Rangfolge zu tref-
fen:

1. Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingungen für die schwangere 
oder stillende Frau durch Schutzmaßnahmen nach Maßgabe des § 9 
Absatz 2 umzugestalten.

2. Kann der Arbeitgeber unverantwortbare Gefährdungen für die 
schwangere oder stillende Frau nicht durch die Umgestaltung der 
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Arbeitsbedingungen nach Nummer  1 ausschließen oder ist eine 
Umgestaltung wegen des nachweislich unverhältnismäßigen Aufwan-
des nicht zumutbar, hat der Arbeitgeber die Frau an einem anderen 
geeigneten Arbeitsplatz einzusetzen, wenn er einen solchen Arbeits-
platz zur Verfügung stellen kann und dieser Arbeitsplatz der schwan-
geren oder stillenden Frau zumutbar ist.

3. Kann der Arbeitgeber unverantwortbare Gefährdungen für die 
schwangere oder stillende Frau weder durch Schutzmaßnahmen 
nach Nummer 1 noch durch einen Arbeitsplatzwechsel nach Num-
mer 2 ausschließen, darf er die schwangere oder stillende Frau nicht 
weiter beschäftigen.

(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf keine Heimarbeit an 
schwangere oder stillende Frauen ausgeben, wenn unverantwortbare 
Gefährdungen nicht durch Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 Nummer 1 
ausgeschlossen werden können.

§ 14
Dokumentation und Information durch den Arbeitgeber

(1) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach 
§ 10 durch Unterlagen zu dokumentieren, aus denen Folgendes ersicht-
lich ist:

1. das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 und der Bedarf an Schutzmaßnahmen nach § 10 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 2,

2. die Festlegung der erforderlichen Schutzmaßnahmen nach §  10 
Absatz  2 Satz  1 sowie das Ergebnis ihrer Überprüfung nach §  9 
Absatz 1 Satz 2 und

3. das Angebot eines Gesprächs mit der Frau über weitere Anpassun-
gen ihrer Arbeitsbedingungen nach § 10 Absatz 2 Satz 2 oder der 
Zeitpunkt eines solchen Gesprächs.

Wenn die Beurteilung nach § 10 Absatz 1 ergibt, dass die schwangere 
oder stillende Frau oder ihr Kind keiner Gefährdung im Sinne von § 9 
Absatz  2 ausgesetzt ist oder sein kann, reicht es aus, diese Feststel-
lung in einer für den Arbeitsplatz der Frau oder für die Tätigkeit der Frau 
bereits erstellten Dokumentation der Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes zu vermerken.

(2) Der Arbeitgeber hat alle Personen, die bei ihm beschäftigt sind, 
über das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach §  10 Absatz  1 
Satz 1 Nummer 1 und über den Bedarf an Schutzmaßnahmen nach § 10 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zu informieren.
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(3) Der Arbeitgeber hat eine schwangere oder stillende Frau über die 
Gefährdungsbeurteilung nach § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und über 
die damit verbundenen für sie erforderlichen Schutzmaßnahmen nach 
§ 10 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 13 zu informieren.

§ 15
Mitteilungen und Nachweise der schwangeren und stillenden 

Frauen
(1) Eine schwangere Frau soll ihrem Arbeitgeber ihre Schwangerschaft 
und den voraussichtlichen Tag der Entbindung mitteilen, sobald sie weiß, 
dass sie schwanger ist. Eine stillende Frau soll ihrem Arbeitgeber so früh 
wie möglich mitteilen, dass sie stillt.

(2) Auf Verlangen des Arbeitgebers soll eine schwangere Frau als Nach-
weis über ihre Schwangerschaft ein ärztliches Zeugnis oder das Zeugnis 
einer Hebamme oder eines Entbindungspflegers vorlegen. Das Zeugnis 
über die Schwangerschaft soll den voraussichtlichen Tag der Entbindung 
enthalten.

Unterabschnitt 3 
Ärztlicher Gesundheitsschutz

§ 16
Ärztliches Beschäftigungsverbot

(1) Der Arbeitgeber darf eine schwangere Frau nicht beschäftigen, 
soweit nach einem ärztlichen Zeugnis ihre Gesundheit oder die ihres Kin-
des bei Fortdauer der Beschäftigung gefährdet ist.

(2) Der Arbeitgeber darf eine Frau, die nach einem ärztlichen Zeugnis 
in den ersten Monaten nach der Entbindung nicht voll leistungsfähig ist, 
nicht mit Arbeiten beschäftigen, die ihre Leistungsfähigkeit übersteigen.

Abschnitt 3 
Kündigungsschutz

§ 17 
Kündigungsverbot

(1) Die Kündigung gegenüber einer Frau ist unzulässig

1. während ihrer Schwangerschaft,
2. bis zum Ablauf von vier Monaten nach einer Fehlgeburt nach der 

zwölften Schwangerschaftswoche und
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3. bis zum Ende ihrer Schutzfrist nach der Entbindung, mindestens 
jedoch bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung,

wenn dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung die Schwanger-
schaft, die Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche 
oder die Entbindung bekannt ist oder wenn sie ihm innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird. Das Überschreiten 
dieser Frist ist unschädlich, wenn die Überschreitung auf einem von der 
Frau nicht zu vertretenden Grund beruht und die Mitteilung unverzüglich 
nachgeholt wird. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Vorberei-
tungsmaßnahmen des Arbeitgebers, die er im Hinblick auf eine Kündi-
gung der Frau trifft.

(2) Die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde oder 
die von ihr bestimmte Stelle kann in besonderen Fällen, die nicht mit 
dem Zustand der Frau in der Schwangerschaft, nach einer Fehlgeburt 
nach der zwölften Schwangerschaftswoche oder nach der Entbindung 
in Zusammenhang stehen, ausnahmsweise die Kündigung für zulässig 
erklären. Die Kündigung bedarf der Schriftform und muss den Kündi-
gungsgrund angeben.

(3) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister darf eine in Heimarbeit 
beschäftigte Frau in den Fristen nach Absatz 1 Satz 1 nicht gegen ihren 
Willen bei der Ausgabe von Heimarbeit ausschließen; die §§  3, 8, 11, 
12, 13 Absatz 2 und § 16 bleiben unberührt. Absatz 1 gilt auch für eine 
Frau, die der in Heimarbeit beschäftigten Frau gleichgestellt ist und deren 
Gleichstellung sich auch auf §  29 des Heimarbeitsgesetzes erstreckt. 
Absatz 2 gilt für eine in Heimarbeit beschäftigte Frau und eine ihr Gleich-
gestellte entsprechend.

Abschnitt 4 
Leistungen

§ 18 
Mutterschutzlohn

Eine Frau, die wegen eines Beschäftigungsverbots außerhalb der Schutz-
fristen vor oder nach der Entbindung teilweise oder gar nicht beschäftigt 
werden darf, erhält von ihrem Arbeitgeber Mutterschutzlohn. Als Mut-
terschutzlohn wird das durchschnittliche Arbeitsentgelt der letzten drei 
abgerechneten Kalendermonate vor dem Eintritt der Schwangerschaft 
gezahlt. Dies gilt auch, wenn wegen dieses Verbots die Beschäftigung 
oder die Entlohnungsart wechselt. Beginnt das Beschäftigungsverhältnis 
erst nach Eintritt der Schwangerschaft, ist das durchschnittliche Arbeits-
entgelt aus dem Arbeitsentgelt der ersten drei Monate der Beschäftigung 
zu berechnen.
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§ 19 
Mutterschaftsgeld

(1) Eine Frau, die Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, erhält 
für die Zeit der Schutzfristen vor und nach der Entbindung sowie für 
den Entbindungstag Mutterschaftsgeld nach den Vorschriften des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch oder nach den Vorschriften des Zweiten 
Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte.

(2) Eine Frau, die nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist, 
erhält für die Zeit der Schutzfristen vor und nach der Entbindung sowie 
für den Entbindungstag Mutterschaftsgeld zu Lasten des Bundes in ent-
sprechender Anwendung der Vorschriften des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch über das Mutterschaftsgeld, jedoch insgesamt höchstens 210 
Euro. Das Mutterschaftsgeld wird dieser Frau auf Antrag vom Bundes-
amt für Soziale Sicherung gezahlt. Endet das Beschäftigungsverhältnis 
nach Maßgabe von § 17 Absatz 2 durch eine Kündigung, erhält die Frau 
Mutterschaftsgeld in entsprechender Anwendung der Sätze 1 und 2 für 
die Zeit nach dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses.

§ 20
Zuschuss zum Mutterschaftsgeld

(1) Eine Frau erhält während ihres bestehenden Beschäftigungsverhält-
nisses für die Zeit der Schutzfristen vor und nach der Entbindung sowie 
für den Entbindungstag von ihrem Arbeitgeber einen Zuschuss zum 
Mutterschaftsgeld. Als Zuschuss zum Mutterschaftsgeld wird der Unter-
schiedsbetrag zwischen 13 Euro und dem um die gesetzlichen Abzüge 
verminderten durchschnittlichen kalendertäglichen Arbeitsentgelt der 
letzten drei abgerechneten Kalendermonate vor Beginn der Schutzfrist 
vor der Entbindung gezahlt. Einer Frau, deren Beschäftigungsverhältnis 
während der Schutzfristen vor oder nach der Entbindung beginnt, wird 
der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld von Beginn des Beschäftigungs-
verhältnisses an gezahlt.

(2) Ist eine Frau für mehrere Arbeitgeber tätig, sind für die Berechnung 
des Arbeitgeberzuschusses nach Absatz 1 die durchschnittlichen kalen-
dertäglichen Arbeitsentgelte aus diesen Beschäftigungsverhältnissen 
zusammenzurechnen. Den sich daraus ergebenden Betrag zahlen die 
Arbeitgeber anteilig im Verhältnis der von ihnen gezahlten durchschnittli-
chen kalendertäglichen Arbeitsentgelte.

(3) Endet das Beschäftigungsverhältnis nach Maßgabe von §  17 
Absatz 2 durch eine Kündigung, erhält die Frau für die Zeit nach dem 
Ende des Beschäftigungsverhältnisses den Zuschuss zum Mutter-
schaftsgeld nach Absatz 1 von der für die Zahlung des Mutterschaftsgel-
des zuständigen Stelle. Satz 1 gilt entsprechend, wenn der Arbeitgeber 
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wegen eines Insolvenzereignisses im Sinne von § 165 Absatz 1 Satz 2 
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch den Zuschuss nach Absatz 1 nicht 
zahlen kann.

(4) Bei Personen, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung nicht in der Bundesrepublik Deutschland ansässig sind 
und deren Ansässigkeitsstaat nach diesem Abkommen zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung das Besteuerungsrecht für den Zuschuss zum 
Mutterschaftsgeld zusteht, sind für die Berechnung des Zuschusses zum 
Mutterschaftsgeld nur die Beiträge zur Sozialversicherung als das durch-
schnittliche kalendertägliche Arbeitsentgelt nach Absatz 1 Satz 2 vermin-
dernde gesetzliche Abzüge zu berücksichtigen. Unterliegt der Zuschuss 
zum Mutterschaftsgeld im Ansässigkeitsstaat nach dessen maßgeben-
den Vorschriften nicht der Steuer, sind alle gesetzlichen Abzüge nach 
Absatz 1 Satz 2 zu berücksichtigen.

§ 21
Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts

(1) Bei der Bestimmung des Berechnungszeitraumes für die Ermittlung 
des durchschnittlichen Arbeitsentgelts für die Leistungen nach den §§ 18 
bis 20 bleiben Zeiten unberücksichtigt, in denen die Frau infolge unver-
schuldeter Fehlzeiten kein Arbeitsentgelt erzielt hat. War das Beschäfti-
gungsverhältnis kürzer als drei Monate, ist der Berechnung der tatsächli-
che Zeitraum des Beschäftigungsverhältnisses zugrunde zu legen.

(2) Für die Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts für die 
Leistungen nach den §§ 18 bis 20 bleiben unberücksichtigt:

1. einmalig gezahltes Arbeitsentgelt im Sinne von §  23a des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch,

2. Kürzungen des Arbeitsentgelts, die im Berechnungszeitraum infolge 
von Kurzarbeit, Arbeitsausfällen oder unverschuldetem Arbeitsver-
säumnis eintreten, und

3. im Fall der Beendigung der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz das Arbeitsentgelt aus Teilzeitbeschäftigung, 
das vor der Beendigung der Elternzeit während der Elternzeit erzielt 
wurde, soweit das durchschnittliche Arbeitsentgelt ohne die Berück-
sichtigung der Zeiten, in denen dieses Arbeitsentgelt erzielt wurde, 
höher ist.

(3) Ist die Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts entspre-
chend den Absätzen 1 und 2 nicht möglich, ist das durchschnittliche 
kalendertägliche Arbeitsentgelt einer vergleichbar beschäftigten Person 
zugrunde zu legen.
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(4) Bei einer dauerhaften Änderung der Arbeitsentgelthöhe ist die 
geänderte Arbeitsentgelthöhe bei der Ermittlung des durchschnittlichen 
Arbeitsentgelts für die Leistungen nach den §§ 18 bis 20 zugrunde zu 
legen, und zwar

1. für den gesamten Berechnungszeitraum, wenn die Änderung wäh-
rend des Berechnungszeitraums wirksam wird,

2. ab Wirksamkeit der Änderung der Arbeitsentgelthöhe, wenn die 
Änderung der Arbeitsentgelthöhe nach dem Berechnungszeitraum 
wirksam wird.

§ 22
Leistungen während der Elternzeit

Während der Elternzeit sind Ansprüche auf Leistungen nach den §§ 18 
und 20 aus dem wegen der Elternzeit ruhenden Arbeitsverhältnis ausge-
schlossen. Übt die Frau während der Elternzeit eine Teilzeitarbeit aus, ist 
für die Ermittlung des durchschnittlichen Arbeitsentgelts nur das Arbeits-
entgelt aus dieser Teilzeitarbeit zugrunde zu legen.

§ 23
Entgelt bei Freistellung für Untersuchungen und zum Stillen

(1) Durch die Gewährung der Freistellung nach § 7 darf bei der schwan-
geren oder stillenden Frau kein Entgeltausfall eintreten. Freistellungszei-
ten sind weder vor- noch nachzuarbeiten. Sie werden nicht auf Ruhepau-
sen angerechnet, die im Arbeitszeitgesetz oder in anderen Vorschriften 
festgelegt sind.

(2) Der Auftraggeber oder Zwischenmeister hat einer in Heimarbeit 
beschäftigten Frau und der ihr Gleichgestellten für die Stillzeit ein Entgelt 
zu zahlen, das nach der Höhe des durchschnittlichen Stundenentgelts für 
jeden Werktag zu berechnen ist. Ist eine Frau für mehrere Auftraggeber 
oder Zwischenmeister tätig, haben diese das Entgelt für die Stillzeit zu 
gleichen Teilen zu zahlen. Auf das Entgelt finden die Vorschriften der 
§§ 23 bis 25 des Heimarbeitsgesetzes über den Entgeltschutz Anwen-
dung.

§ 24
Fortbestehen des Erholungsurlaubs bei Beschäftigungsverboten

Für die Berechnung des Anspruchs auf bezahlten Erholungsurlaub gel-
ten die Ausfallzeiten wegen eines Beschäftigungsverbots als Beschäf-
tigungszeiten. Hat eine Frau ihren Urlaub vor Beginn eines Beschäfti-
gungsverbots nicht oder nicht vollständig erhalten, kann sie nach dem 
Ende des Beschäftigungsverbots den Resturlaub im laufenden oder im 
nächsten Urlaubsjahr beanspruchen.
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§ 25
Beschäftigung nach dem Ende des Beschäftigungsverbots

Mit dem Ende eines Beschäftigungsverbots im Sinne von § 2 Absatz 3 
hat eine Frau das Recht, entsprechend den vertraglich vereinbarten 
Bedingungen beschäftigt zu werden.

Abschnitt 5
Durchführung des Gesetzes

§ 26
Aushang des Gesetzes

(1) In Betrieben und Verwaltungen, in denen regelmäßig mehr als drei 
Frauen beschäftigt werden, hat der Arbeitgeber eine Kopie dieses Geset-
zes an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen. Dies 
gilt nicht, wenn er das Gesetz für die Personen, die bei ihm beschäftigt 
sind, in einem elektronischen Verzeichnis jederzeit zugänglich gemacht 
hat.

(2) Für eine in Heimarbeit beschäftigte Frau oder eine ihr Gleichge-
stellte muss der Auftraggeber oder Zwischenmeister in den Räumen der 
Ausgabe oder Abnahme von Heimarbeit eine Kopie dieses Gesetzes an 
geeigneter Stelle zur Einsicht auslegen oder aushängen. Absatz 1 Satz 2 
gilt entsprechend.

§ 27
Mitteilungs- und Aufbewahrungspflichten des Arbeitgebers, Offen-
barungsverbot der mit der Überwachung beauftragten Personen

(1) Der Arbeitgeber hat die Aufsichtsbehörde unverzüglich zu benach-
richtigen,

1. wenn eine Frau ihm mitgeteilt hat,
a) dass sie schwanger ist oder
b) dass sie stillt, es sei denn, er hat die Aufsichtsbehörde bereits 

über die Schwangerschaft dieser Frau benachrichtigt, oder
2. wenn er beabsichtigt, eine schwangere oder stillende Frau zu beschäf-

tigen
a) bis 22 Uhr nach den Vorgaben des § 5 Absatz 2 Satz 2 und 3,
b) an Sonn- und Feiertagen nach den Vorgaben des § 6 Absatz 1 

Satz 2 und 3 oder Absatz 2 Satz 2 und 3 oder
c) mit getakteter Arbeit im Sinne von § 11 Absatz 6 Nummer 3 oder 

§ 12 Absatz 5 Nummer 3.

Er darf diese Informationen nicht unbefugt an Dritte weitergeben.
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(2) Der Arbeitgeber hat der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die Anga-
ben zu machen, die zur Erfüllung der Aufgaben dieser Behörde erforder-
lich sind. Er hat die Angaben wahrheitsgemäß, vollständig und rechtzeitig 
zu machen.

(3) Der Arbeitgeber hat der Aufsichtsbehörde auf Verlangen die Unter-
lagen zur Einsicht vorzulegen oder einzusenden, aus denen Folgendes 
ersichtlich ist:

1. die Namen der schwangeren oder stillenden Frauen, die bei ihm 
beschäftigt sind,

2. die Art und der zeitliche Umfang ihrer Beschäftigung,
3. die Entgelte, die an sie gezahlt worden sind,
4. die Ergebnisse der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach §  10 

und
5. alle sonstigen nach Absatz 2 erforderlichen Angaben.

(4) Die auskunftspflichtige Person kann die Auskunft auf solche Fragen 
oder die Vorlage derjenigen Unterlagen verweigern, deren Beantwortung 
oder Vorlage sie selbst oder einen ihrer in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 
3 der Zivilprozessordung bezeichneten Angehörigen der Gefahr der Ver-
folgung wegen einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit aussetzen würde. 
Die auskunftspflichtige Person ist darauf hinzuweisen.

(5) Der Arbeitgeber hat die in Absatz 3 genannten Unterlagen mindes-
tens bis zum Ablauf von zwei Jahren nach der letzten Eintragung aufzu-
bewahren.

(6) Die mit der Überwachung beauftragten Personen der Aufsichts-
behörde dürfen die ihnen bei ihrer Überwachungstätigkeit zur Kenntnis 
gelangten Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse nur in den gesetzlich 
geregelten Fällen oder zur Verfolgung von Rechtsverstößen oder zur Erfül-
lung von gesetzlich geregelten Aufgaben zum Schutz der Umwelt den 
dafür zuständigen Behörden offenbaren. Soweit es sich bei Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnissen um Informationen über die Umwelt im Sinne 
des Umweltinformationsgesetzes handelt, richtet sich die Befugnis zu 
ihrer Offenbarung nach dem Umweltinformationsgesetz.

§ 28
Behördliches Genehmigungsverfahren für eine Beschäftigung 

zwischen 20 Uhr und 22 Uhr
(1) Die Aufsichtsbehörde kann abweichend von § 5 Absatz 1 Satz 1 auf 
Antrag des Arbeitgebers genehmigen, dass eine schwangere oder stil-
lende Frau zwischen 20 Uhr und 22 Uhr beschäftigt wird, wenn
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1. sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,
2. nach ärztlichem Zeugnis nichts gegen die Beschäftigung der Frau bis 

22 Uhr spricht und
3. insbesondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere 

Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist.

Dem Antrag ist die Dokumentation der Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen nach § 14 Absatz 1 beizufügen. Die schwangere oder stillende Frau 
kann ihre Erklärung nach Satz 1 Nummer 1 jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen.

(2) Solange die Aufsichtsbehörde den Antrag nicht ablehnt oder die 
Beschäftigung zwischen 20 Uhr und 22 Uhr nicht vorläufig untersagt, 
darf der Arbeitgeber die Frau unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 
beschäftigen. Die Aufsichtsbehörde hat dem Arbeitgeber nach Eingang 
des Antrags unverzüglich eine Mitteilung zu machen, wenn die für den 
Antrag nach Absatz 1 erforderlichen Unterlagen unvollständig sind. Die 
Aufsichtsbehörde kann die Beschäftigung vorläufig untersagen, soweit 
dies erforderlich ist, um den Schutz der Gesundheit der Frau oder ihres 
Kindes sicherzustellen.

(3) Lehnt die Aufsichtsbehörde den Antrag nicht innerhalb von sechs 
Wochen nach Eingang des vollständigen Antrags ab, gilt die Genehmi-
gung als erteilt. Auf Verlangen ist dem Arbeitgeber der Eintritt der Geneh-
migungsfiktion (§ 42a des Verwaltungsverfahrensgesetzes) zu bescheini-
gen.

(4) Im Übrigen gelten die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes.

§ 29
Zuständigkeit und Befugnisse der Aufsichtsbehörden,  

Jahresbericht
(1) Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes 
und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften obliegt den 
nach Landesrecht zuständigen Behörden (Aufsichtsbehörden).

(2) Die Aufsichtsbehörden haben dieselben Befugnisse wie die nach 
§ 22 Absatz 2 und 3 des Arbeitsschutzgesetzes mit der Überwachung 
beauftragten Personen. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann in Einzelfällen die erforderlichen Maß-
nahmen anordnen, die der Arbeitgeber zur Erfüllung derjenigen Pflichten 
zu treffen hat, die sich aus Abschnitt 2 dieses Gesetzes und aus den auf-
grund des § 31 Nummer 1 bis 5 erlassenen Rechtsverordnungen erge-
ben. Insbesondere kann die Aufsichtsbehörde:
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1. in besonders begründeten Einzelfällen Ausnahmen vom Verbot der 
Mehrarbeit nach §  4 Absatz  1 Satz  1, 2 oder 4 sowie vom Verbot 
der Nachtarbeit auch zwischen 22 Uhr und 6 Uhr nach § 5 Absatz 1 
Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 bewilligen, wenn
a) sich die Frau dazu ausdrücklich bereit erklärt,
b) nach ärztlichem Zeugnis nichts gegen die Beschäftigung spricht 

und
c) in den Fällen des § 5 Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 2 Satz 1 insbe-

sondere eine unverantwortbare Gefährdung für die schwangere 
Frau oder ihr Kind durch Alleinarbeit ausgeschlossen ist,

2. verbieten, dass ein Arbeitgeber eine schwangere oder stillende Frau
a) nach § 5 Absatz 2 Satz 2 zwischen 20 Uhr und 22 Uhr beschäftigt 

oder
b) nach § 6 Absatz 1 Satz 2 oder nach § 6 Absatz 2 Satz 2 an Sonn- 

und Feiertagen beschäftigt,
3.  Einzelheiten zur Freistellung zum Stillen nach § 7 Absatz 2 und zur 

Bereithaltung von Räumlichkeiten, die zum Stillen geeignet sind, 
anordnen,

4.  Einzelheiten zur zulässigen Arbeitsmenge nach § 8 anordnen,
5. Schutzmaßnahmen nach § 9 Absatz 1 bis 3 und nach § 13 anordnen,
6. Einzelheiten zu Art und Umfang der Beurteilung der Arbeitsbedingun-

gen nach § 10 anordnen,
7. bestimmte Tätigkeiten oder Arbeitsbedingungen nach § 11 oder nach 

§ 12 verbieten,
8. Ausnahmen von den Vorschriften des § 11 Absatz 6 Nummer 1 und 2 

und des § 12 Absatz 5 Nummer 1 und 2 bewilligen, wenn die Art der 
Arbeit und das Arbeitstempo keine unverantwortbare Gefährdung für 
die schwangere oder stillende Frau oder für ihr Kind darstellen, und

9. Einzelheiten zu Art und Umfang der Dokumentation und Information 
nach § 14 anordnen.

Die schwangere oder stillende Frau kann ihre Erklärung nach Satz  2 
Nummer 1 Buchstabe a jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

(4) Die Aufsichtsbehörde berät den Arbeitgeber bei der Erfüllung seiner 
Pflichten nach diesem Gesetz sowie die bei ihm beschäftigten Personen 
zu ihren Rechten und Pflichten nach diesem Gesetz; dies gilt nicht für die 
Rechte und Pflichten nach den §§ 18 bis 22.

(5) Für Betriebe und Verwaltungen im Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums der Verteidigung wird die Aufsicht nach Absatz 1 durch das 
Bundesministerium der Verteidigung oder die von ihm bestimmte Stelle 
in eigener Zuständigkeit durchgeführt.
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(6) Die zuständigen obersten Landesbehörden haben über die Über-
wachungstätigkeit der ihnen unterstellten Behörden einen Jahresbericht 
zu veröffentlichen. Der Jahresbericht umfasst auch Angaben zur Erfül-
lung von Unterrichtungspflichten aus internationalen Übereinkommen 
oder Rechtsakten der Europäischen Union, soweit sie den Mutterschutz 
betreffen.

§ 30
Ausschuss für Mutterschutz

(1) Beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
wird ein Ausschuss für Mutterschutz gebildet, in dem geeignete Per-
sonen vonseiten der öffentlichen und privaten Arbeitgeber, der Ausbil-
dungsstellen, der Gewerkschaften, der Studierendenvertretungen und 
der Landesbehörden sowie weitere geeignete Personen, insbesondere 
aus der Wissenschaft, vertreten sein sollen. Dem Ausschuss sollen nicht 
mehr als 15 Mitglieder angehören. Für jedes Mitglied ist ein stellvertre-
tendes Mitglied zu benennen. Die Mitgliedschaft im Ausschuss für Mut-
terschutz ist ehrenamtlich.

(2) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
beruft im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Sozi-
ales, dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung die Mitglieder des Ausschusses für 
Mutterschutz und die stellvertretenden Mitglieder. Der Ausschuss gibt 
sich eine Geschäftsordnung und wählt die Vorsitzende oder den Vorsit-
zenden aus seiner Mitte. Die Geschäftsordnung und die Wahl der oder 
des Vorsitzenden bedürfen der Zustimmung des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Zustimmung erfolgt im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem 
Bundesministerium für Gesundheit.

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses für Mutterschutz gehört es,

1. Art, Ausmaß und Dauer der möglichen unverantwortbaren Gefährdun-
gen einer schwangeren oder stillenden Frau und ihres Kindes nach 
wissenschaftlichen Erkenntnissen zu ermitteln und zu begründen,

2. sicherheitstechnische, arbeitsmedizinische und arbeitshygienische 
Regeln zum Schutz der schwangeren oder stillenden Frau und ihres 
Kindes aufzustellen und

3. das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in 
allen mutterschutzbezogenen Fragen zu beraten.

Der Ausschuss arbeitet eng mit den Ausschüssen nach § 18 Absatz 2 
Nummer 5 des Arbeitsschutzgesetzes zusammen.
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(4) Nach Prüfung durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, durch das Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les, durch das Bundesministerium für Gesundheit und durch das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung kann das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen mit den anderen 
in diesem Absatz genannten Bundesministerien die vom Ausschuss für 
Mutterschutz nach Absatz 3 aufgestellten Regeln und Erkenntnisse im 
Gemeinsamen Ministerialblatt veröffentlichen.

(5) Die Bundesministerien sowie die obersten Landesbehörden können 
zu den Sitzungen des Ausschusses für Mutterschutz Vertreterinnen oder 
Vertreter entsenden. Auf Verlangen ist ihnen in der Sitzung das Wort zu 
erteilen.

(6) Die Geschäfte des Ausschusses für Mutterschutz werden vom Bun-
desamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben geführt.

§ 31
Erlass von Rechtsverordnungen

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates Folgendes zu regeln:

1. nähere Bestimmungen zum Begriff der unverantwortbaren Gefähr-
dung nach § 9 Absatz 2 Satz 2 und 3,

2. nähere Bestimmungen zur Durchführung der erforderlichen Schutz-
maßnahmen nach § 9 Absatz 1 und 2 und nach § 13,

3. nähere Bestimmungen zu Art und Umfang der Beurteilung der Arbeits-
bedingungen nach § 10,

4. Festlegungen von unzulässigen Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen 
im Sinne von § 11 oder § 12 oder von anderen nach diesem Gesetz 
unzulässigen Tätigkeiten und Arbeitsbedingungen,

5. nähere Bestimmungen zur Dokumentation und Information nach § 14,
6. nähere Bestimmungen zur Ermittlung des durchschnittlichen Arbeits-

entgelts im Sinne der §§ 18 bis 22 und
7. nähere Bestimmungen zum erforderlichen Inhalt der Benachrichti-

gung, ihrer Form, der Art und Weise der Übermittlung sowie die Emp-
fänger der vom Arbeitgeber nach § 27 zu meldenden Informationen.
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Abschnitt 6
Bußgeldvorschriften, Strafvorschriften

§ 32
Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen §  3 Absatz  1 Satz  1, auch in Verbindung mit Satz  4, 
 entgegen § 3 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2 oder 
3, entgegen § 3 Absatz 3 Satz 1, § 3 Absatz 5 Satz 1, § 4 Absatz 1 
Satz 1, 2 oder 4 oder § 5 Absatz 1 Satz 1, § 6 Absatz 1 Satz 1, § 13 
Absatz 1 Nummer 3 oder § 16 eine Frau beschäftigt,

2. entgegen § 4 Absatz 2 eine Ruhezeit nicht, nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig gewährt,

3. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 oder § 6 Absatz 2 Satz 1 eine Frau 
tätig werden lässt,

4. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, oder 
entgegen § 7 Absatz 2 Satz 1 eine Frau nicht freistellt,

5. entgegen § 8 oder § 13 Absatz 2 Heimarbeit ausgibt,
6. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechts-

verordnung nach § 31 Nummer 3, eine Gefährdung nicht, nicht rich-
tig oder nicht rechtzeitig beurteilt oder eine Ermittlung nicht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig durchführt,

7. entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit einer Rechts-
verordnung nach §  31 Nummer  3, eine Schutzmaßnahme nicht, 
nicht richtig oder nicht rechtzeitig festlegt,

8. entgegen § 10 Absatz 3 eine Frau eine andere als die dort bezeich-
nete Tätigkeit ausüben lässt,

9. entgegen § 14 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit einer Rechtsver-
ordnung nach § 31 Nummer 5 eine Dokumentation nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstellt,

10. entgegen §  14 Absatz  2 oder 3, jeweils in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach §  31 Nummer  5, eine Information nicht, 
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gibt,

11. entgegen §  27 Absatz  1 Satz  1 die Aufsichtsbehörde nicht, nicht 
richtig oder nicht rechtzeitig benachrichtigt,

12. entgegen § 27 Absatz 1 Satz 2 eine Information weitergibt,
13. entgegen § 27 Absatz 2 eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht voll-

ständig oder nicht rechtzeitig macht,
14. entgegen § 27 Absatz 3 eine Unterlage nicht, nicht richtig oder nicht 

rechtzeitig vorlegt oder nicht oder nicht rechtzeitig einsendet,
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15. entgegen § 27 Absatz 5 eine Unterlage nicht oder nicht mindestens 
zwei Jahre aufbewahrt,

16. einer vollziehbaren Anordnung nach § 29 Absatz 3 Satz 1 zuwider-
handelt oder

17. einer Rechtsverordnung nach § 31 Nummer 4 oder einer vollziehba-
ren Anordnung aufgrund einer solchen Rechtsverordnung zuwider-
handelt, soweit die Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbe-
stand auf diese Bußgeldvorschrift verweist.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 
bis 5, 8, 16 und 17 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in 
den übrigen Fällen mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet 
werden.

§ 33
Strafvorschriften

Wer eine in § 32 Absatz 1 Nummer 1 bis 5, 8, 16 und 17 bezeichnete 
vorsätzliche Handlung begeht und dadurch die Gesundheit der Frau oder 
ihres Kindes gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
mit Geldstrafe bestraft.

Abschnitt 7
Schlussvorschriften

§ 34
Evaluationsbericht

Die Bundesregierung legt dem Deutschen Bundestag zum 1. Januar 
2021 einen Evaluationsbericht über die Auswirkungen des Gesetzes vor. 
Schwerpunkte des Berichts sollen die Handhabbarkeit der gesetzlichen 
Regelung in der betrieblichen und behördlichen Praxis, die Wirksamkeit 
und die Auswirkungen des Gesetzes im Hinblick auf seinen Anwen-
dungsbereich, die Auswirkungen der Regelungen zum Verbot der Mehr- 
und Nachtarbeit sowie zum Verbot der Sonn- und Feiertagsarbeit und 
die Arbeit des Ausschusses für Mutterschutz sein. Der Bericht darf keine 
personenbezogenen Daten enthalten.
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Verordnung 
über den Mutterschutz für Beamtinnen des 

Bundes und die Elternzeit für Beamtinnen und 
Beamte des Bundes 

(Mutterschutz- und Elternzeitverordnung – 
MuSchEltZV)*

Vom 12. Februar 2009 
(BGBl. I S. 320) 

 
zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 

(BGBl. 2025 I Nr. 59)

Abschnitt 1 
Mutterschutz

§ 1 
Allgemeines

Für den Mutterschutz von Personen in einem Beamtenverhältnis beim 
Bund sowie bei bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts gelten die §§ 2 bis 5.

§ 2
Anwendung des Mutterschutzgesetzes

(1) Die folgenden Vorschriften des Mutterschutzgesetzes sind entspre-
chend anzuwenden:

1. zu Begriffsbestimmungen (§  2 Absatz  1 Satz  1, Absatz  3 Satz  1, 
Absatz 4 und 6 des Mutterschutzgesetzes),

2. zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen (§§  9, 10 Absatz  1 und 2, 
§§ 11, 12, 13 Absatz 1 Nummer 1 des Mutterschutzgesetzes),

3. zum Arbeitsplatzwechsel (§ 13 Absatz 1 Nummer 2 des Mutterschutz-
gesetzes),

4. zur Dokumentation und Information durch den Arbeitgeber (§ 14 des 
Mutterschutzgesetzes),

5. zu Beschäftigungsverboten (§§ 3 bis 6, 10 Absatz 3, § 13 Absatz 1 
Nummer 3 und § 16 des Mutterschutzgesetzes),

* Art. 1 der Verordnung vom 12.02.2009 (BGBl. I S. 320), gem. Art. 4 Satz 1 dieser Verordnung in Kraft mit 
Wirkung vom 14.02.2009.
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6. zu Mitteilungen und Nachweisen über die Schwangerschaft und das 
Stillen (§ 15 des Mutterschutzgesetzes), 

7. zur Freistellung für Untersuchungen und zum Stillen (§ 7 des Mutter-
gesetzes), 

8. zu den Mitteilungs- und Aufbewahrungspflichten des Arbeitgebers 
(§ 27 Absatz 1 bis 5 des Mutterschutzgesetzes) sowie 

9. zum behördlichen Genehmigungsverfahren für eine Beschäftigung 
zwischen 20 und 22 Uhr (§ 28 des Mutterschutzgesetzes). 

Andere Arbeitsschutzvorschriften bleiben unberührt. 

(2) In jeder Dienststelle, bei der regelmäßig mehr als drei Personen tätig 
sind, sind ein Abdruck des Mutterschutzgesetzes sowie ein Abdruck 
dieser Verordnung an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen, 
auszuhändigen oder in einem elektronischen Informationssystem 
jederzeit zugänglich zu machen. 

§ 3 
Besoldung bei Beschäftigungsverbot, 

Untersuchungen und Stillen 
(1) Durch die mutterschutzrechtlichen Beschäftigungsverbote mit 
Ausnahme des Verbots der Mehrarbeit wird die Zahlung der Dienst 
und Anwärterbezüge nicht berührt (§§ 3 bis 6, 10 Absatz 3, § 13 Absatz 1 
Nummer 3 und § 16 des Mutterschutzgesetzes). Dies gilt auch für das 
Dienstversäumnis wegen ärztlicher Untersuchungen bei Schwangerschaft 
und Mutterschaft sowie während des Stillens (§ 7 des Mutterschutzge-
setzes). 

(2) Im Fall der vorzeitigen Beendigung einer Elternzeit nach § 16 Absatz 3 
Satz 3 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes richtet sich die 
Höhe der Dienst- und Anwärterbezüge nach dem Beschäftigungsumfang 
vor der Elternzeit oder während der Elternzeit, wobei die höheren Bezüge 
maßgeblich sind. 

(3) Bemessungsgrundlage für die Zahlung von Erschwerniszulagen nach 
der Erschwerniszulagenverordnung sowie für die Vergütung nach der 
Vollstreckungsvergütungsverordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 6. Januar 2003 (BGBl. I S. 8) in der jeweils geltenden 
Fassung ist der Durchschnitt der Zulagen und der Vergütungen der 
letzten drei Monate vor Beginn des Monats, in dem die Schwangerschaft 
eingetreten ist. 
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§ 4 
Entlassung während der Schwangerschaft, 

nach einer Fehlgeburt und nach der Entbindung 
(1) Während der Schwangerschaft, bis zum Ablauf von vier Monaten 
nach einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche und 
bis zum Ende der Schutzfrist nach der Entbindung, mindestens bis zum 
Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung, darf die Entlassung von 
Beamtinnen auf Probe und von Beamtinnen auf Widerruf gegen ihren Wil-
len nicht ausgesprochen werden, wenn der oder dem Dienstvorgesetz-
ten die Schwangerschaft, die Fehlgeburt nach der zwölften Schwanger-
schaftswoche oder die Entbindung bekannt ist. Eine ohne diese Kenntnis 
ergangene Entlassungsverfügung ist zurückzunehmen, wenn innerhalb 
von zwei Wochen nach ihrer Zustellung der oder dem Dienstvorgesetz-
ten die Schwangerschaft, die Fehlgeburt nach der zwölften Schwanger-
schaftswoche oder die Entbindung mitgeteilt wird. Das Überschreiten 
dieser Frist ist unbeachtlich, wenn dies auf einem von der Beamtin nicht 
zu vertretenden Grund beruht und die Mitteilung über die Schwanger-
schaft, die Fehlgeburt oder die Entbindung unverzüglich nachgeholt wird. 
Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Vorbereitungsmaßnahmen des 
Dienstherrn, die er im Hinblick auf eine Entlassung einer Beamtin trifft. 

(2) Die oberste Dienstbehörde kann in besonderen Fällen, die nicht mit 
dem Zustand der Beamtin in der Schwangerschaft, nach einer Fehlgeburt 
nach der zwölften Schwangerschaftswoche oder nach der Entbindung 
in Zusammenhang stehen, ausnahmsweise die Entlassung für zulässig 
erklären. 

(3) Die §§ 31, 32, 34 Absatz 4, § 35 Satz 1, letzterer vorbehaltlich der Fälle 
des § 24 Absatz 3, sowie die §§ 36 und 37 Absatz 1 Satz 3 des Bundes-
beamtengesetzes bleiben unberührt. 

§ 5 
Zuschuss bei Beschäftigungsverbot 

während einer Elternzeit 
Beamtinnen erhalten einen Zuschuss von 13 Euro für jeden Kalender-
tag eines Beschäftigungsverbots in den letzten sechs Wochen vor der 
Entbindung und eines Beschäftigungsverbots nach der Entbindung – 
einschließlich des Entbindungstages –, der in eine Elternzeit fällt. Dies 
gilt nicht, wenn sie während der Elternzeit teilzeitbeschäftigt sind. Der 
Zuschuss ist auf 210 Euro begrenzt, wenn die Dienst- oder Anwärterbe-
züge ohne die mit Rücksicht auf den Familienstand gewährten Zuschläge 
und ohne Leistungen nach Abschnitt 5 des Bundesbesoldungsgesetzes 
die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung 
überschreiten oder überschreiten würden. 
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Abschnitt 2 
Elternzeit 

§ 6 
Anwendung des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 

Beamtinnen und Beamte haben Anspruch auf Elternzeit ohne Dienst-
oder Anwärterbezüge entsprechend des § 15 Absatz 1 bis 3 sowie der 
§§ 16 und 28 Absatz 1 Satz 1 des Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetzes. 

§ 7 
Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit 

(1) Während der Elternzeit ist Beamtinnen und Beamten, die Anspruch 
auf Dienst- oder Anwärterbezüge haben, auf Antrag eine Teilzeitbeschäf-
tigung bei ihrem Dienstherrn bis zu 32 Wochenstunden im Durchschnitt 
eines Monats zu bewilligen, wenn zwingende dienstliche Belange nicht 
entgegenstehen. 

(2) Mit Genehmigung der zuständigen Dienstbehörde darf während der 
Elternzeit auch eine Teilzeitbeschäftigung außerhalb des Beamtenver-
hältnisses in dem in Absatz 1 genannten Umfang ausgeübt werden. Die 
Genehmigung kann nur innerhalb von vier Wochen ab Antragstellung 
versagt werden, wenn dringende dienstliche Belange entgegenstehen. 
Sie ist zu versagen, wenn einer der in § 99 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 bis 
6 des Bundesbeamtengesetzes genannten Gründe vorliegt. 

§ 8 
Entlassung während der Elternzeit 

(1) Während der Elternzeit darf die Entlassung von Beamtinnen und 
Beamten auf Probe und von Beamtinnen und Beamten auf Widerruf 
gegen ihren Willen nicht ausgesprochen werden. Dies gilt nicht für Zeiten 
einer Teilzeitbeschäftigung nach § 7 Absatz 1. 

(2) In besonderen Fällen kann die oberste Dienstbehörde die Entlassung 
ausnahmsweise für zulässig erklären. 

(3) § 4 Absatz 3 gilt entsprechend. 
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§ 9 
Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen 

(1) Beamtinnen und Beamten werden für die Dauer der Elternzeit die 
Beiträge für ihre Kranken- und Pflegeversicherung bis zu monatlich 
31 Euro erstattet, wenn ihre Dienst- oder Anwärterbezüge vor Beginn 
der Elternzeit die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen 
Krankenversicherung nicht überschritten haben oder überschritten 
hätten. Hierbei werden die mit Rücksicht auf den Familienstand 
gewährten Zuschläge sowie Leistungen nach Abschnitt 5 des 
Bundesbesoldungsgesetzes nicht berücksichtigt. Nehmen die Eltern 
gemeinsam Elternzeit, steht die Beitragserstattung nur dem Elternteil 
zu, bei dem das Kind im Familienzuschlag berücksichtigt wird oder 
berücksichtigt werden soll. 

(2) Für die Zeit, für die sie Elterngeld nach den §§ 4 und 4c des 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes beziehen, werden Beam-
tinnen und Beamten mit Dienstbezügen bis einschließlich der Besol-
dungsgruppe A 8 sowie Beamtinnen und Beamten mit Anwärterbezü-
gen auf Antrag die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversicherung 
über die Erstattung nach Absatz 1 hinaus in voller Höhe erstattet, soweit 
sie auf einen auf den Beihilfebemessungssatz abgestimmten Prozenttarif 
oder einen die jeweilige Beihilfe ergänzenden Tarif einschließlich etwaiger 
darin enthaltener Altersrückstellungen entfallen. Für andere Monate 
einer Elternzeit wird die Beitragserstattung nach Satz 1 weitergezahlt, 
solange keine Beschäftigung mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen 
Arbeitszeit ausgeübt wird. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für auf die Beamtin oder den 
Beamten entfallende Beiträge für die freiwillige gesetzliche Krankenver-
sicherung und Pflegeversicherung. 

§ 10 
Sonderregelung für Richterinnen und Richter 

im Bundesdienst 
Während der Elternzeit ist eine Teilzeitbeschäftigung als Richterin oder 
Richter von mindestens der Hälfte bis zu drei Vierteln des regelmäßigen 
Dienstes zulässig. 
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Abschnitt 3 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

§ 11 
Übergangsvorschrift 

Auf die vor dem 14. Februar 2009 geborenen Kinder oder auf die vor 
diesem Zeitpunkt mit dem Ziel der Adoption aufgenommenen Kinder 
ist § 1 Absatz 2 Satz 2 und 3 der Elternzeitverordnung in der bis zum 
13. Februar 2009 geltenden Fassung anzuwenden. 
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Bürgerliches Gesetzbuch 
(BGB)
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* Gem. Art. 2 des Gesetzes vom 13.08.1980 (BGBl. I S. 1308) ist in Betrieben, in denen in der Regel mehr 
als fünf Arbeitnehmer beschäftigt sind, ein Abdruck der §§ 611a**, 611b**, 612 Abs. 3** und des § 612a 
des BGB sowie des § 61b des ArbGG an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen oder auszuhängen. 

** Gem. Art. 3 Abs. 14 i.V.m. Art 4 des Gesetzes vom 14.08.2006 (BGBl. I S. 1897) wurden die §§ 611a, 
611b und 612 Abs. 3 mit Wirkung vom 18.08.2006 aufgehoben. Zur Übergangsbestimmung vgl. § 33 
Abs. 1 AGG.

(Auszug)* 

§ 611a**
Geschlechtsbezogene Benachteiligung

(1) Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder 
einer Maßnahme, insbesondere bei der Begründung des Arbeitsverhält-
nisses, beim beruflichen Aufstieg, bei einer Weisung oder einer Kündigung, 
nicht wegen seines Geschlechts benachteiligen. Eine unterschiedliche 
Behandlung wegen des Geschlechts ist jedoch zulässig, soweit eine Ver-
einbarung oder eine Maßnahme die Art der vom Arbeitnehmer aus-
zuübenden Tätigkeit zum Gegenstand hat und ein bestimmtes Geschlecht 
unverzichtbare Voraussetzung für diese Tätigkeit ist. Wenn im Streitfall der 
Arbeitnehmer Tatsachen glaubhaft macht, die eine Benachteiligung wegen 
des Geschlechts vermuten lassen, trägt der Arbeitgeber die Beweislast 
dafür, dass nicht auf das Geschlecht bezogene, sachliche Gründe eine 
unterschiedliche Behandlung rechtfertigen oder das Geschlecht 
unverzichtbare Voraussetzung für die auszuübende Tätigkeit ist.

(2) Verstößt der Arbeitgeber gegen das in Absatz 1 geregelte Benachteili-
gungsverbot bei der Begründung eines Arbeitsverhältnisses, so kann der 
hierdurch benachteiligte Bewerber eine angemessene Entschädigung in 
Geld verlangen; ein Anspruch auf Begründung eines Arbeitsverhältnisses 
besteht nicht.

(3) Wäre der Bewerber auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht 
eingestellt worden, so hat der Arbeitgeber eine angemessene Entschädigung 
in Höhe von höchstens drei Monatsverdiensten zu leisten. Als Monatsver-

Vom 2. Januar 2002
(BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738)

zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025
(BGBl. 2025 I Nr. 364)
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dienst gilt, was dem Bewerber bei regelmäßiger Arbeitszeit in dem Monat, 
in dem das Arbeitsverhältnis hätte begründet werden sollen, an Geld- und 
Sachbezügen zugestanden hätte. 

(4) Ein Anspruch nach den Absätzen 2 und 3 muss innerhalb einer Frist, die 
mit Zugang der Ablehnung der Bewerbung beginnt, schriftlich geltend 
gemacht werden. Die Länge der Frist bemisst sich nach einer für die Gel-
tendmachung von Schadenersatzansprüchen im angestrebten Arbeits-
verhältnis vorgesehenen Ausschlussfrist; sie beträgt mindestens zwei 
Monate. Ist eine solche Frist für das angestrebte Arbeitsverhältnis nicht 
bestimmt, so beträgt die Frist sechs Monate. 

(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten beim beruflichen Aufstieg entsprechend, 
wenn auf den Aufstieg kein Anspruch besteht. 

§ 611b** 
Arbeitsplatzausschreibung 

Der Arbeitgeber darf einen Arbeitsplatz weder öffentlich noch innerhalb 
des Betriebs nur für Männer oder nur für Frauen ausschreiben, es sei denn, 
dass ein Fall des § 611a Abs. 1 Satz 2 vorliegt. 

§ 612 
Vergütung 

(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienst-
leistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. 

(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen 
einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche 
Vergütung als vereinbart anzusehen. 

(3)** Bei einem Arbeitsverhältnis darf für gleiche oder für gleichwertige 
Arbeit nicht wegen des Geschlechts des Arbeitnehmers eine geringere Ver-
gütung vereinbart werden als bei einem Arbeitnehmer des anderen 
Geschlechts. Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung wird nicht 
dadurch gerechtfertigt, dass wegen des Geschlechts des Arbeitnehmers 
besondere Schutzvorschriften gelten. § 611a Abs. 1 Satz 3 ist entspre-
chend anzuwenden. 

§ 612a 
Maßregelungsverbot 

Der Arbeitgeber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder einer 
Maßnahme nicht benachteiligen, weil der Arbeitnehmer in zulässiger Weise 
seine Rechte ausübt. 
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Arbeitsgerichtsgesetz 
(ArbGG)
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* Gem. Art. 2 des Gesetzes vom 13.08.1980 (BGBl. I S. 1308) ist in Betrieben, in denen in der Regel mehr 
als fünf Arbeitnehmer beschäftigt sind, ein Abdruck der §§ 611a, 611b, 612 Abs. 3 und des § 612a 
des Bürgerlichen Gesetzbuches sowie des § 61b des Arbeitsgerichtsgesetzes an geeigneter Stelle zur 
Einsicht auszulegen oder auszuhängen.

Vom 2. Juli 1979 
(BGBl. I S. 853, 1036)

zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025
(BGBl. 2025 I Nr. 349)

§ 61b 
Klage wegen Benachteiligung

(1) Eine Klage auf Entschädigung nach § 15 des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes muss innerhalb von drei Monaten, nachdem der 
Anspruch schriftlich geltend gemacht worden ist, erhoben werden.

(2) Machen mehrere Bewerber wegen Benachteiligung bei der Begründung 
eines Arbeitsverhältnisses oder beim beruflichen Aufstieg eine Entschädi-
gung nach § 15 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gerichtlich 
geltend, so wird auf Antrag des Arbeitgebers das Arbeitsgericht, bei dem 
die erste Klage erhoben ist, auch für die übrigen Klagen ausschließlich 
zuständig. Die Rechtsstreitigkeiten sind von Amts wegen an dieses Arbeits-
gericht zu verweisen; die Prozesse sind zur gleichzeitigen Verhandlung und 
Entscheidung zu verbinden.

(3) Auf Antrag des Arbeitgebers findet die mündliche Verhandlung nicht vor 
Ablauf von sechs Monaten seit Erhebung der ersten Klage statt.

(Auszug)*
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Gesetz 
über den Ladenschluss 

Vom 2. Juni 2003 
(BGBl. I S. 744) 

zuletzt geändert durch Art. 430 der Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl. I S. 1474) 

Erster Abschnitt 
Begriffsbestimmungen 

§ 1 
Verkaufsstellen 

(1) Verkaufsstellen im Sinne dieses Gesetzes sind 
1. Ladengeschäfte aller Art, Apotheken, Tankstellen und Bahnhofs-

verkaufsstellen, 
2. sonstige Verkaufsstände und -buden, Kioske, Basare und ähnliche Ein-

richtungen, falls in ihnen ebenfalls von einer festen Stelle aus ständig 
Waren zum Verkauf an jedermann feilgehalten werden. Dem Feilhalten 
steht das Zeigen von Mustern, Proben und ähnlichem gleich, wenn 
Warenbestellungen in der Einrichtung entgegengenommen werden, 

3. Verkaufsstellen von Genossenschaften. 

(2) Zur Herbeiführung einer einheitlichen Handhabung des Gesetzes kann 
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, welche Einrichtungen 
Verkaufsstellen gemäß Absatz 1 sind. 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die gesetzlichen Feier-
tage. 

(2) Reisebedarf im Sinne dieses Gesetzes sind Zeitungen, Zeitschriften, 
Straßenkarten, Stadtpläne, Reiselektüre, Schreibmaterialien, Tabak-
waren, Schnittblumen, Reisetoilettenartikel, Filme, Tonträger, Bedarf für 
Reiseapotheken, Reiseandenken und Spielzeug geringeren Wertes, 
Lebens- und Genussmittel in kleineren Mengen sowie ausländische Geld-
sorten. 
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Zweiter Abschnitt 
Ladenschlusszeiten 

§ 3 
Allgemeine Ladenschlusszeiten 

Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten für den geschäftlichen Ver-
kehr mit Kunden geschlossen sein: 

1. an Sonn- und Feiertagen, 

2. montags bis samstags bis 6 Uhr und ab 20 Uhr, 

3. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, bis 6 Uhr 
und ab 14 Uhr. 

Verkaufsstellen für Bäckerwaren dürfen abweichend von Satz 1 den Beginn 
der Ladenöffnungszeit an Werktagen auf 5.30 Uhr vorverlegen. Die beim 
Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden. 

§ 4 
Apotheken 

(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Apotheken an allen 
Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein. An Werktagen während 
der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen 
ist nur die Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, Säuglingspflege- und 
Säuglingsnährmitteln, hygienischen Artikeln sowie Desinfektionsmitteln 
gestattet. 

(2) Die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde hat für eine 
Gemeinde oder für benachbarte Gemeinden mit mehreren Apotheken 
anzuordnen, dass während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) 
abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss. An den 
geschlossenen Apotheken ist an sichtbarer Stelle ein Aushang anzubrin-
gen, der die zur Zeit offenen Apotheken bekannt gibt. Dienstbereitschaft 
der Apotheken steht der Offenhaltung gleich. 

§ 5 
Zeitungen und Zeitschriften 

Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Kioske für den Verkauf 
von Zeitungen und Zeitschriften an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 13 Uhr 
geöffnet sein. 
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§ 6 
Tankstellen 

(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Tankstellen an allen 
Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein. 

(2) An Werktagen während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und 
an Sonn- und Feiertagen ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für Kraftfahr-
zeuge, soweit dies für die Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahr-
bereitschaft notwendig ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen und von 
Reisebedarf gestattet. 

§ 7 
(weggefallen) 

§ 8 
Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen 

(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Verkaufsstellen auf 
Personenbahnhöfen von Eisenbahnen und Magnetschwebebahnen, 
soweit sie den Bedürfnissen des Reiseverkehrs zu dienen bestimmt sind, 
an allen Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein, am 24. Dezem-
ber jedoch nur bis 17 Uhr. Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten 
ist der Verkauf von Reisebedarf zulässig. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit den Bundesministerien für Wirtschaft 
und Energie und für Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates Ladenschlusszeiten für die Verkaufsstellen 
auf Personenbahnhöfen vorzuschreiben, die sicherstellen, dass die Dauer 
der Offenhaltung nicht über das von den Bedürfnissen des Reiseverkehrs 
geforderte Maß hinausgeht; es kann ferner die Abgabe von Waren in den 
genannten Verkaufsstellen während der allgemeinen Ladenschlusszeiten 
(§ 3) auf bestimmte Waren beschränken. 

(2a) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
zu bestimmen, dass in Städten mit über 200 000 Einwohnern zur Ver-
sorgung der Berufspendler und der anderen Reisenden mit Waren des 
täglichen Ge- und Verbrauchs sowie mit Geschenkartikeln 
1. Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen des Schienenfernverkehrs und 
2. Verkaufsstellen innerhalb einer baulichen Anlage, die einen Personen-

bahnhof des Schienenfernverkehrs mit einem Verkehrsknotenpunkt des 
Nah- und Stadtverkehrs verbindet, 

an Werktagen von 6 bis 22 Uhr geöffnet sein dürfen; sie haben dabei die 
Größe der Verkaufsfläche auf das für diesen Zweck erforderliche Maß zu 
begrenzen. 

(3) Für Apotheken bleibt es bei den Vorschriften des § 4. 
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§ 9 

Verkaufsstellen auf Flughäfen und in Fährhäfen 

(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Verkaufsstellen auf 
Flughäfen an allen Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein, am 
24. Dezember jedoch nur bis 17 Uhr. An Werktagen während der 
allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen ist 
nur die Abgabe von Reisebedarf an Reisende gestattet. 

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird 
ermächtigt, im Einvernehmen mit den Bundesministerien für Wirtschaft 
und Energie und für Arbeit und Soziales durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates Ladenschlusszeiten für die in Absatz 1 
genannten Verkaufsstellen vorzuschreiben und die Abgabe von Waren 
näher zu regeln. 

(3) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
abweichend von Absatz 1 Satz 2 zu bestimmen, dass auf internationalen 
Verkehrsflughäfen und in internationalen Fährhäfen Waren des täglichen 
Ge- und Verbrauchs sowie Geschenkartikel an Werktagen während der 
allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen auch 
an andere Personen als an Reisende abgegeben werden dürfen; sie haben 
dabei die Größe der Verkaufsflächen auf das für diesen Zweck 
erforderliche Maß zu begrenzen. 

§ 10 
Kur- und Erholungsorte 

(1) Die Landesregierungen können durch Rechtsverordnung bestimmen, 
dass und unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen in Kurorten 
und in einzeln aufzuführenden Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten 
mit besonders starkem Fremdenverkehr Badegegenstände, Devotiona-
lien, frische Früchte, alkoholfreie Getränke, Milch und Milcherzeugnisse im 
Sinne des § 4 Abs. 2 des Milch- und Fettgesetzes in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7842-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, Süßwaren, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen sowie Waren, die 
für diese Orte kennzeichnend sind, abweichend von den Vorschriften 
des § 3 Abs. 1 Nr. 1 an jährlich höchstens 40 Sonn- und Feiertagen bis zur 
Dauer von acht Stunden verkauft werden dürfen. Sie können durch Rechts-
verordnung die Festsetzung der zugelassenen Öffnungszeiten auf andere 
Stellen übertragen. Bei der Festsetzung der Öffnungszeiten ist auf die Zeit 
des Hauptgottesdienstes Rücksicht zu nehmen. 

(2) In den nach Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnungen kann die Offen-
haltung auf bestimmte Ortsteile beschränkt werden. 
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§ 11 
Verkauf in ländlichen Gebieten an Sonntagen 

Die Landesregierungen oder die von ihnen bestimmten Stellen können 
durch Rechtsverordnung bestimmen, dass und unter welchen Voraus-
setzungen und Bedingungen in ländlichen Gebieten während der Zeit der 
Feldbestellung und der Ernte abweichend von den Vorschriften des § 3 alle 
oder bestimmte Arten von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen bis zur 
Dauer von zwei Stunden geöffnet sein dürfen, falls dies zur Befriedigung 
dringender Kaufbedürfnisse der Landbevölkerung erforderlich ist. 

§ 12 
Verkauf bestimmter Waren an Sonntagen 

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bestimmt im Einver-
nehmen mit den Bundesministerien für Wirtschaft und Energie und für 
Ernährung und Landwirtschaft durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates, dass und wie lange an Sonn- und Feiertagen abweichend 
von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 Verkaufsstellen für die Abgabe 
von Milch und Milcherzeugnissen im Sinne des § 4 Abs. 2 des Milch- und 
Fettgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
7842-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, Bäcker-und Konditorwaren, 
frischen Früchten, Blumen und Zeitungen geöffnet sein dürfen. 

(2) In den nach Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnungen kann die Offen-
haltung auf bestimmte Sonn- und Feiertage oder Jahreszeiten sowie auf 
bestimmte Arten von Verkaufsstellen beschränkt werden. Eine Offenhal-
tung am 2. Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertag soll nicht zugelassen
werden. Die Lage der zugelassenen Öffnungszeiten wird unter Berück-
sichtigung der Zeit des Hauptgottesdienstes von den Landesregierungen 
oder den von ihnen bestimmten Stellen durch Rechtsverordnung 
festgesetzt. 

§ 13 
(weggefallen) 

§ 14 
Weitere Verkaufssonntage 

(1) Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 dürfen Verkaufs-
stellen aus Anlass von Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen 
an jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen geöffnet sein. Diese Tage 
werden von den Landesregierungen oder den von ihnen bestimmten 
Stellen durch Rechtsverordnung freigegeben. 
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(2) Bei der Freigabe kann die Offenhaltung auf bestimmte Bezirke und 
Handelszweige beschränkt werden. Der Zeitraum, während dessen die 
Verkaufsstellen geöffnet sein dürfen, ist anzugeben. Er darf fünf zusam-
menhängende Stunden nicht überschreiten, muss spätestens um 18 Uhr 
enden und soll außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes liegen. 
(3) Sonn- und Feiertage im Dezember dürfen nicht freigegeben werden. 
In Orten, für die eine Regelung nach § 10 Abs. 1 Satz 1 getroffen ist, dürfen 
Sonn- und Feiertage nach Absatz 1 nur freigegeben werden, soweit die 
Zahl dieser Tage zusammen mit den nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 freigegebenen 
Sonn- und Feiertagen 40 nicht übersteigt. 

§ 15 
Sonntagsverkauf am 24. Dezember 

Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 dürfen, wenn der 
24. Dezember auf einen Sonntag fällt, 
1. Verkaufsstellen, die gemäß § 12 oder den hierauf gestützten Vorschrif-

ten an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein dürfen, 
2. Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel feilhalten, 
3. alle Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen 
während höchstens drei Stunden bis längstens 14 Uhr geöffnet sein. 

§ 16 
(weggefallen) 

Dritter Abschnitt 
Besonderer Schutz der Arbeitnehmer 

§ 17 
Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen 

(1) In Verkaufsstellen dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen nur 
während der ausnahmsweise zugelassenen Öffnungszeiten (§§ 4 bis 15 
und die hierauf gestützten Vorschriften) und, falls dies zur Erledigung von 
Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während insgesamt 
weiterer 30 Minuten beschäftigt werden. 
(2) Die Dauer der Beschäftigungszeit des einzelnen Arbeitnehmers an 
Sonn- und Feiertagen darf acht Stunden nicht überschreiten. 
(2a) In Verkaufsstellen, die gemäß § 10 oder den hierauf gestützten Vor-
schriften an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein dürfen, dürfen Arbeit-
nehmer an jährlich höchstens 22 Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden. 
Ihre Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen darf vier Stunden nicht über-
schreiten. 
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(3) Arbeitnehmer, die an Sonn- und Feiertagen in Verkaufsstellen gemäß 
§§ 4 bis 6, 8 bis 12, 14 und 15 und den hierauf gestützten Vorschriften 
beschäftigt werden, sind, wenn die Beschäftigung länger als drei Stunden 
dauert, an einem Werktag derselben Woche ab 13 Uhr, wenn sie länger als 
sechs Stunden dauert, an einem ganzen Werktag derselben Woche von 
der Arbeit freizustellen; mindestens jeder dritte Sonntag muss beschäfti-
gungsfrei bleiben. Werden sie bis zu drei Stunden beschäftigt, so muss 
jeder zweite Sonntag oder in jeder zweiten Woche ein Nachmittag ab 
13 Uhr beschäftigungsfrei bleiben. Statt an einem Nachmittag darf die 
Freizeit am Sonnabend oder Montagvormittag bis 14 Uhr gewährt werden. 
Während der Zeiten, zu denen die Verkaufsstelle geschlossen sein muss, 
darf die Freizeit nicht gegeben werden. 

(4) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Verkaufsstellen können ver-
langen, in jedem Kalendermonat an einem Samstag von der Beschäftigung 
freigestellt zu werden. 

(5) Mit dem Beschicken von Warenautomaten dürfen Arbeitnehmer außer-
halb der Öffnungszeiten, die für die mit dem Warenautomaten in räum-
lichem Zusammenhang stehende Verkaufsstelle gelten, nicht beschäftigt 
werden. 

(6) (weggefallen) 

(7) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, 
zum Schutze der Arbeitnehmer in Verkaufsstellen vor übermäßiger 
Inanspruchnahme ihrer Arbeitskraft oder sonstiger Gefährdung ihrer 
Gesundheit durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
zu bestimmen, 
1. dass während der ausnahmsweise zugelassenen Öffnungszeiten (§§ 4 

bis 16 und die hierauf gestützten Vorschriften) bestimmte Arbeitnehmer 
nicht oder die Arbeitnehmer nicht mit bestimmten Arbeiten beschäftigt 
werden dürfen, 

2. dass den Arbeitnehmern für Sonn- und Feiertagsarbeit über die Vor-
schriften des Absatzes 3 hinaus ein Ausgleich zu gewähren ist, 

3. dass die Arbeitnehmer während der Ladenschlusszeiten an Werktagen 
(§ 3 Abs. 1 Nr. 2, §§ 5, 6, 8 bis 10 und die hierauf gestützten Vorschrif-
ten) nicht oder nicht mit bestimmten Arbeiten beschäftigt werden 
dürfen. 

(8) Das Gewerbeaufsichtsamt kann in begründeten Einzelfällen Ausnah-
men von den Vorschriften der Absätze 1 bis 5 bewilligen. Die Bewilligung 
kann jederzeit widerrufen werden. 

(9) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 8 finden auf pharmazeutisch vor-
gebildete Arbeitnehmer in Apotheken keine Anwendung. 
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Vierter Abschnitt 
Bestimmungen für einzelne 

Gewerbezweige und für den Marktverkehr 

§§ 18 und 18a 
(weggefallen) 

§ 19 
Marktverkehr 

(1) Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) dürfen auf behörd-
lich genehmigten Groß- und Wochenmärkten Waren zum Verkauf an den 
letzten Verbraucher nicht feilgehalten werden; jedoch kann die nach 
Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde in den Grenzen einer gemäß 
§§ 10 bis 15 oder den hierauf gestützten Vorschriften zulässigen Offen-
haltung der Verkaufsstellen einen geschäftlichen Verkehr auf Groß- und 
Wochenmärkten zulassen. 

(2) Am 24. Dezember dürfen nach 14 Uhr Waren auch im sonstigen Markt-
verkehr nicht feilgehalten werden. 

(3) Im Übrigen bleibt es bei den Vorschriften der §§ 64 bis 71a der Gewerbe-
ordnung, insbesondere bei den auf Grund des § 69 Abs. 1 Satz 1 der Ge-
werbeordnung festgesetzten Öffnungszeiten für Messen, Ausstellungen 
und Märkte. 

§ 20 
Sonstiges gewerbliches Feilhalten 

(1) Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) ist auch das gewerb-
liche Feilhalten von Waren zum Verkauf an jedermann außerhalb von 
Verkaufsstellen verboten; dies gilt nicht für Volksbelustigungen, die den 
Vorschriften des Titels III der Gewerbeordnung unterliegen und von der 
nach Landesrecht zuständigen Behörde genehmigt worden sind, sowie für 
das Feilhalten von Tageszeitungen an Werktagen. Dem Feilhalten steht das 
Zeigen von Mustern, Proben und ähnlichem gleich, wenn dazu Räume 
benutzt werden, die für diesen Zweck besonders bereitgestellt sind, und 
dabei Warenbestellungen entgegengenommen werden. 

(2) Soweit für Verkaufsstellen gemäß §§ 10 bis 15 oder den hierauf gestütz-
ten Vorschriften Abweichungen von den Ladenschlusszeiten des § 3 zu-
gelassen sind, gelten diese Abweichungen unter denselben Voraus-
setzungen und Bedingungen auch für das Feilhalten gemäß Absatz 1. 
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(2a) Die nach Landesrecht zuständige Verwaltungsbehörde kann ab-
weichend von den Vorschriften der Absätze 1 und 2 Ausnahmen für das 
Feilhalten von leicht verderblichen Waren und Waren zum sofortigen 
Verzehr, Gebrauch oder Verbrauch zulassen, sofern dies zur Befriedigung 
örtlich auftretender Bedürfnisse notwendig ist und diese Ausnahmen im 
Hinblick auf den Arbeitsschutz unbedenklich sind. 

(3) Die Vorschriften des § 17 Abs. 1 bis 3 gelten entsprechend. 

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates zum Schutze der Arbeit-
nehmer vor übermäßiger Inanspruchnahme ihrer Arbeitskraft oder sonsti-
ger Gefährdung ihrer Gesundheit Vorschriften, wie in § 17 Abs. 7 genannt, 
erlassen. 

Fünfter Abschnitt 
Durchführung des Gesetzes 

§ 21 
Auslage des Gesetzes, Verzeichnisse 

(1) Der Inhaber einer Verkaufsstelle, in der regelmäßig mindestens ein 
Arbeitnehmer beschäftigt wird, ist verpflichtet, 
1. einen Abdruck dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes 

erlassenen Rechtsverordnungen mit Ausnahme der Vorschriften, die 
Verkaufsstellen anderer Art betreffen, an geeigneter Stelle in der Ver-
kaufsstelle auszulegen oder auszuhängen, 

2. ein Verzeichnis über Namen, Tag, Beschäftigungsart und -dauer der an 
Sonn- und Feiertagen beschäftigten Arbeitnehmer und über die diesen 
gemäß § 17 Abs. 3 als Ersatz für die Beschäftigung an diesen Tagen 
gewährte Freizeit zu führen; dies gilt nicht für die pharmazeutisch 
vorgebildeten Arbeitnehmer in Apotheken. Die Landesregierungen 
können durch Rechtsverordnung eine einheitliche Form für das Ver-
zeichnis vorschreiben. 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 Nr. 2 obliegt auch den in § 20 genann-
ten Gewerbetreibenden. 
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§ 22 
Aufsicht und Auskunft 

(1) Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes und 
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften üben, soweit es 
sich nicht um Wochenmärkte (§ 19) handelt, die nach Landesrecht für den 
Arbeitsschutz zuständigen Verwaltungsbehörden aus; ob und inwieweit 
andere Dienststellen an der Aufsicht beteiligt werden, bestimmen die 
obersten Landesbehörden. 

(2) Auf die Befugnisse und Obliegenheiten der in Absatz 1 genannten 
Behörden finden die Vorschriften des § 139b der Gewerbeordnung 
entsprechend Anwendung. 

(3) Die Inhaber von Verkaufsstellen und die in § 20 genannten 
Gewerbetreibenden sind verpflichtet, den Behörden, denen auf Grund 
des Absatzes 1 die Aufsicht obliegt, auf Verlangen 
1. die zur Erfüllung der Aufgaben dieser Behörden erforderlichen Angaben 

wahrheitsgemäß und vollständig zu machen, 
2. das Verzeichnis gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 2, die Unterlagen, aus denen 

Namen, Beschäftigungsart und -zeiten der Arbeitnehmer sowie Lohn-
und Gehaltszahlungen ersichtlich sind, und alle sonstigen Unterlagen, 
die sich auf die nach Nummer 1 zu machenden Angaben beziehen, 
vorzulegen oder zur Einsicht einzusenden. Die Verzeichnisse und 
Unterlagen sind mindestens bis zum Ablauf eines Jahres nach der 
letzten Eintragung aufzubewahren. 

(4) Die Auskunftspflicht nach Absatz 3 Nr. 1 obliegt auch den in Ver-
kaufsstellen oder beim Feilhalten gemäß § 20 beschäftigten Arbeit-
nehmern. 

§ 23 
Ausnahmen im öffentlichen Interesse 

(1) Die obersten Landesbehörden können in Einzelfällen befristete Aus-
nahmen von den Vorschriften der §§ 3 bis 15 und 19 bis 21 dieses Geset-
zes bewilligen, wenn die Ausnahmen im öffentlichen Interesse dringend 
nötig werden. Die Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden. Die 
Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 
zuständigen Behörden abweichend von Satz 1 zu bestimmen. Sie können 
diese Ermächtigung auf oberste Landesbehörden übertragen. 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften über die 
Voraussetzungen und Bedingungen für die Bewilligung von Ausnahmen 
im Sinne des Absatzes 1 erlassen. 
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Sechster Abschnitt 
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 

§ 24 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. als Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibender im Sinne 

des § 20 
a) einer Vorschrift des § 17 Abs. 1 bis 3 über die Beschäftigung an 

Sonn- und Feiertagen, die Freizeit oder den Ausgleich, 
b) einer Vorschrift einer Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 7 oder § 20 

Abs. 4, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist, 

c) einer Vorschrift des § 21 Abs. 1 Nr. 2 über Verzeichnisse oder des 
§ 22 Abs. 3 Nr. 2 über die Einsicht, Vorlage oder Aufbewahrung der 
Verzeichnisse, 

2. als Inhaber einer Verkaufsstelle 
a) einer Vorschrift der §§ 3, 4 Abs. 1 Satz 2, des § 6 Abs. 2, des § 9 

Abs. 1 Satz 2, des § 17 Abs. 5 oder einer nach § 4 Abs. 2 Satz 1, 
§ 8 Abs. 2, § 9 Abs. 2 oder nach § 10 oder § 11 erlassenen Rechts-
vorschrift über die Ladenschlusszeiten, 

b) einer sonstigen Vorschrift einer Rechtsverordnung nach § 10 oder 
§ 11, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist, 

c) der Vorschrift des § 21 Abs. 1 Nr. 1 über Auslagen und Aushänge, 
3. als Gewerbetreibender im Sinne des § 19 oder des § 20 einer Vorschrift 

des § 19 Abs. 1, 2 oder des § 20 Abs. 1, 2 über das Feilhalten von Waren 
im Marktverkehr oder außerhalb einer Verkaufsstelle oder 

4. einer Vorschrift des § 22 Abs. 3 Nr. 1 oder Abs. 4 über die Auskunft 
zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe a und b kann 
mit einer Geldbuße bis zu zweitausendfünfhundert Euro, die Ordnungs-
widrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe c und Nr. 2 bis 4 mit einer Geld-
buße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden. 
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§ 25 
Straftaten 

Wer vorsätzlich als Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetreiben-
der im Sinne des § 20 eine der in § 24 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a und b 
bezeichneten Handlungen begeht und dadurch vorsätzlich oder fahrlässig 
Arbeitnehmer in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tages-
sätzen bestraft. 

§ 26 
(weggefallen) 

Siebenter Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

§ 27 
Vorbehalt für die Landesgesetzgebung 

Unberührt bleiben die landesrechtlichen Vorschriften, durch die der 
Gewerbebetrieb und die Beschäftigung von Arbeitnehmern in Verkaufs-
stellen an anderen Festtagen als an Sonn- und Feiertagen beschränkt 
werden. 

§ 28 
Bestimmung der zuständigen Behörden 

Soweit in diesem Gesetz auf die nach Landesrecht zuständige Ver-
waltungsbehörde verwiesen wird, bestimmt die Landesregierung durch 
Verordnung, welche Behörden zuständig sind. 

§§ 29 und 30 
(weggefallen) 

§ 31 
(Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 
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SonntVerkV 

Verordnung 
über den Verkauf bestimmter Waren an 

Sonn- und Feiertagen 

Vom 21. Dezember 1957 
(BGBl. I S. 1881) 

geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 30. Juli 1996 
(BGBl. I S. 1186) 

Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Gesetzes über den Ladenschluß vom 
28. November 1956 (Bundesgesetzbl. I S. 875) in der Fassung des 
Gesetzes vom 17. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 722) wird im 
Einvernehmen mit den Bundesministern für Wirtschaft und für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten mit Zustimmung des Bundesrates 
verordnet: 

§ 1 

(1) Abweichend von der Vorschrift des § 3 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 
über den Ladenschluß dürfen an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein 
für die Abgabe 

1. von frischer Milch: 
Verkaufsstellen für die Dauer von zwei Stunden, 

2. von Bäcker- oder Konditorwaren: 
Verkaufsstellen von Betrieben, die Bäcker- oder Konditorwaren 
herstellen, für die Dauer von drei Stunden, 

3. von Blumen: 
Verkaufsstellen, in denen in erheblichem Umfang Blumen 
feilgehalten werden, für die Dauer von zwei Stunden, jedoch am 
1. November (Allerheiligen), am Volkstrauertag, am Buß- und Bettag, 
am Totensonntag und am 1. Adventssonntag für die Dauer von 
sechs Stunden, 

4. von Zeitungen: 
Verkaufsstellen für Zeitungen für die Dauer von fünf Stunden. 
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(2) Absatz 1 Nr. 1 bis 3 gilt nicht für die Abgabe am 2. Weihnachts-, 
Oster- und Pfingstfeiertag. 

(3) Die Vorschriften der §§ 5, 10, 11, 13 bis 15 des Gesetzes über 
den Ladenschluß bleiben unberührt. 

§ 2 
(gestrichen) 

§ 3 
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1958 in Kraft. 
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